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Grosherzogl.S. Weimar Eisenachisches

Regierungs-Blakk.
Nummer I. Den 20. Jan. 1818.

Publicandumm.
Die nachstehenden von den Durchlauchtigslen Erhaltern der Gesammt-Akademie Jena neu sanctio-

nirten Ger de für die Studierenden daselbit, werden, ihres vielfachen Bs auf bürgerliche Verhalt=
nisse, insbesondere der Bürgers.valt zu Jena wen: hie wit und auf de

darnach an möge, zur öffentlen Aunde 7.dießt#r Gese dem UmeWn Imrlclene Widim) überdn
nen der zlen in Gemashet des Regictungs= Public

Svon Klagsa- tudierenden

eder, den es
und zwor mit 56% Erlauterung, daßde

die Auiater und A#wihtentn
ondi vom 20. Otober 1817 sedigllc nurverstehen sey, — die Aufwärter und Aus-

K

wiirteriunen. us allen übrigen ie-htsverhaltnifen.der Inruentelson des Grosherzogl. Stadtgerichts zu
cna nach wie vorher unterwortn b

Weimar, den 6. Januar 1916.

Wir Karl August, von Gottes
Gnuaden Grosherzog zu Sachsen Wei-
mar=Eisenach,LandgrafinThüringen,
Markgraf zu Meihen, gefürsteter Graf zu
Henneberg, Herr zu Blankenhapn, Neu-
stadt und Taunuburg u s. w.

Haben, in Erwägung,

Erssherzogl. Sichg. kondesregierung das.
v. Müller.

Wir August, von Gottes Gua,
den Herzog zu Sachsen, Jünch, Cleve,
Berg, auch Engern undWesiphalen,band=
graf in Thüringen, Maikgraf zu Meißen,
Fesezer Graf zu Henneberg, Gras zu

und Ravensberg, Herr zuGs "4. .
daß den dermalen für die Studierenden Unserer Gelammt-Akademie Jen#a

bestebtenren Gerelien und erondnungen die nsthige Vollständigke abgeht, und dieselben den Forderun=
gen der gegenwärtigen Jeit ni t mehr ganz entsprechen,dce Emschließung gesaßt, die, im folgendenenthaltenen Vorschristen zusammen assen zu lassen, und elchen von dem bevorstehenden 1. November

Erster Abschnitt.
Erwerb des akademischen Bürger-Rechté.

dieses Jahres on Gesetzeskrast zu ertheilen:

8.1.
8. 2.

Geburttorts und Sltsonssmmtmöddkkdes Vormundes bemerkt werden ud.

Hand des Prorectors. Der Vollziehungs-Acti#

20% akademische Börgerrecht für Studierende wird erlangt durch die Immatrikulation.
c Immatrikulation gehgiedt durchnweigenhs Emgeichnung des Nauniverfitdt

und durch Angelobung aus die akadtdie Aubhändigung der I#ammilliminsben Urlimdc.
z5 einen oder alle Vortheile des #bermischen Bürgerrechts erhalten will, muß

menc,
em zugleicich der Na

Voterlandet,
ame des Aoters,

michen Gesebe in die
in welchen

sich läng-
ti e den dritten Tag nach seiner Ankunft in Fena, bey dem Deposior zur Immatrikukaten anmelden.

on Vesem erfäbhrt der zu Ilamakrikulirende das citere.
ie von andeen Universttäten onmnenden baben, bey ihrer Anmeldung, auch dis Maniket

der Wennt besuchten Umversität an den Deposikor abzugeben.
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é5. Wer bie vorgeschriebene Anmeldung unterläßt, oder nach geschehener Anmeldung der Anord=
nung des Prorectors durch den Depositor nicht Felge loltee wird zur Immatrikulation formlich vorge-laden. Wer aufs diese Vorladung nicht erscheint, ist für bas laufende atdbemische Halbjahr zur Immea-
trikulation unfdhig.. 6. Zur nmat#ikulation wird nur zugelassen, wer ein gültiges Jeugniß seines Wohlverhaltens
beybringt. Landeskinder haben noch besonders, wenn sie unmittelbar von Schulen kommen, Dimissions-
Scheine, und wenn sie aus andern Verhältnissen in die Universitts-Verhaltnisse eintreten wollen, Er-
laubnißscheine dazu bey#ubringen.

J. 7. Wer diese Urkunden nicht vorzulegen vermag, dem wird zwar die Einzeichnung in das Al.
dum und ein vierwöchentlicher Aufenthalt in Jena verstattet; sind aber, nach Verlauf dieser Zeit, diese
Urkunden nicht beygebrucht, so wird er wieder von der Untersitat entsernt.

§. 8S. Von andern Universitäten Religirte werden nicht unter die akademischen Bürger aufgenom-
men, es wäre denn, daß sie von den höchsten Erhaltern der Universität zur Aufnahme begnadiget wür-
den. Ueber die Bedinzungen der Aufnahme Consilürter entscheidet der Senat.

§. 9. Die Immatrikulationskosten werden sogleich bei der Anmeldung erlegt. Frühere honoris
caues ertheilte Immatrikulationen wirken nur Erlaß dieser Kosten, nicht aber der übrigen hier angeord-
neten Berbindlichkeiten.

Zweiter Absch nitt.
Rechte und W rbindlichkeiten der abademischen Bürger.

Erster Titel. Allgemeine Bestimmungen.
. 10. Das akademische Bürgerrecht begreift

1) das Recht sich unter dem Schutze der Universität in der Universitäts-Stadt aufzuhalten,
2) das Recht eines bevorzugten Gerichtsstandes,3 das Recht akademische Vorlesungen zu besuchen, die Bibliothek so wie alle andere Sammlungen ver

Universitat, zu benutzen,, und an ihren Anstalten und Iustituten Theil zu nehmen,
das Recht eine abademische Würde zu erwerben,
5) das Recht, die Stelle eines Hofmeisters oder Führers bey Studierenden anzunehmen,
6) das Recht, alle die Vortheile zu genießen, welche den Studiecenden zugesichert sind. Das akade-

mische Bürgerrecht ist Bedingung dieser Rechte.
§6. 11. Das akademische Bürgerrecht verpflichtetimAllgemeinenzu einem sittlichen Betragen, zur

Achtung gegen Religion, zu Fleiß, Ordnung, und thäátiger Mitwirkung für das Wohl der Universitak.
, §. 12. In allen Fällen, für welche nicht eine Ausnahme aubdrücklich sestgestellt worden, ist der
akademische Bürger den allgemeinen Geseten des Grosherzogthums Sachsen Weimar= Eisenach unter-
worfen.

Zweyter Titel. Besondere Bestimmungen.
A. Ueher den akademischen Gerichtsstand.

. 13. Schutz, Aufsicht und Recht wird den Studierenden von dem Prorector, dem Concilium und
dem Senate, unter Mitwirkung des Universitatö= Amtes.

§. 14. Schub gegen Beeinträchtigungen und Beleidigungen haben die Studierenden bey dem Pro-
rector zu suchen, welcher das deshalb Nöthige verfügt.

15. Außer den besonvers angeordneten Inspectionen stehen die Studierenden unter der allge-
meinen Aufsicht des Prorectors und des abademischen Senats.

16. Die Gerichtsbarkeit über die Studierenden ult die Universität durch den Universitäts-Amt-
mann. In rein burgerlichen Rechtsstretigkeiten hat das Universttals-Amt die Prozeß-Leirung nach
vorgefchriebenfer Form und die Entscheidung in erster Instanz. Auf eingewandte Rechtsmittel erkennt
vas Concilium. In Policey= und Diöciplinar-Sachen hat das Universitats-Amt die Untersuchung, das
Conciltum aber und der Senat die Entscheidung. Peinliche Sachen werden, nach den ersten Verneh-
mungen des Universitéts-Amts, von dem Senate an das angeordnete peinliche Gericht abgegeben.

* 17. Alle Klagen, Beschwerden, Mildungen und Anzeigen in bürgerlichen Rechtssachen, so wie
in Dieciplinar-, Policey und Criminal: Sachen der Stuoierenden, sind bey dem Universitäts-Amte
anzubringen, welches zugleich gehalten il, die von Studierenden bep demselben angebrachten Klagen



und Veschwerden gegen ble Hauswirthe ex osligio bey det Beklagten ordentlicher Obrigkeit zu betrei-
bden Ingleichen hat das Universitäts-Amt die Juxiädiction über die Auswärter und Aufwärterinnen der
Srtudlerenden ·
. .18.JedekSmhiexendetstverbunden-denAnorvnungenderer,welchedieakademischeGerichtös

barkeit ausuben, punktlich Folge zu leisten
§. r0. Die Pedelle sind fur alle Ungebuhrnisse, die in ihrer Nahe vorfallen, verantwortlich; des-

alb haben die Studierenden, was diese, ihrer Pflicht gemaß, fur Ordnung und Ruhe anordnen, zu
efolgen.

20. Neben dem akademischen privilegirten Gerichtsstande, behalt der Studierende den Gerichts-
stand des Wohnorts, so wie außerhalb der Stadt Jena uno eines Umkreises von zwey Meilen die be-
sondern Gerichtsstande bepy.

é4. 21. Fremde, von andern Universitäten nach Jena kommende Studierende find, was den Schutz,
die Aufsicht und den Gerichtsstand anlangt, denselben Gesetzen unterworfen, wie die einheimischen.

B. Ueber die Wobnungen der Studierenden.

6. 22. Jeder Studierende muß eine bestimmte Wohnung in der Innstadt haben. In den Vor-
städten zu wohnen, ist nur denen verstattet, die ihre Aeltern daselbst haben, oder denen dazu Erlaub-=
niß von Serenissimo Vimariensi ertheilt worden ist.

6. 23. Jeder Studierende hat miit seinem Hauswirthe einen schriftlichen Miethvertrag abzu-
schließen: bdenn nur ein solcher gilt vor Gericht. Das Einzeichnen in das Hausbuch wird wie ein
schriftlicher Miethvertrag angesehen.

§. 2. Jeder Miethvertrag ist, wenn nichts anders verabredet, nur gültig auf ein akademisches
Halbjahr. Er muß 6 Wochen vör Ablauf des Halbjahres schriftlich erneuert werden, wenn er serner

ültigkeit haben soll.
d. 25. Hat ein Studierender drey Wochen nach dem Anfange der Vorlesungen seine förmlich ge-

miethete Wohnung noch nicht eingenommen, auch über sein Außenbleiben dem Hauswirth keine Nach-
richt gegeben, so steht dein Hauswirthe das Recht zu, die Wohnung anderweit zu vermiethen.

9. 260. Wer seine förmlich gemiethete Wohnung gar nicht bezicht, aus welchem Grunde es auch
sey, ist zur Entrichtung des halben Miethzinses, wer ste aber schon bezogen, im Laufe des Halbjahrs
aber wieder verlaßt, zur Entrichtung des ganzen Miethzinses verbunden.

##. 27. Ohne Zustimmung des Hauswirths ist das Cinnehmen anderer Personen in die gemiethete
Wohnung eben so weniggestattet, als die Aster-Vermiekhung.

. 28. Die bedutngenen Aufwartegekder sind von den Studierenden an diejenigen Personen zu
entrichten, welche zur Zeit des Zahlungs-Termins die Aufwartung besorgen.

C. Uueber die Benutzung der gkademischen Vorleslungen und Anstalten.

9. 20. Die abademischen Vorlesungen nehmen in jedem Halbjahr ihren Aufang an dem auf dem
kections-Catalog angezeiyten Tagg.

5, 30. Anständig ist es, 8 in den ersten Wochen des Halbjahrs dem Lehrer perxsonlich vorzu-
stellen. Auch dars derjemge, welcher sorches unterlassen, am Ende der Vorlesungen auf kein Zeugniß
über seinen Fleiß rechnen
 „5. 31 Jeder Zuhörer hat von dem Famulus einen bestimmten Plaßz im Hörsale zu lösen. Diesen

im Verfolg der Vorlesungen zu andern, kann nachtheilig seyn.
Die Fortsetzung folgt.)

Bekanmntinach ungdgen.
Von Seiten des Grosherzogthums Hessen ist darauf angetragen worden, daß die dlesseitigen Unter-

Gerichte lhre Requrfitionen immer und allgemein geradezu an die betreffenden Grosherzogl. Getichte
addressiren möchten

Damit aber bey weiseln, welches das anzusprechende Grosherzogl. Gericht sey, kein Anstand bey
dieser Einrichtung obwalte, so hat in der Provinz Starkenburg das Hofgericht zu Darm-
stadt, in der Provinz Hessen das Hofgericht zu Gießen und für den Ueberrhein das
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Kreksgericht zu Mainz den Auftrag erhalten, auch für andere Gerichtestellen oberer, glescher unniederer Instanz des Grosherzogthums, Insinuatlonen anzunehmen und weiter zu boertenenn l sunr
jedoch vorkommende Ladungen dortiger Unterthanen zwar dem betreffenden Theil, wiewohl ohne richter-
üüchen Befehl der Befolgung zugestellt und darüber ein Empfangschein auf stempelfreyem Papier erhoben
werden können, jedoch soll diese Zustellung nur ad notitiam gescheyen und der Parthey überkassen blei-
ben, ihre Rechte auf jede gutfindende Weise geltend zu machen.

Es wird daher solches sämmtlichen Untergerichten des Grosherzogthums zur Nachricht und Nach-
acheung hiermit bekannt gemacht. Weimar, den 18. Decbr. 1817.

Grosherzogl. Sächs. Landes-Regierung das.
von Müller.

Im Anerkenntniß des großen Nutzens, welchen die als academische Lehranstalt in Jena errichtete
Thierarznev-Schule allgemein und zunachst den Unterthanen des Grosherzogthums gewähren musse, wird
auf höchsten Befehl, zur Beförderung dieses Instiruts verordnet:

daß alle aus policeylicher Vorsorge aufgegriffene, von ansteckenden Krankheiten befallene Pferde,
insofern deren Transport ohne Gefahr der weitern Verbreitung der Krankheit bewerkstelliget werden
kann, nach Jena an die Thierarzney-Schule abgeliefert werden sollen,

und es werden daher sämmtliche Obrigkeitliche Behörden der zum Geschäfibbereich des unterzeichneten
Collegii gehörigen Landestheile angewiesen, dahi Veranstaltung zu treffen, daß sd Gemeinwohl
bezweckenden Vorschrift überall gebuhrend nachgegangen werde. Da es demnachst ebenmaßig zur Ver-vollkommnung der Thierarzneykunde gereichen wird, wenn vorkommende Seltenhenen kranlhaft verän-
verter thierischer Theile an jene Anstalt abgeliefert werden; so ergchet hiermit an sämmtliche inlandische
Fleischer-Meister die Aufforderung, an die Besitzer der Cavillereyen aber der Befehl, dergleichen Selten-
heiten der Thierarzneyschule zu Jena anzubieten, welche letztere die etwaigen Kosten für den Transport
gerne übertragen wird. algn. Weimar, den 3. Decbr. 1817.

Grosherzogl. Sachs. Landeödirection uste Sectlon daselbst.
K. Hufeland.

Beförderungen.
Sr. Königl. Hoheit, der Grosherzog haben

dem Rechnungs-Nath, Herrn Friedrich Wilhelm Schüker, zu Eisenach, den Beisit nebst
Vortrag sine voto in Höchst-Ihro Landschaffts-Collegio zu Eisenach, in Folge eines allerhöchsten Re-
scripts vom 2. December vorigen esers zu verleyhen,den Böttcher-Meister, Adolph Adam Wormbs zu Eisenach, mittelst hohen Ministertal-Decrers
vom 2. December vorigen Jahres zum Hof-Böttcher zu ernennen, deögl.

den zeitherigen Gehülfen beym Revisions-Wesen Höchst-Ihro Landschafts-Collegik, zu Wekmar, Carl
Gottfried Premßler, zum Revisions-Accessisten beym Revisions-Cabinet besagten Collegil mit-
telst hohen Ministerial-Decrets vom 10 December vorigen Jahres zu ernennen, desgl.

den bisherigen Accessisten des Justiz-Amts Creufeurg wie auch Amts-Advocaten, Herrn Carl Haebelzum aten Criminalgerichts-Actuar des Criminalgerichts zu Eisentach, mittelst hohen Mnisteriai-
Decrets vom 24. December vorigen Jahres zu ernennen, sodanndem zeitherigen Ingenieur-Geograph, Herrn Johann Christoph Gottlob Weise, hieselbst,
das Präd#cat als Gartenbau-Inspector mittelst allerhöchsten Decrets vom 96. December vorigen
Jahres zu ertheilen, ferner

dem bisherigen Hof= und Ober-Appellationsrath wie auch ordentlichen öffentlichen Lehrer der Rechte,
auf der Gesammt-Universit4t Jena, Herrn Dr. Christian Wilhelm Schweitzer, Ritter des Ordens
vom weißen Falken, den Character als Geheime-Hos= und Justiz-Nath mittelst allerhöchsten De-
crets vom 2. Januar dieses Jahres beyzulegen,

und endlich:
dem zeitherigen Steuer-Einnehmer, Herrn Cerw- Helnrich Gärtner, zu Ilmenau, den Cha-racter als Steuer-Commissaire mittelst hohen Ministerial-Decrets vom 2. Januar dieses Jahret

zu ertheilen, allergnädigst geruhrt.



Grosherzogl. S. Weimar —Eisenachisches

Regierungs-Blakk.
Nummer 2. Den 27. Jan. 1318.

Beschluß der Gesehe für die S#tudierenden der Gesammt-Akademie zu Jena.

 32. urch Austeicmng,dleioes Namens auf dem gewöbnlichen AuIsschreibczetlel e der Ju-börer seine Achinne an den Vorlesungen und verpflichtet ssch, das dalür angesetzte Honorar zu be-
zahlen Die Unterschrist muß entrealten ern völlig ausgeschriebenen Vor= und —— e iert Angabe
des Voatenande 4½ die Nummer des Bele34. Bezat des Honorar# Geschet nach den Bestimmungen des Aufschrcibezenels.

Dieses mit N Namen des behre ers und der Angabe des Honorar: Vetragö zu versehende Verzeichmü
wird dem akademischen Quällor Mu#ileeur. welcher für Eincalstrung der Honorare und Ablieserun
lelben an die Lehrer zu forgen, auch nsthigensals den Universttälc -Amimann zur Beytreibung enzuru-

 31. Von Bezahlung des Collegien- Honarurt, cud diejenigen entweder zur Halste odtr ganz be
ret: wesche akademische Armuthszeugnisse erlan5. Zu Erllangung eines akademischen r, ist ersorderlich, daß der Bittende vas
rnvon #tner Obrigkeit gehörig aubgestelite Attestat iber seine Vermogens- m lande dem Proreckormlich überbringe, und zugleich auf einem besondernZektel die Vorlesungen beysüge, die er in dem

EerHotjahrhae besuchen will. Dac Verhältniß jener Atkeslate zur angebrachten Bitte, beur-
theilt das eiinn36. aue solche Art zuerfl erlangten akademischen Urmuthszeugnisse müssen olle Semester

erncurrt n d Des Gesuch um Ernenerung geschieht in derselben Vorm, wie die erste Bitte um das

Zeuguiß Felbg. Die Emscheidung hat der akademische Senar.
ie Erneuerung der Armuthözeugnisse zairo—— 1) bey noterischem ungei i BesuchderVoriefuungen„ 2) wegen eines Distiplinar-Vergehens, das vierzehn tagigen ECarcer-Arrestnachsich ge-

zogen, 3) wegen einer Aufführung, die der durch das niem ueen Wohlthat mim —
ne ein akademisches Armulbezeugniß für sich zu haben, ist es vergedeno auf den ganzen

obder bbeilweisen Erlaß des Honorars Anspruch zu machen, weil die behrer verpslichtet sind, keinen sol-

chenAulbruch berücksschtigenDie Armurthszeugnisse müssen, wenn sse ztr, Wirkang nicht verlieren sollen, ehe die Vor-lesunden 2anehmen, dem Lehrer nergekrigt.#die Benutzung der Bibliothek, der brnert Güärten, des Mincralien: Cabincts, der
Musten, d SwarttsnddteTheilnalnneandenSeminarien,der blinischen Anstalt und dem Entbin-

dungs= *ss betrifft, se habensichdie Sludierenden entweder nach den, dieen Gesehen besonders ange-süglen Bestimmungen, oder nach der Vorschrift der zinseln zu richten
. Uebet ble akabemischen Diselplinar! Strafen.

6. 41. Um gute Ordnung zu erhalten, den Studierenden die Erreichung ihreß Jwechs zu erleichtern
und der Linen ihr Bestehen und ihre Wirksamkeit zu lichern, ist es nothwendig die Achkung und das An-

lehen der dasür gegebenen Gesehe ausrecht zu stellen, und zubeseigen: daunn 2 Sträse angedrohtund vollzogen. K Studierende find auf gleicheWeiseden Gesetzen das
— 2. Die —J— sidieVerweit.(etute, Carcer=—22 v#nn in da

a 4 v tr h abeundi, und Rele6 ie Verweise ertheilt in der K6% der Prorector alein: sie sind aber gescharft anzuseben,
werm 4 v* dem Goncilsum, oder dem akaremischen Senat ersolg



 44. Alle Geldstrafen, welche gegen Studierende erkann'werden, sallen der Bibliolheks: Casse anheim.
45. Wer die ihm zuerkannte Geldslcafein der ihm angcdeuteten Frist nicht erlegt, hat solche, nach

der FSesimach, des Conciliums, unabänderlich i des Carcer abzusiten.
8 e, Arrest' ist von zweyerleyArk,einfacherund geschärlker. Bey dem einfochen ist esnach irreyTagendem Incarcexirten erlaubt, die von ihm unterzeichneten Vorlesungen zu besuchen. Der ge-

TPhste Geichben n2aus entweder durch das Lokal, oder durch das Versagen jener Erlanbniß; auch ronr
bepdeStcherlungenFercinigt wwerden.47 · ochste des einsachen Carcerarresto ist vier Wochen; das hochste des geschärsten drey Wochen.
Der eine, wie ver andere muß ir ununterbrochener Dauer ebehaltn werden, Krankyeitssälle ausgenommen.

48. ie Aussicht uber die Carter hat das Universitad-A. 49. Zu Carcer-Strase muß unmittelbor nach Eröffann8des Erkenninisses oder spatestens zwey
Stundennachherrueretenwerden. Wer nach zweymaliger ossitiellerGrinnerungseinen oarorcer-Arrestnicht
antritt, hat scharfe Maahregeln und nach Besinden die Entfernung von der Universitatzuerwarten.

. 50. Intarcerirle habenaufweiter nichts Anspruch, als auf die gewohnlichslen Mahrungsmittel und
diegeashirstalte Beguem ichkeiten nebst Büchern und Schreibzeug. Dem Garccrwärter ist daher auch auf-ser der Herbeyschaffung dieser Bediusnisse, eiwas Mehreres nicht anzusinnen. Die Ueberlretung dieser Vor-

schristbatderSavi, seiner Pnicht gemäß, sosork dem Universstäts-Amte anzuz,eigen5. edie schuibigen SO#nbhren. aarichlel zu haben, wird niemand seines Carcex-Arreslu entlas-
Sigebee belragen für jedender ersten drey Ta) e6 gr. — fut jeden der folgenden aber 1 gr.

Sie # niie für die ganze zuerkannte Straszeit zu ent richten.
urch die Einzeichnung seines Namens 6 10% Suasbuch verlicren die dazu Verurtheilten beh-—iens Vergehungen ihre Ansprüche aouf die vom Gese esprochene Strase, und unterwersen sich

(repwillig einer härtern welche vom Ermessen des Prsdeleh ntoIloh.abhängt. Bey Vergehungen, die
mit mehr als dreyt 8 E—Arrestsnch den „Gestoen bestrast werden, hat derjenige, dessen Name

schon im -trasbuchestehr Wegweisung zu erw,Auf vie na in das Sn#stuch- konn nach Besinden neben allen bis jebt genannten

Snasn r9 werden.4. Alle von andern Universsekten Relegirte oder Consiliirke, haben sich bev verstatteler Aufnahme
C. 8.) der Einzeichnungindas Strafbuch zu unterwersen

3 t hnder Einzeichnungin das Srestochwei ert, wird sosort von der llniversitat wegnwiln
geläktun ahenundi isl die mildere er Enksernung von der Untversität, und straftdurch et rel ns deß akademischen Bürgerre57. Die Dauer desselben wird jedesmal in dem tal- rnn mit ausgesprochen. Nach UAb-

lauf diefer Zetit enn avt Jeire neldon. auf die 3.) vorgeschriebene Weisevonneuemgesuchtwerden.
dgeschärft dadurch, daß die Aeltern, Vormünder und Verwamdie des aniie oderauchdie znn seines Geburks= oder Ausenthalte-Orte davon in Kenutniß gesebt w

. e Relcgation ist die härtere Sitrase der Entsernung von der Universstäk und der hendes
akademischen Bürgerteerrechts.Sie ist jederzeit mil einer öffenrlichen Bekanmmachung verbunden, welche hier

am schwaorzen Brete vungebestet, den Landes-Obrigkeit des Verwiesenen miegetheilt und denbesremweten
Universi en awoen ern wird enkweder auf zwey oder vier Jahr, oder auf ine erkannt. Sie kann

*werben im ersten Grade durch vorangehenden Luern- Arrest. inn yl n Grade durch Be-
nntnedung 9 . JZeikungen, im dritten Grade durch die Erklärugt dem Cons itian obenneli oder. der Relegation har * desbesondenSchrersder Wichis brlufiige Siehabensich on dem Tage, an welchem ihnen dao Erkennemß eröffnet worden,

ioch vor Sonnenuntergang aus der Stadt zu begeben, und dürsen sich derselben während der Siraszeit in
einerLasemung=von zwey Meilen nicht nähern.

Besiimmung niche achtel, hat aln (Gensflirter Relegation, alsRelegirter, Schrlung derW o# noch hä#rrcre Maahregeln zu erwar
. Die Felungessrafe auf der Wartbiirq oder Lenchtenbiirg wirdiiiqiisserorbeiitlicheii Fällen, aufdenVerich des Senats, von Sercill. Nutritoribe2—#1|—8 Stadtarrest sind zaeer cnsn nur Sicherheitsmaaßregeln. Ausden Bruch

bleser Areste leg: aber als Strase, die Wegweisung von der Universick, due emen oder des andern #rabts.



E. Utber Diseiolln und policel.

§. ö4. Die Verletzung öffentlich angehesteter obriakettlicher Verordnungen, so wie der Anschläge an-
derer zur lünwerrl 83 riger ersonen und unanstandiger Tadel derselben, hat nachdruckliche Strafe/nachBefinden so bit weisung von der Universicät olge.

&amp; 65. Mit kieicher Strenge werden beslraft öffentliche Lhritungen von unerlaubtem Inhalt und die
vei i end, oder sikten= und religionswidriger Sqastenao Studierender eine Schrust zum Druck befördern, in Jena oder an einem andern Ort

so hai erPrrnis s Prorer((or oder cinem andern Mitglicde des akademischen Senats zur Genehmigung des
Druchs vorzulegen. ernachsessigung dieser Borschrift, konn in mehr als einer Hinsicht Unannehmlichkeiren,ja Strase zurFolge haben.

e7. Sto8 des offentlichen Gon · tdieuliee und religiöser scheien wird, auf welche Weise
nbestrastsie n mag, mit dem Consltbenndi, oder der Relegation

DasBesuchen der Kanessec, Bier-, Wittvüsund Bitten- bsnswtedseAnstclltsa
von S Wibrend des Sonn= und Fesltägigen Gottesdienstes ist verhoten, und zieht Venveise
oder Saesstrale A%6%k 60. rcei 7n Arrest und selöst mit Verweisiuung von der Universstät wird gehen diejenigen ver-
fen. tweiche . Nude ouf den Straßen durch Schreyen, Lärmen, unanständiges Singen oder ondern Un-
fug

5 Für angerichtete Beschädigungen an ae oder Privat-Eigenthum,linddie sämmllichen
heilnebmeralle lia, *52 und einer für alle verGe n Beschatignngen zuns cache zu wiederholten Malen,sohaftendie

Urheber urt lebten # r*- im die frühern Beschädigungen, wenn sic, was deese betrifst, nicht ihre
vollige Unschuld auesuhren lonn

72 Alles Aunuen, d. h. jede Vereinigung mehrerer, um ctwas Gesetz= und Ordnungewidri-
ges zu erzwingen, oder etwas von den Behörden Angeordnetes zu hindern, wird an den Theilnehmern mit

derWewestn vondrnt Untversitat kes, Wer bey einem Tumult vermummt oder bewaffnet getroffen
wird,Kut geschärste Relcgarion zurerwar73. AIltroren weng und noch Veln nden mit Feslunge-Urrest, neben der geschärsten Relegation,
sind e eber und Anführer einesTumults unbestrasen. Als solche werden auch diejenigen urgilhen
unil durch Umlausschreben und dunh den A Bursche heraus, ablichtlich dazu mitgewirkt, oder zu
gleichem Zweck heimliche Zusammenkünfte veranstaltct.

Alle Verepigungen der StudeSn welche zu Spallungen anter sich selbst führen, die wahreuranPs Freyheit und Gleichhe#t der Suricrenden störcn, dem Zweck ihrco Hiersepno entgegen treten,
der sonst zu gese#widrigen Handlungen verleiten, sind ** sie mögen umer dem Namen von Orden,

fussnn oder irgend einem andern vorkommi deiOeeulat uncrlaubt, welche es 0 herausnimmt, einzelne ihrer Glieder gegen Vor-
n ¾Finites dörden zu vertreten.

u die Stfere e rsteher,Spnioren und egenanm Chargirte unerlaubterSelebschastenwirdmic der Nclkaaton verfohren. Die übrigen Mitglieder werden, wenn ihnen nichts beson
fallt, mit 8 bis tagigen gLesthunsten Carcer! anen. bestrast, und müssen sich in das Strasbuch wusssur l

6. Schon blolie, auf erwiesenen Anzeigen beruhende Verdacht, einer Theilnahme an geses-
midrigen Verbinho t und Weseulchaften, kann die Wegweisung von der Umoersttät, als policeyliche

Maaßregel, 44 gulge habe8. 77. n agen in Kleidern oder sonst, die sich bey mehrern zu gleicher Zeit vorfinden,
sollen als Piennesche der Thellnahme an einer verbotenen Gesellschaft angesehen werden.

Alle Vereinigungen zu Bällen, andern Lulbarkeiten und össentlichen Feyerlichkeiten, sind ber
dem üniversikts-Amte r Wi den Prorector davon in Kemig steen wird. Die Erlaubniß
zu solchen Vercinigungen wird, nichts e mrsnen obwaltet,nichtve79. Die Eionhniß zu Pie mi # annnur, nach ut 20em Berichte des akademi-schen Senaté 34 Sorcnill. Vimariensem derfolgtyr böchsterGhopscin ertheilt werden.

. B30. Fur rlre vuelctwaisan im Trunk, Störungen der Arceehe Nuhe und alle
Unge öhrnisse,, die in einer Gesellschaft, oder imGesolge derselben vexübt werden, sind vie Unternehmer der
Hehraschant verantwortlich. Auch sollen VergehendieserArt an allen Schuldigen besonders geahndet werden.



C. 31. Das Verbleibenin den offentlichen Hausernzichderpeep,Stunde. d. h. nach 11 Uhr desAbendo, ist bev Strase von 1 Rehlr. 6 gr. fü# das erste Mal,undbeiKeigender Carce r-Straie fur vie sol-tnden Mole nursscnf, und haben diejenigen, welche hierwider Sete In, es sich selb- W’otcizumessen, wenn
8bei andern in derselben Nacht berkommenden Ungebührnissen als Verdächtige k.handett werden, personli-

nennehmschkeien und Schaden82 Ausnahme von jenerVorscheit über die Policeyh Stunde wirkt nur die ausdrückliche Er-
laubniß mwi. Ein im Zuflandgrober #nsenbelt auf öffentlicher Se beirekener Student, wird mit zwei-bis (30c gigem Garcerarrest, und insWahns-ohungsfall noch harter bestrast. Wer zum dritten Male in

dicsem Zusland euon wird, hat dad Conti zin #abeundli zu erwartenÜe Haz- aniie wie5½ auch heißen, find den lPu in und außer der Stadt verbo-
ten, und wird34% Uebertrekung diesesVerbotsinsigenderArtkünte,: Die Haut „Hater und dielenigen,
welche ihre Stuben zum Hazardspiel hergeben, - ——— Carcerarrest, nzeichnung in dasStrafbuch, die rrinen Misgirhenden aber, das Mal Len1ge-Fm— 8 Mal achtta-giger Carcerarrest, 0 e Mal Coneilium t ank wird zum Besten der BibliolheksrasseGonstermt Finr die vem Wire alsc noch außerdem EPVelahnonh von 20 Rthlr. haben sämmrli-
che Spieler zu hasten, einer für alle, undalle (ür einen

K. 35. Spieler von Prosession, sie mögen ihr Gewerbedurch HHuterpies ober andere Spiele ereiben,
werden 7 5 Coneilium Ellennelalf—sogleich von der Universitdt ents

an sich erlaubte Spiele haben Verweis und nach Bess utLoreechtase.zur Folge *wenn([Il — unn- ons wäbrend des Gottesdienstes oder sonstin den den Vorlesungenbestimmten Stun-
den vorgenommen werden, 2) wenn si den Studierenden durch zu öftere Wiederholung zu viele Jeit rauben.

k 7. Beleidigungen, die sich tetareeunter ha e oder gegen andere Personen *swerden nach derin dem gemeinen m enommenen Stufensolge, mit sirengem Carcerarrest, den
eilinm obenndi oder — 4t Die sonstgeseblice Frioatgennchumng mit Manahne der
irel !7—P gPnch n werden angesehen und mit vorzüglicher Strenge geahndet: 1) Be-

keidl ungen hegen Personen, welche bes der Universseh öffentlich zugest!.8 2) Beleidigungen solcher
ersonen, welche zur Ehuubren der guten Ordnun (r lonst für ösfentliche Zwecre in Thätigkeit geset

werden, 3) Belelbigungen der Diener in den Hörsft #vn— Weleidigungen gegen Reisende und Fremor,gegen vie üeme #tic und Aufwärter, gegen die aelsten und Verkäuser auf Jahrmärkien, gegen die Giste.

bei HSechzeilen, Pindtausen und andern Ehrengelagen. Schon dasblote ungesiticte Furingen, 4 undchfen aller Art, zieht dreirégige Carcerslrase — oder nach Besinden 5bdrtereStrase nach
f 89. Die gesehliche Strase des #aereinweren bie Relegation. Diese Strase id ddn

wenn* Un 8einebbrigrellicheVPerson krifst.Ge miit Relcgakion, die nach Besinden bis zum höchslen Grabe geschärst werden kann,
"r Chmarannte En #bestrefen an denjenigen, vonwelchensie ausgegangen oder verbreitet

. r get irgen an . wirksam #chh ue89unv90bonphnurn Ja sind erwiesene Anzeigen henreichend, um gegen.
46% en un penn von der Universsickt zu verfahren."6 Zweikämpse auf Pislolen, ingleichen alle diejenigen, welche Tod, bebensgesahr, Unter-

er Gesundheit oder Verstümmelung zur Folge haben, werden zur Untersuchung und Bestrafungra

an ba he 1b9.F iielle treten solgerdbe — ein: 1) wer durch elne vorfätliche Be-keldig#e ing ein *8 bane, maße, oder ohne crhebliche Ursache sordert,oderernstlichen Bersöhnungs-Anträgen:
— egeben hat, bou mir verzchntäginem gescharften Larcrpar# belegt werden. Haben beide Duellan=ten an der Hranlussm gleichen Antheil, so trifft diese Strase bride. Ill aber der Antheil das eincn oder

des audem n —— so trilt für be, d% Fine nach Vesi zu bestimmende Carcerstrase ein. 2) Der-
jenge,welcherzwar das Duel durch eine ung veranlaßt, aber ernstliche Aröhmungsverfache ge-mm. ¾k% 0Fyeschchen diese Versuche vor der male-verring,niitqchttdgig Camkslmsh Yeschkhksh
ischdeeraiisforveriiiiq,niikqchttngigergefdariterUnreeiflri belegt Der Veiridigte
virt mm ird, wenn er den ernstlichen Versöbnungsversuchen vor der Heraus sobernbianGehör " mit
enbttd:nigem geschärstemGarccratrest, wenn er sie nach geschchener Heraussorderung zurückwies, und achtu#°



9

gigem kinsachen Gyrcerarrestbellwattwerden. 3) Erhéhung der bier gedrohten Strasen, mach Beflnden bis
zur geschirsten. icgetian- tritt ein") in StudierenderwegeniDuells wiederholt zu strafen ist, b) wenn sich der Duellant durch ein
arn is und zänkisches Betragen auszeschner, c) wenn das Duell rhne SeSekundantenge-
schehen ist, 2 wennssch bei dem Duell eine be ren Gesährde an den Tag gelegt5 4AJeder Studicrende, welcher zum Duell angereizt hat, wird auf mildere ort —ie Art von

der universitt weggewiesen. Wer das Duell auf einend Zimmer geschehen tieß, hat sechstägigen einsachen
Carce konest zu caten

welche A#ntunh von einem bevorstehenden Duelle erhalten, sind schuldig, bai dem Uni-X — Ala- Anzeige zumErhalt#htrhnvon einem bevorslehenden Duell Kenntniß, se wird nach der von dem
Univerfhian gepflogenen Untersuchung beiden Theilen eine von dem Conciliumbeschlossene Germthtung
rurch den Prorectorkagelegt welche sie sich Ialelte lassen mussen. Beide Theile haben dann -tkkschmtcmtsvokstbcta csasttm Protocolls, ihr Ehrenwort zu geben, daß sie sich, wegen dieser Verme

lassung aicht duellten wolten. Wersolchees verweigert, hat die Negt verwirkt.
Di n der Medizin oder Hih -mlchebrieinemDuelldenerstenVerbandbe-sorgt gan, lind vopiichkr, sosort 9 beislung dessen wasdie *th ersordert, enih un ersnitts Pöystenn

die Ae davon zu machen. Vernachlässi(4 verlbieserseege bet htgigen Leschlesen Garcerarrest,und bei nicht ganz leichten Vemrundmn rt zurFolge. L rwundungsobeschaffen, daß
die Untersuchung gegen die Duellaxten an den —-.D gewiesen werden u so geht auch die Unker-
suchung und #eo solcher 2Mnachlüssteungeninanden Criminalrichter über.

8. den Seudicrenden verbotcn:#) bei bs Corcr Arr.st und nach Besinden Verweisung von der Universittt:
2) das Beherdergen Consiliirter oder mit der Relegation belegler Si#denten; b) das eigenmächtige Auf-,

ereten von mehr alö dreien vor össentlichen Behorden, ouch bei gegründelen Beschwerden und sonst cr-
laubten Zwecken; 2c) dasEindrängen in die Hörsihe zum Hospitiren wider den Willen des Teirerar dadas Hospitiren lediglich, währendderersten vierzehn Tage vom Anfang der Vorlesungen an, ohne be-
sondere Erlaubuisi Statt sinden kann;i) alleEtnge der Ruhe, der Ordnung und des Anllandes.
in den Hörsälen; c) das Schiessen, das Feuerwerkenin der Stadt und den Vorstädten; I) das Anzm-
den von Feuern in * Stant orr Vorslädten, ohne Erlaubniß der städtischen Policei.

) Bei Carcer-Str ·
s)dncchp-km auf den Zunchern und den Straßen, doe es auf offenen Hausfluren und an ganz sreien

Orten gelschehen dar!: d) dos Maskiren u:isn Verkleiden besonders beiSthattenkbeten und zur Fai
nachtsgel#c)dasJogen und Fischen ohne Erlaubniß des Jägers oder Fischberechtigten:
den an offenenPlahen. nahe an der Siadt oder der Landstraße; o) daszu achnelteesutn und ssa
in den Straßen der Stadt und der Vorstadt; I) das Beewien der a dag erud-wersen cus den Fensiern; g) das Tabackrauchen an allen Orten: afen odeh
6. 00. In. Betreff der Stuprationssälle bewendet 1 . 4der chn Verordnung ' bten

Junl 1789.
F) Da" Versahre# in Diseiplim, und Ppolicelt Sachen detressenb-

K. 100. Das Versohren in Diseiplinar= und Dolicei-Sachen der Studierenden ist rrin inquisitorisch

und sommamisch.
Kein Seiwicrender kann von den Acten, die in Disciplin= und Policel: Sachen gelihhr. worden

-r gsiot oder Abschrijt verlangen, selbst nicht, wenn die Untersuchung geendiget und das Erkenu#niß
lain m haben Studierende kein Recht, die Nahmhaftmachung der Angeber oder Jeugenin Un-

urs Er*!7p verlanngen.
dierende welche in einer Unkersuchung sind, müssen ssch gefallen lassen, zum ZIncck der* 8 *- Ar##est, Haus-Au##l, und in dringenden Fällen selbli mit Carccr-Arrest belege 34

roerden.
Der Werth einer auf seine Amteépflicht geleisteten Aubsage oder geschehenen Anschuldigung eines Pedei·



vunterllegt in jedem einzelnen Falle dem Ermessen ber Sombehtee und kannin Policel= und DiscI-5 nach #esren als einbierichenderBeweisangesehen werden.. 104. Al durch die Untersuchung nur der VerdaveinesVergehensgegründet, so kann die Unter-
*sv#ss entweder in Ermangelung mehreren Ver wachtg abgebrochen, oder der Berdächtige zur Bekräftigung

nschuld, zur * Abgabedes Ehrenworké, ausgesordert werden. Verweigert er solches, so“geeer u überst hrt ange ehen.
. 5 Auch an bie Slelle des Jeugen= Eides triltin dicsen Sachen die seperliche Abgabe des Ehren-

worts, wenn der Senat oder das Concilium darauf Ekanne br MBewweigerung dieser Abgade, zieht die
Strafe aounhorse, gegen die obrigkeillichen Beschlen'uch kann bei erheblichen Veranlassungen 8 se iiche Abgabe des Ehrenworts zur Sicher-
stelung eines gelttstetcn Versprechens gefordert werden. Wer sich dessen weigert, hat die Anwendung stren-

gerMaaßregeln—Gwent en107. Die feyeirucheitgabe des Ehrenworts geschicht mittelst Handschlags und Unterschrist eines
über die Lo beüe Prokocolls, nach Besinden vor dem Universikts-Amte, ober vor versammeltem

S# ZJetConcilinJebe l rabrheit vor dem Prorector oder dem Universitäts-Amte ist an sich Fraster und wird
in rsi zui dem Ehrenworte mit geschärster Relcgation im höchsten Grade geahn109. Straferkenntnissenin Policei- und Diere(plinar= Sachenbewe nur Suppt. üpG aàd Se-
renissicmo: un edoch bat diese keine Suspensiokrazt, wenn auf Verweisung von der Alademie erkount
wordeni

. 1 Ist gegen atwichene oder Studseerende zu versahren, so wird, wenn ihr Ausent-halisort bilcnn it, die dortige Obrigkeit um die Hulse nchlens ersumt. Ist dieß unmöglich, oder wird

die — ach Hleiste, so solge ösfenrlichebadung, und nunmehr, im Jaul des Ungehorsams, ohne Wei-

G. Das Schuldenwesen der rnneenn #dan edlnn.Ir. Die Schulden ber Studierenden sind von doppe entweber bei dem aka
ewishen Amte klagbar gemachtkerden oder nicht. Dieser lar “ krrlb anne Einstuß auf die 2n
wese an schtund vor einem andern Gericht.

neKlage und keine Gorere vor demUniversict= Amte wlrken

lle schonnachdemgemeinenRechte, oder der in demGrobherzoghum S. Weimar gelkenden Landes=8 W Fordereigen; 2) alle Darlehnein baarem Geld oder Waaren liatt baaren Geldes.
*5 lddarlehne, mit Genehmigung des Universitäts -Amts in dringenden Nothsällen ausgenommen, ma-

chen hiervon eine utahge 3) Forderungen für Galanteriewaoren oder Artikel des burus; 4 For-
derungen für Lotteri * 7 Forderungen für Wein und andere geistige Getränke, es wäre denn,

deß der Arzt solche verorsne ba e; 6) Fordcn en der Kaffec-, Schen und willal Wirche; 7) For-
* gen für Plerdemimierheund uhrlodn, es ware beun. das ein Student mit dem zonb oe

beschirr, wider den Willen desVermiethersüber die gescote Zeit Sugeblfeben wärc, alsinwel-n *P die Schuld für die 2# de angern Aubenbleiignss klagbar w
113. Wenn Jemand auf ausdrückli eisungen der Aellern oder Verninder einem „Siüdieren=

den Geld wergen hat, so find im allein die Aeltern oder Vormünder für die Jahlung verhaftet
S. 1 4uat gtden klagbaren Schulden haben ein VorzugorechtA. in unses.

VdieHonorarzen der Lehrer; die ones-are fnr Aerzte, die Curkosten und Foorderung der Apothe-
3) dle Forderungen der Buchhändler und der Antiquare für Bücher bie auf 15. Rehlr. ) bie

Gichee der t bis auf 2 3chiern 5) die Forderungen der Schreibmaterialien-Händier bisauf 2B. in der w 3
½8de„Forderun 4 *#Houemiethe und — aus bas letzt verslossene halbe Jahr; a) die Forderun-

in für den Mittagslisch auf dieselbe Jeit; 3) der bohnderBedienten, der Auswärter, der Kleider-#velo pser, der Sti#eselwichser, derPerückenmocher und Barbicrer, auf dieselbe Zeit; 4) die Forde=
tungen der Wascherinnen; der Schnaider, der Schuhmacher und andere Handwerker, bid auf 9 Rihrr.



5) bie Forde ungen der Kaufsleute für solche Waaren, welche zu nochwendigenKleibungssläcken ausgr:
nommen werden, bis auf 18 Rihlr. 6) die Auelagen. der Hauswirthe und Aufwirter, für Kassee, Ta-
back, Mor zuere ies* Abeneaen und dergl. bis auf 15 Rihlr.15. gen geben dem Glaubiger nur dam ein Vorzugsrecht, wenn sie mlt ausdrücklicher

Eerwehmigine # keinep Vorrt geschehensind.
• die Klagbarkeit nicht zu verlieren, muß die Forderung, eot dem Ablauf des akademischen. t sie gewirkt worden, dem Universikätamce angczeigtwSchen klare Schulden 4 die Einrede der Mindersährig bant ir s rkung.

. udierende, die Stgsit oder leichtsinniger Venls bedeutende — wirken, und um
die Gläubiger zu bnieende ihre Wechsel oder sonstcingehenden Gelder verhmichtn, sollen auf der Univer=
sitdt nicht geduldee werden. Andere Studicrende, welche dazu mitwinken, sremde Gelder ouf ihren Nahmen
koen lassen, haften für dieSchuldendessen, dessen Geld ¾ verheimlicht, und haben außerdem Carrer--
errestodernach BesindendasConoilium abenni# zu erwarte

.Uedbrigens bewendet es, was die Vecheimhm der Studenten-Wechsel und Gelder durch
hiesige Bürger bekrifft, bei denjenigen Vorschristen, welbe das Conto-Patent vom 25t6en November 1703
darüber gegeben hat.

20. Das VerfahreninSchuldsachen wie in allen burgerlichen Rechtssachtn ist summarisch. Die
Klaagen und überhaupt alle Vorträgesindmundlicht zu Protocoll zu geben. DieVerladungen geschehen eben-
fallo rassc derbeklagte Theit hatCarcer-Arresl zu erwarten, wenn er derselben zum zweitenmale udFolge leisltet. Das erlic Erkenntniß, welches das Un versttas= Amtabgiebt. soll immer definitiv seyn. Soll

das Glkihehig von seiner Rechtskraft entbunden „rerden, so muß esbinnen Gwinal à4 Stunden Hondas
Rechtomitkel der Revisiongeschehen. In öwri#er und letzter Instanz entscheidet dosrs Miß-
brauchr*tê½Rechonitlels kann an jedem der streitenden Theile durch unn geahndet werden.

Kommt eszusExccition, so beltmmn, das. une Amt dieGogensewe derselben. Frek
davon si nd die dinSnidiikiinnothwindLehrsntniindnnknhklichen Kleidungtslü

Sind zuaeichende Gegmsn venüeen nicht vorhanden, so wirt Schtanae zuwor-Uunan lern, Vormündern, Verwandten und nach Besinden der ordentlichen — mitgetheilt. Der
Enaickeme selbst bat, bis rnran befriedigende t5 eingegangen, Ar#est. In Fällen, wo ein leicht-

sinniges ber(thbelichse Schuldenmachen offenbar ist, kann auf Antrag des Gläubigers vom Senat auf stren-
.erkannt werden.“* onerare für die Collegien betriffk, so trilt an dle Stelle seder andern Ereautsons-

223 hiscnr,dieseverliche Abnahme des Ehrenworts, die Schu J inn einem halben Jahre zu
ber Bruch vieses Ehrenworks wird gestrast, wic F. 10 gcord

ERIEEIITTIII Absindung mit seinen Gläubigern r. Ül#iverftnn verlaßt, hat os-
sentliche Cilation am schwarzen Brete, an dem Orle seines muthmahlichen Aufenthalts und in öhsentlich en

Blattern zu erwarten. Leistet er dieser Citation ktine Folge, so ersolgt Relegalion des einen oder des andern

8. Consiliirte zund Suegirts. berlche wegen Schulden bei dem ——— „Amte zur Anzelge ge-brachk worden sind, werden auf dem Schuldcorcer so lange venvahrt, bis ihre Gldubiger auf die eine oder
die andere Weise unmnger sind. Jicht diese Maaßregel durch Schuld drete Vewwähen Ungebühmiste nach
sich, so trikt an die Stelle des Schuldcarcers Festungs-Arrest.

Dritter Abschnitt.

Aufhören des akademischen Bürgerrechts.
S. 136. Das akademische Bürgerrecht erlinide Jinplich

1) mit dem Ablauf von 4% Jahren von den wirguin Einkrikt in dasselbe; 2) durch srepwillige wort
ache oder thäthch erklärte AufgebmAlsthattich erklärteAusge is des akademischen Bürgerrechts wird angesehen, das Austre-

#en aus n- akadenuschen Verhaltnissen vurch Unterlassung des Collegien= Besuchs, durch Betreibung eines
burgerlichen Gewerbes, durch Verheprathung, durch andere als bey der Akademie crlangt Anstellung.



v. 128. Ein Stublerenber, welcher wortlich oder durh Bernacham—aung wenGoleglnscht thatlichdas akademische Bingerrecht ausgiebt, giebt zugleich das Riccht auf, sichin irgend einem Berhaltnisse in derUniversitäts-Stadt authalten zu dürfen, bleibt jedoch bis 1dergegen ihn ausgesprochenen Verweisung, der

akadem inchen Enichtsbarkelt untemvorfen.4. 1 as akaremische Bingerrecht erlischt nur auf die Zeit der Abwesenheit, wenn ein Seudieren=der in Na Lause der für die Dauer desselben bestimmten vier Jahre den Autenthalt in Jena ausaiebt. Bey
der Rückkehr lebt das akademische Bürgerrecht wicber ouf; aber nicht von selbst, sondern durch eine Erneue-
rung der Immatrikmalion, welche eben so gelucht werden muß, wie die Immamikulation, aber unentgelb-

lich geschieht.
5 voh 40. Das akademische Bürgemecht Fert verlohren:

1) durhs erwirkung des Coneilium abeundi oder der Relegation; 2) durch ein Erkenntniß des peinllchenh hers, in welchem der Studierende wegen elnes hah Verbrechens entweder gellraft, auch nur im
en mehrern Verdachts losgesprochen wird; 2 in den Fällen, wo die Wegweisung von der Unfver-

si" als policeyliche Maasregel versügt wird. DieEr-Poreisun einer soichtn? 27 b keine förm-
liche Untersuchung voraus, undwird daher nicht alsStrafe er ch gegen denje-nigen, welcherin den ersten vier Wochen nach geschehener Srntet en besne Wi Wohnung miethet,
und das Besuchen der Collegien nicht angesangen hat, oder blos auf Credit lebte.

Wi# belehlen vaher für Uns, und die übrigen Durchlauchtigsten Mikerhalter der GesammtMa=
mie Krast dieses Patents, dasß diese neuen Gesetze stakt der, hiermit ausgehobenen, Eltern getreu befolgt,
und ihnen nachgelebt werde.

Zu dessen Urkund haben Wir gegemwériiges Patent eigenhändig vollzogen und mit Unsern Insse-
eln zu bekräftigen, auch in gehöriger Maaße zu Jedermanns Wissenschalt zu bringen besohlen. Se
geschehen Weimer, den agsten und Gotha den 2y. Ockober im Johr Ein Tausend Achthundert und
Slebenzehn.

(L. S.) Karl August. (L. S.) August, Hz. z. S. G. und A.
Christian Gotelob von Voigt.

vdi. Conta.



Grosherzogl. S. Weimar — WiibRegierungs-Blakk.
Nummer 3. Den 30. Jan. 1818.

B anntmachuNachdem zur Deckung der von dem erwen Landtage henan g und ancrkannten Slaatsbedürsnisse
vas nachslehende höchste Steuerpatent für das lausende Jahr erlassen worden ist:

Wir Carl Augusßt, zu
Landgraf in Thüringen im

mer, oder
nen

4% Pesenun fort zu
reises, Stenern der

und der Großrudestedter
Cassen zu entrichten haben,
bindlichkeit der Enerichtung
ase Jabre sein Bewendernteuerpatents zu Jcd. 1
und Candestheilen Folgende
im Lause des Jahres 181#8, undin

verschiedenen Landsshaftichen ros
seyn solle. Nämlich: · . .

1. Im W%Aeer len Kreise alter Lande find zu entrichten im Caufe dieses
1#itgten Jahres

10 11 Extraordinar-Steuern.
2) 4 Ordinar-Sieucrn.

an
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3) der Impost nach dem Impostregulaliv vom 6. December 1811
 212 te chule Amweraifalten, Sceuern von uauchenr und steuerlreien Gütern.
à Helenn nach dem Regulatio vom Zo Octoblabgaben 0, dem Stempelgesetzvom 20.Bu
) M PSitteigerbe age nach dem Negulativ vom 6#r 1814
5 Diee von Frserer Ritter- und Freygütern zu dieser Wiele “* im Jahre 1877.

i
4. daßJin dSen-(A ütdelt zu diesen verzeichneten Abgaben noch Vier Rittersteuern kommen,

daßaber von Ordinar: Sleuern aus diesem Amte zu den landschaftlichen Cassen ne entrich=kel wird, * die dort gewhmsichen“ 8 in Unsere Cammer-ECasse. daß in dem Amte Oldisleben nur die unter 1. 2. 5. 6. 7. 8. genannten 1be und von
den unter 4 genannten nur 1 Steuer enmichter werden

II. Die Conmun Haßleben und die sonst unter Farht. SchwarzburgischerHoet ge-
La Orte Dienntede, dieses Theils, Breitenherda und Tünnich, und zwar

aßl
1) 2133 thlr. — Cassengeld, Aversionalquantum slakt der r-2) die Te Jvech dem bercits im Jahr 1817 zugesertigten
3) den Impost n chdtmchulaiivoomüDher-Zu dessca Belqu am Schluß des Jah-reo jedoch an dem Steuer- Aversisanangunmtue gekürzt wir

2, 1/2 ogofhnon ensaam Stener von sleuerbaren und sleuersreyen Gütern.
r-!P67 Stemorlebgabe nach dem Gesetz vom 7 December1810.

B) ensledt, Tannich und Breitenher
1) nniche Ortinarsteuern, iegosteuern 45 euermäßige Belträge, auch Husarengelder,in der-

von denselben relp. Orten, Gütern und Personen, wie sie in dem Jahre 1317
bestanden baben zu . zum 1. April deesselben Jahres zu Unserer Cammercasse bezogen wor-

den sind, doch mit Wegsall der Mahlaccise, der Kopfaccise, des Trankzehend und det

8

S2m

Brantwein

2) den Impo dein Rexilqiiv vomötciiDetenibekSi3) die nt 4 dem , iicch welchem dleselbe in dem Welmanischen Kreise alter Lande
Unserer Cammererhobenwi

III. Dir Jenaische Kreis alle Lande, oder die Segenonmte Jenaische Landes-
Porcion, hat !- utrichten im Laufe des Jahres 18181) 12Entaorbinar

2) 3 Ordi r .

3) den Impostn dem Inpostregulalio vom öten December 1811 und mit ½/5tel des Blerimpoßszu Amoriifteh, der übermösigen Schulden dielet Kreises.
4 2, 1½ Aegeschaleen Amom llahkons-Steuern npeurann und sleuersreyen Gütern.Versonensteuer nach bem Reymativ vom 3o. Octob
5)Die Sd nach dem ——h vom 2 Der ber 1810.

7) Zweisache Kriegskoslen= Beinräge nach dem Regulotiv vom igten Mai 1874=
8) 2 #l e aner MetandIteiniien zu dieser Abgabe wie im JahIV. öß Elfen chische Kre iter Lande oder bas Ers###enachin

2#% alten (Ertn#n, doch chn- das Amt Grosrudestedt, hat zu emrichten im
ahre 1811) 8 lnlroorbsnh. Steuern

2) 3 Pneegesituem, 1auchunsere Cammergüter beitragen wie imn Jahre 1817.
3) den Impost nach dem Impostregulativ vom öten December 1811
4) den maoe n im Amle Kaltennordheim in 3 Terminen.
"l dah arrecht in ue Lichtenberg in 13 Termin

enuensleuer auf 2 r7) e *— Vensions-S
 Bentrag der Freygüter und hn den Fischbergischen Ortschasten mit Aschenhausen zu 3 Krlegssleuern.



9 7, 1/3 Rittersteuern.
10) die Personalnituer nach dem vom 3o. Detober
11) die Stenipelabgaben nach deunGeles vom 29. #re —
12) 2, ½2 Kriegsschulden-Amortisakion 5
13) Zwei einfache Preasishemg., 4 dem Negulatio vom 18. Mal

v. Im Neustäadtischen Kreis sind im T - Bchres # 8 zu Entuchten) Schock= und Pfennigsteuer wie im Jahre 1817 nach5 en vom Lande und 13,1/2Plen-
igen von Städten, * Be gsall der auf 6 E D hn Jahres erlassenen 3 Ppfennige

et des (Webbegraschen
Nnatembem von an und 19,½dergleichen von Städten, nachWegsau der gleicmihg, Alasseuen 3 Qua

3 (tevallerirverbslegungsgelder nach 45 aeiener
wie im Jahr1877.

; post nach dem Regulativ vom 6. December 1871.) bbeheuer und Transstoabgabe wie im Jahre 1817.

7) Srotenhauseee wie 18707.he Stempelabgabe nach dem Stenwelgeseth vom 29. December 1810.sleerschalliche conaltrgelrt wie 2317.
ddie bisherigen zu Aberagung der Interessen und successiven Rückzahlung der auf den Eredit der

eises zu Bestreitung der eene gemachten Anleihe bestandenen Abgaben on
ui, von der Rirterschast, und nach Schocken und Quatembernnach Masgabe des unter dem
27 wember 1815 von der Kreissteucreinnahme zu Neufladt a. O. ergangenen Ausschreibens.10) die " das Publicandum d. d. Dresden ben 10. October 1812 regulirten und seitdem be-
standenen Beyträge zur Erhaltung dor Gensd'armerie des Kreises.

½. pinß chtlich der nerebauert im Jahre 1818 dagjenige Verhaltniß sort, welches dedfalls
Jahre 1817gescebli

½ D sonft ztur rodinz Erfurt gehorigen Aemter und Ortfchaf—-ten, 8 Grasschaft Blankenhapn und niedere Herrschaft Kran.

nichfeld, die sonst zum Kndg#. Preuhßischen Herzogthum Sachsengehärigen Ortschaften nebst der Herrschaft Tautenbura, Aemeer,Ortschaften, Grasschaft und Mshdnt welche Unserm Grosherzogehum in Folge
des Staatsvertrage von Parisden 33. Sept. 1875mirderKronePreussenabgeschlossen,
einverleibe werden sind, haben im Lause dieses 1818ten Jahres in Landschaf.licheund-
Stener Cassen zu entrichten, an Steuern und steuermäßigen Abgaben, und zwar:

4) Do, lon Erfurtischen gandtelheilee;
Geschoß oder Reale wie im Jabre 1617. 2) Magazinabgabe, vbisher. 3) Lothgeld.3à Adbigzgelder. 5) Mamurgebilaen 6) Ggerssusgete naahen 6 dervorbin entrichteten ·
nrtwie im*rPrv*eeWH 1817. 7) SEteenelsbgobed nach dem Geset , December 1810.,

post nach dem Gesetz vom 6. Decbr. 1871. 9) tkac. 1B) dide Blankenhoynund niedere Herrschaft Kranni
Grund= oder Landsteuer wie im Jahre 1817. 2) Geworbesleuer, 7*n bem 0. vorhin ent-

Wo#teten Pakentsleuern wie im Jahre 117. 3S#u Steinpelabgabe nach dem G# gr.i30. Oden Imvost nach dem Gesetz % 6. Derember 181 1. #enheene#e Sr267
) Die Herrschaft Tautenburg und die sonst — Königlich preußischen Zer-

oglhum Sachsen gedbörig bai Onschaften und U##tricke, welche dem Grosberzogkthum
fnd einve leibt worden, baben zu enkrichten an die bnschastche und Steuer-Cassen im Lauf des18#ften Jahres anSleucen unt lleuerwäßigen Abgal
1) Schock= oder Plennigsteuer wie im Johre 1977. 3 uatembersieuer ie 181Z. 3) 60

egungsgelder wie 1817. 4) Strakenbabaugelder* 54 ga n wiebie6) Donativgelder wie 1817. 7) Personenstener wie ig -m Regulaliv vom 6.
Deebr. 1811. 9) Tranksteuer wie 1317. 40 Smwwelleprt .— Geset vom 29.Deebr. 1810.

225

——S
r
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VII. In den sonst zum Churfrstenthum Helsen, jum WberzogthumFrank furt, zu den ehemaligen ReichsrikterschafeliGebieten gehörigen Landestheilen, 484 und Ortschaften, Koan.
im Jahre 1818 dieselben Steuern und stenermäßigen Abgabenwieim Jahre 1877,
und zwar r* Laudschaftlichen und Steuer-Cassen solgende zu encrichten:t a, 5.

Simmpla.
3) Im Amte Vacha, Grund-Vich= G b nndSchuldenttlgungsStructnwsestahsemt7.4 Im #mte Frauensee, Grund= acen erb= und Schuldenkil gung?-Steuern wieim Jahre 1817,

ingleichen Ordinarsteuern zu 2 Terminen 2 und Andräe.“
5) In Gosperode, Grund- Biehn Gewerb= leichen Landessch lil.9 sch ntil-

guugssteuern undr-*dG—*. d, alles wie im Jahre 18717.6) Grund-Bieh= Gewerb= und Schuldemilgungs= Etenen aus den Friedewaldischen Drtschaften,
7) In den ehemals Miche#eee cs. stlichen Orten, und zwa

a) Im Patrimonial-AmteV öbensen, wic 1817 die von Hessen eingeführten Grund-Bieh= Ge-uns und LaThreelon StenIm Patrimonial-Amte engöseld ner die dort 1817 zu entrichten gewesenen Steuern auch für
5 2, continuirt.

e) In Wialgentat besgleichen
hoens le#b (als sonders, oder, wo dies gesetzlich F— zmnis, im Jahr 1817 der Fallbesonders hn u%%% die Sshedrer der unter 1. k5 7. genannten Aennter,Westenngesken "4 Dt n auch im Jahre

d muper * dem Gesehh vom 88ember 1310.
) Jrnpoil nach dem — vom 6. * 181cch) de- ranssteucn, da, wosiein diesen unter 1. 2. J. 4. . 6. 7. vorgenannten Acmtern, Lbandes=

theilen und Hrischaftennund o * sie dalcibj 3 d. 8 bre 1817 ill entrichtet worden, oder
hatte sollen entrichtet werde

Schlußlich begehren Wir ne tt, es wollen alle im Eingang dieses Unsers Grocberzaglichen
Steuerpatents genannte Behörde r Gerichtsherren, Bürgermeister, Stadtvoigte und Räthe
Städten, Ober: und — **—— mpost- und andere Unsere unn wie auch gesammte Unsengetreuen Unterthanen aller Stände, sich hemehens nach dem Inhalte dieses Steuerpatenk# achten, die Be-
dörden und Beamten, denen es zukommt, es publiciren, und Obrigkeiten Frlcu als Untekthanen mit Eiser

datan sepn, daß die vorstehend augeschriebenen Steuern und Abgaben, ingleichen salls ipgemn * solche
Abgabe t aahtt 1817 noch bestan zubebe: im gegenwärtigen Patent aber namentlichnichtmitgenanntheeyn sollte, auch diese, indem das* 1317 hier allenthalben und ohne Ausnahme als Nertvorangeht,
1den gesehmäßig bei denCassen annehmbaren Müngsorten binnen der herkömmlich oder durch auödrückliche

GesetzeKersemmmten Fristen, in unzertrenmen Summen zu Unsern Grosherzoglichen und Landschafstlichen Cas-
sen, zu welchen es sich gebühm, eingeliesert werden mögen.

Urkundlich haben Wir dieses Skeuerpatent eigenhändig vollzogen und mit -xo.— GrosherzeglichenJasiegel bedrucken lassen. So geschehen und gegeben Weimar, den 3. Januar1

(I. S.) Carl August, Grosherzog zu Sachsen.
G. Poigt. C. W. Erh. v. Fritsch. von Gersdorff. Graf Edling.

vdt. Helbig.

so wird solches zu jedermanns rs end Nachachtung ondurch Sssentlich bekannt gemacht.Weimar, am 33. Januar

Gresherzogl. !rsd Regierung dal.n Müller.



Grosherzogl. S. Weimar — Eisenachisches

Regierungs-Blakf
Nummer 4. Den 13. Febr. 1378.

Bekanntmmachungen.
I. Iwischen Sr. Königl. Hoheit dem Grozherkog und des Königs von Baiern, Mojestak, ist durch

beiderseitige Bevollmächtigte die unter A nachstehende Uebercinkunfst, wodurch für beide Staaten die Be-
stimmungen über die Milikärpslicheigkeit in Bezug aul die Auswanderung aus cinem Staate in den an-
dern, sellgesegt worden, zum Abschlußz gekommen, welche zu Irdermanns Nachricht und Nachachtung,
auf höchste Anordnung hlerdurch bekannt gemacht wird.

Weimar, am 16. Januar 18
Erosherzogtl. S. Lande-Regierung dal.

n von Müller.

Damit die in der beutschen Bundes-Acte Art. 1g. Ziff. r und 2. I##r. b. vorbehaltene näbere
Bellimmung gleichsermiger Grundsätze über die Milir #pslichtigkeit in Ucziehung auf die Besugniß der
Unterthanen zum freyen Wegziehen in einen andern deuschen Bundesstaat, oder zum Eintritt in dessel-
ben Clvil= oder Märdien einslweilen wenigstens zvischen den Grosherzogl. chsischen und den
Königl. Baierschen Staaken, zum Besten der beidersatigen Unterthonen, Esenr were, so find die
unswseichneten, Namens ihrer Allerhöchsten Höse, über lolgende Bestimmungen übereingekommen underklären hiemit:

.
Die Jahre der Militarpflichtigkeit, in sosern als dieselbe der Besugniß des freyen Wegziebenb aus

den Grosherzogl Sächüschen in die onigl. Waierschen bande, und aus dicsen in iene, oder dto Eintte-
tens in Grosberzogl. Sächsische und Königl. Baiersche Diensle im Wege slchl, werden von dem Anzange
des 18. bis zum vollendeten 37. Lebensjahre clichte.

Innerhalb dieses Lebensalters behalten ssch die Grosherzogl. Sichssschen und die Königl. Boierschen.
Regicrungen bevor, ihre auszinwandern oder in auewirtige Dienste zu weten wünschenden Unterthanen
entweder zum perskalichen Kriegsdienste oder nach den allenfalls belfehenden Reluilionsgesetzen zum Er-
sat derselben anzuhalten.

III.
or dem UAnsange des 18ten und nach vollenderem 27llen Jahre ist der Wegzirhende als von allem

Kriegsvienst frep anzüsehen und er sol in dem Staate, auswelchem er auswandert, weder zum Dienste
bey dem stehenden Heere, noch bei den unter dem Namen von Nationalgarde, mobilen Legionen, Land--
wehr oder Landslurm begriffenen, oder wie immer Namen habenden Veriheidigungs-Anstalten, angehal-
ten werden, noch hiefür einen Ersab zu leisten haben.

sehende Bater nimmt feine Söhne, die noch nicht das rg. Jahr angetreten haben, wit scch.
„Von t ven gen die Söhne vor der Auswanderung der Menziilchsket Genüge
leisten. .

V.
Wahrend des Kriegs wird die Besugniß des Wegziehens sur jeden zu irgend einer Art von Vater-

landavertheidigung verpslichteten Unterihan sutpendirt.
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VI. .

In jedem Falle muß sich berjenige, welcher aus den Saepee Stchsissben Staaten in die Kö=
igl. Baierschen oder aus diesen in jene auszuwandern oderin desselben Kriegs, oder Exitdienste zu kre-
en wünscht,sichvoorheran Evorgesetzteandesbehörde wenden und deren Einw. lligung Fleten. wo:

bey jedoch lediglich, in wiesern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, beurtheilt, in keine "
sbekdqueNtchenübekdseBkslImmungen dieka liebe-einkauft hinaus erschwert werden soll.

Endlich machen sich beide Regicrungen 11vö7J. . ner verbindlich, darauf zu halten, das, sederEin-
wandernde, der sich in den Mllikärpilichtigkeils= Jahren, cutweder in Räcksicht an das stehende Heer
oder auf die unter dem Namen von Nationiergerhetmobilenegienen, Landwehroder Landjlurm biuri
senen, oder wie immer Namen habenden Verk eidigungsanstalt, nach den Geseten des Stkaats bbeiias.in ** er ubergeht, als unmittelbar in dessen Mil—Witärplichigkeit übergchend betrachtet werde uren.

sie sich wechsclseitig versprechen, solchen Einwenderne keine Vergunstigung dahin zu eunchae, daß
r—ids- von 2ne Waffenpflichiigkeit besreit werden solle

, e Erklarung ll durch das 3hileungohlan oder auf die sonst hergebrachte Art zur
Isesnctichen,7i gebracht wEtept. und Dresden,destszOckobektg-7edling. Graf von Lurburg,

Grosherzogl. WMnteriche Minher lür die Königl. eelchr Gesandte unde Bevollmachtiger
auswärigen Angelegendeiten. WinisteramKönigl.SachsischenHose.

II. Perhandlung zmit dem — über die Preßfreiheie.1) Unterthinigster Vo .Vostand's, die Frelbeit der*“ afte %
im Jahr 1886 die rnihhrz Vesasung des Grosherzogthums Sochsen-Weimar-Cistnach, wielie 38 bestehn, sesetich brgründer ** wurd zugleich die Freihrit der Presse im gonzen Umfange d's

ctth hruntgeseplich anerkone lag in dem Wunsche der rn—nie.n. daß eln Gesetz bber den Gebrauch jener Frel-
beit lolgen mödcbte. Die Gründe, welche übahaupt eln geschriebenes Recht nothwendig machen, sordein
auchbiereingeschriebenes Recht.

35 Fedruor des vorigen Jahres versammelte sich der erste kundtag in Gemlehelt des Grundgeseses vom 5.
Mai 1816, n alletdings war darunch die Möglichkein gegeben, sine umfassende bellimmie ew über
den Getbrauch der Rresse im Einklange mit der Verfassuag, zum Gesetz zu erheben. Aeln auf der einen
Seite der *4 leldlt mit der Vereinigung Brvrn alten und der neuen Lande zu einem oe t der Aur.
alchtung eines Steuer-Pr##soriuws u. f. w. zu viel zu du sand, als daß sich Hine „Bewähungen auf denEntwuf eints Preßgelsees ausbehnen konneen, 4% wurde man auf der aondeen Seite von der Porlegung emes
(#elcken Entwurses hächst wabilgrinih durch die hossaun Aibeeelan daß *rr der Wlener Congee#=
Ate, Areikel 18., im nolbwendisen Zusa mmenhange mic Artikkl 13. vertrageweise E ix deutschen Vao-
terlande zugesscherte Pu7 des nächsten einen Veschluß des Uusnestages und weiter ein allgemeines Ge-
o zur Folg baben würde. Auch war es wohl räthicch, zuörderst Eifahrungen ainlufnmmeln, um bel A
fasung eines Gellors versschent sepn zu können, dasß keiine Lücke blribe, und daß der Inan desselden überall
tusammentteffe mit der öfsentlichen Mei

Es danerte in dus Beziehung in dem Schehsshnn ein Zustond korc, den man zwar, in der Ueber-
Alses: daß eln neurs Gese bber den Gehrouch der Presse nothwendig l#ip, einen interimisiischen u##-—deraber EW mii hurect ein gesedloser genennt werden wurde. Die letere Behauptung ercht,Mun ch in zwrti

Erstens t es #%ete, welche ohne dußere Sanction als Gesetze anerkannt werden mülsen, es glebt
Recht· und — weicht als solche antikannt sind, wie das Zusammenleben im bürgerschen Ver-
eine, wie das Bestehen mehrerer hürgerlichen Verein, mehrerer S#taaten, neb##n einsader gewollt
l
.Auf blesen Geseten allein tnt die englische Tutlteien von welcher vor kurzem erst gesogt “m
„str uht auf dem Verhälenisse,in welchem der Einzelne tum Ganzen Kehr, se euht auf der Fr#er des
ann ½% welqer sie gehort, aus dieser hat sit 2 beraus smtt, und darum ist sie gerade so %% als
ies Neihe.
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Zweitens find durch die Worte des Grundgesebes, in welchem Ihro Konigl. Hoheit das Recht auf Fteyheit der
Presse ausgesprochen und gesetzlich begrundet haben, keineswezs diejenigen frühern Gesetze aufgehoben worden,
welche sich auf die Presse, auf den Druck, ale ein Mittel zu Rechtsverletzungen, entweder ausdrücklich bozo-
gen oder nach den Regeln von der Stellung eines gegebenen Falles unter das Gesetz darauf bezogen werdenkonnen.

Wer wird z. B. behaupten, dah ein Hochverrath unsträflich sei, wenn er durch die Presse begangen wird?
Wer mag behaupten, daß 9. 125 des Grundgesthes seldst nicht zur Anwendung kommen könne, wenn der
Versuch, die Verfassung heimlich zu unrergraben, oder gewaltsam aufzulssen, durch den Mißbrauch der Presse
gescheben seyn sollte?

Tuch provisorische Verfügungen des Richkers können gerechtfertigt werden, sobald durch den Mißbrauch
der Presse ein Fall gegeben wird, in welchem provisorische Verfügungen um des Gemeinwohles willen, oder
um der Rechte Einzelner willen, durchaus nothwendig und darum überhaupt rechtlich find.

Mit tiefem Schmerz haben die Mitglieder des Landständischen Vorstandes cs in Erfahrung gebracht, daß
gegen die hier ausgesprochenen Grundsäbe von elnigen Unterthanen Ihro Kéönigl. Hoheit, sey es im Jrrehum,
oder im bösen Willen, gehandelt worden sepn soll, daß durch die Presse auch in dem Umfange des Grosher=
zogthums Dinge geschehen sevn sollen, welche der gemeinen Meinung von Recht und Unrecht offenbar entge-
gen sind, welche den Wahn, daß man Freiheit für Frechheit zu nehmen habe, begründen, und dadurch dem
hohen Gute geféhrlich werden könnten, welches Ihro Königl. Hohelt dem unter Höchstdero Regierung so
glücklichem Lande sichern wollten. Das Grundgesetz vom 5. Mui 1816 vorordnet §. 63

„dafern dem Vorstande ein das allgemeine Beste betreffender Gegenstand, dessen Ausführung auf schon
„vothandenen Gesetzen beruht, so diingend scheint, daß solcher bis zu der nächsten Zusommenkunfe
„der Landständischen Abgeordneten nicht wohl ausgesebt werden möchte, so hat der Vorstand davon sofort
„bei dem Regenten Anzeige zu machen,“

und die ganze Stellung des Landsténdischen Vorstandes verlangt es, daß derselbe das Gemeinwohl immer
im Auge behalten und für solches handeln solle.

So wenig es nun in dem Willen Ihro Königl. Hoheit liegen kann, die Freiheit der Presse in Höchskdero
Landen gefährdet zu sehen, so wenig Höchstdieselben der freien Gedankenbewegung im Volke wilkkührliche
Schranken seben werden, so kräftigen Schutz die Freiheit der Rede in dem Grosherzogthum Sachsen-Wei-
mar-Eisenach unter den Bedingungen sinden muß, unter welchen sie rechtlich überhaupt vertheidigt und
gesichert werden mog, so dringend scheint auch die Aufforderung zu seyn:

daß wirkliche Rechtsverletzungen, welche durch den Mißbrauch der Presse gescheben, von den Justiz-
behörden mit Strenge, jedoch schon darum, weil dieses unter Beobachtung der gesetlichen Formen am
gewissesten möglich ist, unter genauer Beebachtung der geseblichen Formen, geahndet, und überhaupt als
ein Gegenstand behandelt werden, der die eschterliche Thäárigkeit von Amtswegen in Anspruch nimmt.

Auch Injurien (wofür jedoch die freimüthigen Beurtheilungen von Geisteswerken an sich nie zu halten
sind) Beleidigungen des Einzelnen, welche durch die Presse, also durch bleibende Zeichen, begangen und
verbreitet werden, gehören dahin, insoweit nicht in dem gesebenen Falle die Ausflucht der Wahrheit den Begriff
der Injurie aufheben und mithin jeder Untersuchung und Bestrafung entgegen treten könnte

Wenn man in andern Staaten nicht so streng ist, wenn dort unter dem Schutze der Cenfur Verleumdun-
gen, wie sie in Bezug auf Ereignisse in hiesigem Lande in der beleidigendsten Form vergekommen sind, unge-
straft verbreitet werden, wenn dort unter dem Schute der Censur ungestraft Schmhschriften erscheinen, so
darf dieses keinen Einfluß haben auf das Verfahren der Weimarischen Behörden.

Indem der Landsländische Vorstand dieses gegen Ihro Königl. Hoheit ausspricht, glaubt er nur von ei-
nem iem durch die Worte des Grundgesetes ertheiltem Rechte Gebrauch gemacht, glaubt er eine durch die
ihm gesbene Stellung ihm aufgelegte Verbindlichkeie erfüllt zu haben.

Er ist glücklich in der Ueberzeugung, daß seine Gesinnungen die Gessnnungen des ganzen Landtags, daß
ed Gesinnu#en sind, welche unter den wohlthatigen Wirkungen einer gerechten Verfassung in dem ganzen Vol-
bke immer lebesdig bleiben werden.

Uebrigens fa#t ber getreue Landständische Vorstand noch ven Antrag M#nzu:
dag es Ihro Königl. Hoheit gefällig sepn möge, dem Landtaoge bei seiner nichsten Zusammenkunft in
diesem Jahre den vollendeten Entwutf zu kinem Preßgesetze vor##egen zu lassen, bamit der Gesammtwicle
des Fürsten und des Volkes über dlesen wichtigen Gegenstand in der Form #ines eigenen positiven Ge-
see zur allgemeinen Beruyigung ausgespeochen und bekanmt gemacht werdr,
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Der Landstandische Vorstand erneuert Ihro Konigl. Hoheit auch bei dieser Gelegenheit die Versicherung
seiner tiefsten Verehrung und unwandelbaren Treue. Witmar, am, 1. Febr# 1318.

Der Vorstand der getreuen Landstände des Grosberzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach.
Georg Frfiher#r Riedesel zu Eisenbach.

2) Grosherzogl. Ministerialdecret an den Landtags-Vorstand.
Sr. Königl. Hoheit der Großtherzog ertheilen gern HöchstIhren Beifall den Gesinnungen und Ansichten

welche der getreue Landständische Vorstand als die seinigen und als die Gesinnungen und Ansichten sämmtli-
cher Abgeordneten der Stände des Grooherzogthums in dem unterthánigsten Vortrag vom 1. d. M. über die
Grenzen, welche, um nicht als Fcechheit Verachtung zu erregen, die als Freiheit der Gedanbenbewegung je-
dem gebildeten Verein von Staatsbürgern heilsame Preßkreiheit haben müsse, ehrerbietigst ausgesprochen hat.

Die Nothwendigkeit einer Revision der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen über den Gebrauch eines
Reches, welches früher nur unter obrigkeitlicher Leitung, durch Censur, ausgeübt wurde, liegt außer Zwei-
fel und die Erfahrungen, welche gemacht wurden, seit in dem Grosherzogthum als Theil des ohne Ausnah-
me von dem deutschen Staatenbunde garantirten Giundgesetzes der Landstndischen Verfassung, das Recht
auf Freiheit der Presse Sr. Königl Hoheit Unterthanen gesetzlich begründet und ausdräcklich anerkannt ward,
liefern zahlreiche Beweise, wie nothwendig ein Geseb sey, welches der Bildungsstufe des Volks angemessen
den Gebrauch des ertheilten Rechtes würdig resle und die Verantwortlichkeit der Schriftsteller, Verleger und
Drucker für den Inhalt der von ihnen verfaßten, verlegten oder gedruckten und publicirten Schriften bestimm-
teren Vorschriften unterwerfe.

Wenn man häusig das Recht auf Befreiung der Presse von einer solchen obrigkeitlichen Cenfur, welche
dem ODruck oder der Publikation der beabsichtigten Gedankenmittheilung wit der Befugniß, solche ganz oder
thellweise zu verhindern, vorhergeht, als ein mit der politischen Mündiekeit der Staatsgenossen in wesent-
licher Verbindung stehendes Anrecht der Bürger eines Staates geltend machen will, so müßte entweder geleug-
net werden, daß, wie im privatrechtlichen Verkehr die Periode der Mündigkeit zugleich die volle Verantwort-
lichkeit des Mannes bezeichnet, so auch in den Verhältnissen des staatsbürgerlichen Lebens die Einweisung in
den Genuß der erstern die Bedingung der vollstuigen Uebernahme der letzteren mit sich führe, oder es wird
einleuchten, daß in dem Umfang der Verantwortlichkeit des Staatsbürsers für seine Handlungen auch alles
dasjenige gehöre, wodurch er bei dem Geschäft der Gedankenmsttbeilung durch den Druck in den Fall kommen.
kann, die Folgen seiner Handlungen zu vertreten oder zu büßen. Unl'ugbar gehören in diese Kalegorie die
Rechte und rechtsbegründeten Interessen des Staatsoberhauptes, des Staates und einzelner physischer oder
moralischer Personen und namentlich muß es unstatthaft erscheinen, die völkerrechtlich begründeten Ansprüche
somder Staatsoberhäupter, Staaten und Regierungen auf dußere Achtung davon auszuschließen, eine Achtung,
welche mit dem feeimüthigen Urtheil des Schriftstellers zusammen bestehen kann, sobald dieselbe sich in ange-
messeuer Wahl und Form des Ausdrucks beurkundet, wenn von Personen oder Verhälenissen die Rede ist, de-
ren Hochachtung in gleichem Grade eine Bürgschaft für die Ruhe der Volber als ein Bedürfniß für das Ge-
deihen dchter öffentlicher Freiheit ist.

Der getreue Ständische Voxstand hat seinen gerechten Schmerz darüber ausgesorochen, daß besonders ge-
gen diese Wahrheiten der Mißbrauch der Presse im Gebiet des Grosherzotthums sich vergangen hat, und Sr.
Koönigl. Hoheit findet für nölthig, in dieser Beziehung einen angemessenen Gesetzesentwurf der Präfung des
getreuen Landtags übergeben zu lassen, sobald sich dieser wieder fsammeln und insofern nicht inzwischen der
Bund der deutschen Souveraine unter Sr. Königl, Hoheit vertragsmißigen Mitwirkung eine für ganz Deutsch-
land gleichförmige die Preßfreiheit regelnde gesebliche Anordnung wird getrofsen haben. Bis dahin haben Sr,
Königl. Hoheit der Grosherzog befohlen, daß die Amtswirklamkeit der odrigkeitlichen Behorden und insseweic
bei der mangelhaften bestehenden Gesetzgebung in Fällen, wo des Staates auswartige Verhaltnisse und
in ihnen das Gemeinwohl gefährdet wird, dies jebt schon ohne Nachtheil state zu finden vermag, zund#chst die
Justizbehörden von Amtswegen kräftig einzuschreiten fortfahren, überall wo die Rechte oder das Wohl kK# Staats
durch Mißbrauch der Presse benachtheiligt und dadurch die gute Sache einer vernünftigen Freiheit der Messe wesent-
lich beeinträchtigt wird, wie Beispiele neuerer Zeit zur Genüge bewiesen haben.

Bei so erkreulichem Einklang der Gesinnungen Sr. Königl. Hoheit und des getreuen Pandischen Gorstandes ehrer-
bietigstem Vortrage, exgreisen Sr. Königl. Hohelt mit besonderm Vergnügen diese Veranlassung,um demHeren Land-
Marschall und dessen Herren Gehülfen die Verslch#rungderjenigen LandesfürstlichenHuld und Gzade zu erneuern, wo-
mitHöchstgedachtSr.Königl.Hoheitdenselbenstetszugethan und gewogen verbleiben, Gegeben Weimar den 6. Feb.
1818. Grosheszogl. S. Staats-Ministecium.

v. Voigt. Frhr. v. Fritsch. Frhr. v. Gersdork.



Grosherzogl. S. Weimar — Eisenachisches

Regierungs-Blakk.
—.

Nummer 5. Den 13. Märr 1818.
—————————— ————————————

Bekanuntmachungen.
I. Da die vom 7. Febr. datirte und unterm 18. Februar dieses Jahres ausgegebene Nummer

Fünf des Regierungöblatts durch strafbare Ungebuhrniß des Druckers, ohne die letzte Correctur der offi-
ciellen Redaction abzuwarten, mit groben Drucksehlern und Auslassungen abgedruckt und vertheilt morden
ist; so wird dieselbe nach geführter und beendigter Untersuchung darüber, hiermit, ihrem ganzen Inhalte
nach für null und nichtig erklärt und dafür gegenwärtiger richtiger Abdruck als die allein gültige Nummer
Fünf des Regierungsblakts substituirt. Weimar, den II. März 1818.

Grosherzogl. S. Landes-Regierung das.
von Müller.

II. Bei der im vorigen Jahr verfügten außerordenklichen Revision mehrerer Patrimonial Gerichtsstel-
len des Neustädter Kreises durch eine Regierungscommission haben sich besonders solgende zwey Mängelgesunden, welche eine allgemeine abkhelln ng derselben nothig machen.

Zuerst sügen mehrere Gerichtsstellen mündlich ausgenommenen Testamenten zur Ungebühr eine beson-
dere Bestätigung bei und fertigen deshalb eine Urkunde aus. Dieser Bestätigungsurkunde aber bedarf
in der Regel kein eigentlicher letzter Wille und sie mehrt nur unnütz die Kosten.

Sodann hat sich der Mißbrauch eingeschlichen, daß Klagbeilagen, welche aus Abschristen von Pro-
tocollen des Gerichts bestehen, von diesem Gerichte sälbst noch einmal in beglaubter Abschrist zu den Ac-
ten gebracht werden, obschon die Parthei dieselben Beilagen abschriftlich eingab. So erscheinen in dem-
selben Actenbande zwei Abschristen desselben Inhalts, unnütz, auf Kosten der Partheiemt

Was nun zuerst die Testaments-Confirmatlon betrift, so muß solche künftig als unnöthig durchaus
unterbleiben, wenn nicht die Iuteressemen ausdrücklich darauf antragen und, daß sie dieß thaten, durchUnterzeichnung des Protocolls oder Schreibens bewahrheiten. Jedes mündlich errichtete Testament aber
ist in einem Umschlage einzusiegeln und zu übe'schreiben, auch — nach vorgängigem Eintragen in däs
genau zu haltende Testamenten-Verzeichniß — verschlossen zu bewahren; was jedoch nicht als absolu
möchige äußerlihe Feyerlichkeit, sondern um größterer Sicherheit und Ordnung willen hiermit angeord-
net wird.

Wenn sodann eine Parthei Beilagen zu einer Klage übergiebt, deren Urschriften sich bei der Ge-
richtsstelle befinden, wo der Rechksstreit verhandeit wird, und die Uebereinstimmung dieser obschriftlichen
Beilagen mit den Originalen ist gerichtlich noch nicht beglaubigt; so hat zwar die fragliche Gercchts#stelle
oie Beglaubigung (Vidimirung) vorzunehmen und auszurechnen, allein sie darf schlechterdings nicht V##
Abschrist noch e nmmal zu den Acten bringen.

Es wird daher sämmtlichen Aemtern, Stadtgerichten, Stadträthen und Gerichten hiesigen Regierungs-
bereichs, namentlich des Neustädter Kreises, wo jene doppelte Abschristen-Häufung und Bestätigung von
Testamenten angeblich Herkommens ist und zur Ungebühr geschieht, hiermit ausdrücklich besohlen: jene
durchaus nicht, diese nur dann vorkommen zu lassen, wenn die Interessenten über das Zwecklose ihres
Antrags verständigt wurden und dennoch dabei verharrten. Fälle, wo Obrigkeiten gegen dieses Verbot
handeln sollten, werden das erstemal mit zehen Thaler Strafe, das zwestemal mit zwanzig Thaler Stra-
se verpönt. Bei Aemtern ist die Strafe vom Oberbeamten, bei Stadträthen vom Stadtschreiber, be
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Stadégerichlen vom Stadtrichter, bei Gerichten vom Gerichtödirector aus eigenen Mikteln zu erlegen.
Feincre Wiederhol ungen sollen mit zeillanger Enksernung vom Amte oder Absehung bestrast werden.

enwärtige Anordnung ist mittelst des NRehierungsblatres zu galgewmeiner Kenntniß zu brungen.
eimar, den 12. Jannar 1818. Grocherzogl. S. buanesbener dal.ll

III. Obwohl nach der boberinFeseolichen. Geiminelorrsossang und der Eriminalgerichts=Praris
n den hi Grosherzogl. Landen der : Sperial Euuslnion alsknnenn mit färmlichem ueutit "' d *l S ½r*r7NN0/n-. Proceduren keinemIwrisel unterliegt, so habe e # mil Hoheil der Grnhel doch gnadigst onzubesehlen geruhet, daß

dieseh zu autbemischer 4o f. a der §. F. 16 und 22 der Eriminal=„Gertbttordmung vom Jahr
1812 und 8 36 No. ð der provisorischen Ober-Appellations-Gerichts-Ordnung vom 20. Dec.
1816, für Höchsldero gesammten vande noch besonders, wie hiermit Feisheser. zur Nachricht 1 Nach-

achtstng nnh bekannt gemacht werde. Weimar, am „Frlrus 6s|8
Groöherzogl. vd Regierung das.

von Mült

IV. Bei mehreren Putrimonialgerichten hiesiger Lande sind die Gerichtsbeisiher seitEnichtung der Cri-
iiii zu den ihnen bei Unkersuchungen oblicgenden Verrichtungen nicht besonders verpflichter worden.

Da ch sowohl die Hra, rüntersuchugen geringerer Vergehen,als auch der erste Angriffbei den * % zunnhntpian en Untersuchungssällen, den Localgerichten noch immer obliegt:
auch die Criminalgerlchte benschgen K. nd bei auswärtig*-Eweditionen 4007 xrzsr die in jedem Orte

dd verpllichteten Raths= oder Gerichtperfone zuzuziehen; so sich de Ne e
die ratriwemielgerichsteiste an die ihnen in jinbschingefe 8 s—ebroliebehuen Mllich-

ten durch eigen darau teie Verpslichtungen erinnert werdeerhalten daher" nernccUntergerichte im almbbeinershen Bereiche der unterzeichneten Landeorc=
genss bierdurch die Anweisung, ihre Beisioer, insosern deren je#ige Verpslichtun auf vie
in Untersuchungen vorkommenden Hapdlungen H worden ist, nach dem unter K. beigedruckten For-
lare zu vereiden. Weimar, den 14. Febr Grobhazogl. e ——— das.

4.
soll geloben und schwören, daß er in Untersuchungssllen bei

s—'i Spccial-Verhören, Consrontationcn, Eidcsleislungen, Hathrehsuchungen Aushebungen,Siutel und sonsligen Hansingen, zu welchen er zugezogen wird, auf alles, was er sieht und hört,
genau 4unerern, darauf, dag alle andie Angeschuldigten gerichteren n vollkommen deutli -

macht, Drohungen noch anwaelslameEinwirkungen beygesügt, die Aussagen Cr,Antworten treuund M“ niedergeschrieben, auch deutlichvorgrlesen werden, genau sehen, die colle
ren Voriesung und duin mit unterschreiben, jede etwaige Unregelmäst -i" See,
letztere Fuen. e ereaberisgtinAbtrittdesAngelchlll dom cheiden bemerk-ich machen wenn keine Nesrnt ersolgt, bei Grosherzogl. Regierung Aiunch8 in allem diesen
auf keine ins Gesährde suchen und brauchen, besonders aber alleb, was derselbe bep den *—
Handlungen ersahren wird und zu verschweigen sich gebührt, bis zu seinem Tode geheim halten, und
vavon audwarto nicht sprechen noch weniger denjenigen, welche in eine Untersuchung verwickelt sind,
oder ihren Verkheidigern gefährlicher Weise hinterbringen wolle.

Eid.

Alles, was ich jetzt gelobet habe, wie mir das jetzt vorgelesen und vorgesagt worden is,
das will ich slet, fest und unverbrüchlich, auch gctreulich holten; So wahr mir Gott
helfe, durch Jesum Chrislum, meinen Exlöser und Sellgmacher, Amen!
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V. Obwohl durch den §. 3. Urt. K. der biesigen Criminal=Verichse Ordnung vom 14. Dccember
1612, bei der hicrin enthaltenen namentlichen Ausnahme aller Staarsverbrechen im engern Sinne
von der Compekenz bder. Giiminalgerichte deren Untersuchung dnna¾ -roe —der frühern Ver-
sossung gemds — dings wiederholt zugewiesen erscheim baben doch Sr. Königl. Hoheit der
Grosherzog gnddigst Em. theils um allen dabei Ann aun en Zweiseln voszubengen, theils weil
die Criminalgericht#ordnung in einigen neuen Landebtheilen noch nicht eingesühre ist, untenn 4. Dec.
1617 d ut auchemisc Wie weettn de- dlrnaiichen Stelle dahin zu erkheilen„daß durch bemeldicn E.3. li die ausschließliche Competenz der zuanbche kuerta

4½% gay#en Bereichs, — ans woa aeuch Dinsichtlich sä4umtlicher neuen
„Untersuchung aller St aatsverbrechen augen, Sinne, ohne Rücksicht auf ann Forsönach,
abelreyten Fo bat festgeüicllte siedn wol

Essolt jedochh — wie sich von selbst bunteht — den Behimmungen ds ohnchin spätern
cnunbeko *Wl -* tstVersassung vom 5. May 1816 8. 175, das Forom bei Antlage-
sachen der Landstände gegen höhere Staatodiener veiresend. auf keine Weise derogirt seyn, und die aus:
schliehliche Competenz der bandes=Negicrungen auch bei Verlebung der Ehrsurcht % auswärtige Re-
genten und StaatsOSerbiiupeer.wiedie bandeS-Ordnung vom Jahr 1580 cap e verpont, gleich-viel obdurch die Presseodersonst begangen, eintrelen; dem Enmnessen der Cro- her;INegativ-gen aber
serntr uberlassen bleiben, ee zu ihrer Competenz Achörige Untersuchungen ð Besinden der Um-

stände den uminssgerichtn zuzuweisen, oder cinem Mirglicde des Collcgium auszutragen. ir deiches al=
les, auf höchsten Besehl, zu Jedermanns Wissenschaft rch öenuich bekannt gemachtwWeimar, den 17. Fcbr. 1818. Prooherzogl. Sicchs. Vandeco: 7 das.

üller.

Besörderungen.

In ie allerhöchster Reseripte vom 10. (6. 20. und resp. 27. Januar d. J. ist
dem Serbent W Wilheim Bottger, zu Eisenach, der Ae bei der dasigen Grocherzogl.WsH#eraleCanzle

« dem worbin, Jun Hä Stadtgerichlt= Vrchikamt, Herrn Heinrich Thomas, die amtsadbvocato=
ri n den Justiz · Acmtern Deach, Geila und dem apeiisse rucheen Lengsseld,drögleichen rPes Gerichecomnnnhairre Henrn Heß, zu Ruhla, sowiedem Rechts
Julius Appclius, zu Creuzburg, beiden auie amtsadvocatorische nitvßvß 2 Pote Untergerich-
ten der Eiscnachischen Lande ertheilt, sodan

dem zeitherigen Pfarrer, zu Sslced, Hem Friedrich Gottfried Schwabe, die erledigte Pfarrstel-
le zuBergsulzu adund e

der Leibjäger —Joh.GrlichMrer allhier, dem Herrn Wildmeister Seidel hieselbst als För-
ster des hiesigen rohen Hofreviers cum epe tuccodendi in Gnaben beigestet worden.





Grosherzogl. S. Weimar —Eisenachisches

Regierungs-Bla
Nummer 6. Den 27. März 1818.

Diplomatische Angelegenheie.

r. Majestat der König von Sachsen, bebg 34#er,„Eumerrbemm- Herrn Carl Frepherrn vonFrvielen. zum Chargé Tallante am Hose r. Königl. K oheit des Gronherzogs zu Sa.a Wel-
mar: isenad zu ernennen allccgndrigst geru#l= worauf die irut Aumienz des n von Friesen bei

KHöchstgedacht Sr. Königl. Hohrt am 20. dieses Monaks Mitrags halb 3 Uhr auf dem hiesigen Gos-
##ng00 Nestvanschlesse Hatt gefunden hat.

I. Unterthänigster Vortrag
des getreuen Landtags-Vorstandes, den Finanz= Zusland und die uc innere Verwaltung des Lan-
des, im Johr 1818 beotressenr, auf den Ern * schristlichen Abstimmung aller Mitglicher des

Auf das Umsorssieisen welches der vo- b(Leran gemaß den znterchäniglten Vortragen
vom 12. und 14. Nov. undgemäß den höchsten Dekreten vom 1. un .Nov. es Jahres, erlas-
sen hat, ist von den #n Landla)biene dandsländischen Abgcordneten von LWin worden, daß

. kovisokischfutdaöst-cfaßlinBeschlusse,besondersitbekdskvetschtcdmtmIn dtn

einzelnen Landestheilen 41 28% Jreelr und die Verwilligungen zus den Landes-Cassen, mit
nahme *.. gen Verwilligungen, welche, 6 au herordentliche, nnureinfür allemal boleds Pnauch für das ahr 1818 soredauern, und mitjener einzigen Anznalme Uerstont das Jahr 1
d Finanzen und die zur 1wed zu kaeen ez der ganzen innern 1—

eine Wiederholung des Jahres 1877 sepn moge;;
e cine perfönliche zsch i und Sibung ver Cmsndishen Fgeechntten nach dem der-maligen Zustande der Dinge, zwar nicht über das4Jahr 1818 hinaus, aber doch so lange aurgelen

bleiben könne, bis die Vot#hchen wegen der neuen Besteucrung u. . w. volli16 beendigt worden.
em ver Landständische Vorstand dieses im Namen der getreuen Landstände desGrobderzog=

tbums Ihro Königl. Hoheit ehrfurchlsvell zu erklären hat, glaubt derselbe, um über den wabren
Einn dieser Erklärung durchaus keinen Zweisel übrig zu lassen, und zur Sicherung der Constitution
solgended hinzusügen zu müssen.

Nicht erneuert sur das Jahr 1818 sind dieicnigen Verwilligungen, welche in dem Jahre 1817 nur

ein lür allemal geschehen waren, also namentl# Aü4t8der eußekprdeniche. Beilrag ven 10,z00 Wage mLandstraßenb
der von Grodherzogl. Cal rleincte und —vuenginet bonlen % 110thl. 12 gr. 10 pf.Kosten bei der Aeeasilt Gesandschhast am Bundestage zu Franksurt
die zur Erweiterung des Irrenhauses in Jena bellin * Summe von v% thl. ( ihl is gt )-

die# Einrichtung der Criminalgerichte und Strafanstalten ausgeworsene Sumne "(n idiese Ausnahmen, welche aus der Veranlassung und dem Zwecke der hier anegehob#nent
wimseungen inulwendig hervorging, auch in der Willensmeinung Ihro KKönigl.Hoheit gelegen ha-

be, dursien die getreuen Landsjände um so gewisser annehmen, als solche schon von dem Vorstande des
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Landtags bei Russiellung ##t 4 bas Umlausschreiben aufzunehmenden Fragen, in dem unterthäni 46
Vortrage vom 13. Nov. é Jahres beslimm ausgelprochen. worden, und darauf in dem höchstDekrete vom 16. Nos. T dn nicht ersolgtw.

Angenommen auch, daß in den Jahre 1813 der Kriegsausfwand in den Etapen Vach, Eisenach
und Weida wieder zu der Summe von a7### thl. ausleigen sollie. eine Vorauesehung, die als noth-wendig gedacht die genwcheuor 4 nur als die Zeit eincs Wafsenllillslandes, nicht als die Zeit des

Fricdeno crkennen läßt, und darum jeren denkenden Teutschen mit Besergniß und Scherh ersüllen
muß; so ürlten doch die dazu verwilligten zu-dI. 4aigeenstrige in den aiten vanGrunde usihen sern, weil der grrößere Theil. Aufwandes nur als ein Vorscug), betrachten
# 7 bei der Pünktlichkeit der Ggehbanenl. und bei dem N mit

rechte Forberungen leen werdenk Feiiine an Lause des Jahrcs wieder in die Cassen zu:inlh Uebrigens versteht co sich wenl von selbst,dagdenulece Landen eine Entfchlrimnoblarde-ung aon dieneuen rut vorbehalten bleubt, wenndie L# des Kn##gsaufwandes in den neuen
banen v08. oder zum Theil, durch Abgaben möglich gemacht wird, welche nur in den alten Landen
erhoben

3

Ueber die sogenannten exemten Steuern inden Hemal- essischen Theile des Landes, konnte der
Vorstand seinen in dem unterthánigsien Vortrage 14. November diesec Jahres ausiebrach
Ansschten kreu, in dem zu crlassenden UmlaufHIiseees14 besondere Frage Ktellcn, wicwohl
verschli hat, das wöche Decrei vom 16. Nevember, weichts jene. Sleuem Erwähnung b#u#,tan 8lausschreiben leul Waren die cremten Slteucein in dem 3r re (Bt7 nicht mit venwilligt: so lon
ten 66. durch ein i#nigcreln nicht zur Verwilligung gebracht werden, waren sie verwillige: so zug
ich d n Alten, ohne weitere Besprechung und Berakhung auffinden lassen, auch wäre ein

üurpen 44ünadnen Mitglieder des Landtags ohne earlegung der A#ten nichr möglich gewesen.
- leseVotslemdstdesDnsalte,detßvleeIntenStenknalsnntcostlsglsndem

und unsdr in dem Jahre rnis anzusehen sind,wennihr Betrag mit unter dem in dem* ½nEtatzu 43,.530 Fl. 25, /2 Kr. Agchummenn Stenenentran bewrisfen ist, daß sie
hingegen nicht mit btt) n wenn die Steuern in jenem Lendeitheite obne Zurechnung der erem-
ken Sienern 930 33 VT betragen halten. Da in den dem Landtage geinachten Mittheilun-25,142 Ar. an Steuern im Fulda-Hessischen gewisi auf sehr genauen
und scharsin zW 7 wie die Angabe einiger Kreuter neben der Hauptsumme noch be-
legt: so wird sich die Entscheidung leicht durch eechmungen sinden lassen.

me in Ansehung der Etats- Tusseiiung einer Candeskehörde vorgreisen zu wollen,
*Lorston zur genaucrn Ucbersicht der Sache, und zu seiner Beruhigung cine Zusammenstellung, welche ekhtekehketbselmslnnnl

btnlitelee lnlainmensletlnnq isl, daß die, Kollenbedursnise im Jahr 1818 durch die**# Vermilligungen vollkommen gedeckt scyn wer
5.

Nicht angunehmen ist, daß durch dos Umlanfschreiben, dessen Inhalt die hegemvdriige ztenheni
"6 SGrktirungtschr vranlaßt dat die Jusamnenberusung einco Landtase umgangen worden Derdiag, welcher imFebuo # . J. zusammen gerusen wden ist nicht ausgeloßit, ja nicht. einmal vertagt

in den Sinne der Versassung, wic schon daraus hervorgcht, daß noch neucelich höchste Dekrete an den
Landtag obgegeben worden bor-. Nu- 5 dem Grunde, woeil, um weilere Sihungen mit Ersolg. halecn zu
können, Vorarbeiten no#big waren, n die Verhandlungen des Landtags ebgebrochen; und (6 handelfe
sich in rem oft erwahnten nil nur darum: ob cine Situng die ad slattsinden solle, oder
er esiehende Landtag durch schristliches Votiren über cine Trag lichen wolle, welche, hin-
gesehen auf die sorgsältige Prüsung der Etats für das Jahr 181 4 * —eende Distussion ncht
u ersordern schien. Da sichneben jedem neuen Gesetze, eß6 habe nun das öfsentliche Recht oder das
Miyat-Recht zum Gegenstande, nothwendig eine Praxis ilden uug, un da deshalb jeder Fall, in
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weschem dat Gesetz zur Anwrudung kommt, höchst wichtig für den Umfang und die künstige Hand-
habung des Gesepzes selbst ist: so war es nothwendig, diese Bemerkung zu den Landtags-Akten brin-
gen zu laffen, und dadurch eine Mißdeutung zu verhüthen, welche den. Bestimmungen des Grundge-
setzes, besonders den Bestimmungen im vierten Abschnitte des Grundgesetzes, gefährlich werden konnten.

Möchten Ihro Königl. Hoheit auch in diesem Theile gegenwärtigen unterthänigsten Vortrags einen
Beweiß finden., daß die getreuen Landstände des Grosherzogthums den Sinn und Geist ihrer Consti=
tution begriffen haben, und daß der Landtags-Vorstand des hohen Berufö, zu wachen über die Cons
stitution, immer eingedenk ist, und dadurch wundig zu seyn strebt.

Der getreue Borstand erneuert Ihro Königl. Hoheit die Versicherung seiner tlefsten Verehrung
und unwandelbaren Treue. Weimar, am 23. December 1817.

Der Vorstand der grtreuen Landstände des Grosherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach.
Georg Riedesel, Frepherr zu Eisenbach.

II. Unterthänigster Gortrag
des getreuen Landständischen Vorstandes über die Wirksamkeit des vom 20. Dec. 1812 an, Ver-

fassungsmäsig versammelt gewesenen Landtags-Ausschusses.
Nach Vorschrift des roöten Paragraphen des Grundgesetzes uber die Landständische Verfassung vom

5. May #810 soll, die Jahre ausgenommen, welche einem ordentlichen Landtage unmitrethar woraus-
gehen, dem 20. Dec, eines jedrn Jahres ein Landständischer Ausschuß sich hier versammeln, bestebend
aus dem Land-Marschall, und seinen beiden Gehülfen, und Sechs Landtags-Abgcordneten, nemlich
zweien des Weimdrischen, zweien des Eisenachischen, und zweien des Neustädtischen Kreises, in der
Maase, daß aus jedem Kreise ein Abgeordneter von dem Stande der Ritterguthsbesitzer, und, ein Ab-
geordneter von dem Stande der Bürger oder von dem Stande der Bauern dazu gewählt wird.

In der Voraussetzung, daß die Sitzungen des noch fortwährenden Landtags im Laufe des vorigen
Jahres fortgesetzt werden würden, waren, die Mitglieder des Ausschusses nicht gewählt worden, es wur-
de daher solches, ausnahmsweise, durch ein unter dem 77. Nov. 1817 an alle Landtags-Abgeerdnete
erlassenes Umlaufschrciben bewirkt, und durch die erfolgte Abstimmung beschlossen, daß die zu Erwäh=
lenden aus denselben Sechs Landtags-Abgeordneten destehen möchten, welche den Ausschuß zur Bear-
beitung der Steuersache bilden, damit gleichzeitig uber das, was bis jetzt in dieser Angelegenheit ge-
schehen, und was noch zu thun sey, Berathungen gepflogen werden könnten.

Dieser Ausschuß bestand aus:
1. dem Landständischen Vorstande, und
II. solgenden Sechs Landtags-Abgcordneten, als:

dem Cammorherrn, Obersorstmeister und Landrath Freiherrn von Lincker,
dem Hauptmann von Buttlar,

dem Hauptmann von Taubes,dem Cammer-Director Rühlmann,
dem Rath Thon, und

dem Stadtrichter Dix.
Er versammeltesicham19.Dec. 1877 in Weimar und eröffnete am darauf folgenden Tage sei-

ne Si#ungen zu Prufung der ihm mit Erinnerungen, Belegen, Acten, und andern nöthigen Nachwei-
sungen un'getheilten, das Calender= Jahr 1816 umfassenden Rechnungen, über die dem Grxosherzogl.
Hschafis-Collegim untergcordneten oder besondern Commissionen und Deputationen anvertrautenassen.

Nachdem die ihm nothwendig erschienenen Ausstellungen großtentheils erledigt und nur einige der-
selben der künstigen Begutachtung des Landtags vorbehalten worden, so erfolgte in Gemaßhelt des
blopten 5. des Grundgesebes, die förmliche Abnahmer und Justification dieser Rechnungen, so wie auch
die Entlassung der Nechunngsführer Der Ausschuß zur Abnahme der Rechnungen, endete am 2. Jan.
seine Sitzungen mit der beruhigenden Ueberzeugung, den nach der Versassung ihm aufruhenden Pflich-
ten vollkommen genugt zu haben.

Der getreue Vorstand glaubt seine Pflicht zu erfullen, wenn Ihro Konigl. Hoheit er dieses hier-
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mit vorzutragen sich ehrerbietigst erlaubt, und erneuert dabei die Versicherung seiner tiefsten Verehrung
und unwandelbaren Treue, Weimar, am 3. Februar 1818.

Der Vorstand der getreuen Landstände des Grosherzogthums Sachsen Weimar-Eisenach.
Georg Freyherr Riedesel zu Eisenbach.

Bekanntmachungen.
I. Denijenigen Personen, welche der Grosherzogl. Cammer allbier, Capitalien dargeliehen haben,

wird von unterzeichncter Commission nicht nur hierdurch eröffnet, daß auf höchsten Besehl zu Tilgun
der Cammer-Schulden vom 1. April d. J. an, eme Cammer-Schulden-Tilgungs-Casse errichtet un
zum diesfallsigen Rechnungsführer der Grosherzogl. Cammer-Sceretär Ludecus allhier, ernanm worden
ist, sondern es werden dieselben auch veranlaßk, vom 1. April d. J. an die Inkeressen von ihren Ca-
pitalien nicht mehr bei der Cammer — sondern bei der Cammer-Schulden-Tügungs-Casse allhier, zu
erheben und, wenn einer oder der andere von ihnen sein Copital aufzukündigen gedenkt, diese Aufbün-
digung bei der dieserhalb tonstituirten und unterzeichneten Schulden-Tilgungs-Curatel zu bewirken und
anzuzeigen. Weimar, den ar. Februar 1818.

Groêheriogl. S. Cammer-Schulden-Tilgungs-Curatel.
Z .A. B Ruhlmann. C. W. C. Stichung. Hercher.

II. Den Rechtscandidaten Friedrich Emil Alander aus Grosebersdorf und Johann Daniel Gott-
lob Blume von hier ist die Erlaubniß zu Betreibung der advoca/orischen Praxis bei den Untergerichten
der hiesigen Groöherzogl. Lande unter dem Prädicate als Amtsadvocaten mittelst der Dccrete vom vor-

estrigen und resp. heutigen Tage von Groöherzogl. Landcregierung ertheilt, auch denselben der Aufent-
alt resp., in Auma und in hiesiger Residenzstadt bestimmt worden: welches hiermit öffentlich bekannt ge-

macht wird. Weimar, den 18. Marz 1818. Grosherzogl. S. andtigeruns das.von Müller.

Beförderungen.
Des Grosherzogs, Königl. Hoheit, haben

1) bey % Hof-Capelle · » ··· · «

dem Herrn Cammermusicus Eberwein, dem jungern, die Direction der Kirchenmusik und des
musikalischen Unterrichts beym hiesigen Grosherzogl. Gymnasium zu übertragen, serner den zeithe-
rigen Hofmufikus, Hmn August Ludwig Schubart, zum Cammermusikus, den bicsherigenTccessist, Theodor Muller, zum Hofmusikus, und den Assistent, Johann August Agthe,
zum 2ten Accessisten, zu ernennen,

2) beym Hofbauwesen, # #
dem zeitherigen Baucondueteur und Castellan, Herrn Johann Andreas Kirchner hieselbst, das
Prädicat als Hofbau-Inspector zu verleyhen,

3) bey der Rechnungs-Revision und Canzley des Grosherzogl. Hofmarschallamts,
den zeitherigen Hofcontroleur, Herrn Ernst Georg Spangenberg, wegen zunehmender Allers=
Schoche mit Beybehaltung seines ganzen Gehalts in Ruhestand zu versetzen, und dagegen den
zeitherigen Seribenten, Johann Christoph Böttcher, zum Hofmarschallamts-Canzlisten
zu ernennen.
im Cameral-Rechnungs-Fache, »

die bisherigen Rentbeamten, Herrn Gottlob Wilhelm Ernst Kuhn zu Jena, und Herrn Johann
Christian Alerander Müller zu Heußdorf, ersteren als Rentamtmann nach Heußdorf, und letz-
teren als Rentamtmann nach Jena, zu versetzen, sodann den Cammercalculator und zeitherigen
Interichs-Administrator des Remamts Gerstungen, Johann Wilhelm Julius Stötzer, zum
Rentamtmann zu Berka an der Ilm, zu ernennen, und endlich

5) beym Postwesen, · . .
dem Postverwaltet Gottschalk zu Weida, dessen Sohn August mit der Hoffnung zur Dienstnach-
folge und unter dem Prdicat als Post verwalter benzufeben,

allergnädigst gernhet, worüber die höchsten Decrete und resp. Rescripte am 24. Februar und 3. 6. Lo.
17. 20. und 2r. März v. J. ergangen sind. *#-
Beritchtigung: In der zuletzt ausgegebenen Nr. 5 des Negierungsblattes vom 13. März d. J.
K4 auf der dritten Zeile des Titels, in binigen Abdräcken statt des Wortes Märr, zu lesen: März.



Grosherzogl. S. Weimar — Eirrnachisches

Regierungs-Vlakk
Nummer 7. Den 7. April 1818.

Verordnung
gegen

Preß ---Mißbräuche.

Der Inhalk mehrerer zeither in den Grosßerzogl. Landen erschienenen Druckschristen und Zeitblatter
bat versihirden#lich Beschwerden, sörmniche Untersuchungen und in Folge derselben die Ueberzeugung her-
bei geführt, daß die rerfassungemäßig eingeführte Preßfreibeit von mehrern Verfaslern solcher Schristen
gänglich mihverstonden und vie beltchenden Strasgesele wider Injurien, Schméhungen und Mojestätsbelei-
digungen aus den Augen geselt werden. Man wähnt, die Presssreiheit gebe die Besugniß, ales nach Be-
lieben Ktraflos drucken zu lassen, ohne chh zugleich zu erinnern, daß, so wie Jedermann zwar sprechen
darf, was er will, aber vennoch gestrast werden kann, sobald er ctwas gesetzlich strasbares gesprochen,
eben so auch das Jedruckte Wort vor dem Gelsetze zu verantworten bleibt.

Durch Aushebung der Gensur-Aunstalt konnte jedold die Veraneworklichkeit der Verfasser,
Herausgeber, Verleger und Drucker für den Inhalt der rurch das Instrument der Presje zur Publeitt
gebrachten Aeusserungen nicht im mindesten vercingerk, oder gar ausgehoen werden; v#mele ist gleich
nach Aushebung der Censur im Grostergogihun durch eine össentliche Bekanu#machung ((. No. 20 des
amtlichen Wochenblakts vomJahr 18s6) auögesprochen worden, daß nameniuch Verfasser und Drucer
der in hiesigen kandenerschcinendenSchriften sür deren Inhalt verandvortlich bleiben und daher wenig-
stend Letzere sich stets auf dem Titelblate nennen müssen.

Er. Königl. Hoheit der Grorkerzog haden, in lir bereinsimmmung mit den Wünschen und Anerlgen

Höchst Ihrer geireuen Stände, der unterzcichneten Landesregierung bereits nig die Entwersung eines
eitzenen, umsassenden Gesebeo gegen den Misbrauch derPresse auigetragen, und
Höchstdieselben werden nitht anstehrn, sobald der nächsie Landtag musemenenfemnm ihm diesen Entwuf
eines neuen geschriebenen Rcchts zur versassungsmätzigen Prusung vorlegen zu lassen.

Um jedoch, bis dieser Entwurs zum särmlichen Gesed erhoben seon wird, weiteren Mißdeukungen und
Misbräuchen möglichst vorzubeugen, hat auf böchsten Besehl das Publikum- haben nomentlich Verfasser,
Herausgeder, Verleger und Drucker von Schriften an die aegen Injunen und Schmähschriften langst be-
Kebenden, nirgends ausgehobenen, Verordnungen und Gesete nochmals ausrrücklich erinnert, und hiermit
ösfentlich vor den geseblichen Folgen des Misbrauchs der Presse nachdrücklichst venwarnt werden sollen.
Insbesonderestdabeyzu verweisen auf die Landcs-Ordnung Cop. KXVI., welche
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„Schelten, Schim'fen und Injuriiren hoher, besreypter Personen, die im
„Regiment si

zu den Obergerichtosallcn aladrücklich zählt.
Ein höchsics Londeoherrl. Reschipt vom 10. Febr. d. J. hat dlese Gesebstelle. authentisch dayin

interpretirt, (wie sie dennauch doctrinell Ktcs dahin intrepretirt werden müßte:
bierunter auch die Injurien gegen auswärtige Staats-Oberhäupter

H„und Regierungen begriffen sind.“
Juyleich wird, auf den Grund schon bestehender Gesebe, umd im Einklang mit den vom

Vorstande der Landstände gegen Sr. Königl. Hoheit den Grosherzog ehrerbletigst aonsgesprochenen An-
sichten und Wünschen, zu ndherer Regelung des Geschästoganges bei allen Untersuchungeprocessen we-
gen Miotrauchs der Presse, und um keinen Zweisel über die Grundshe zu lassen, welche die Landes-
Regierungen, als Justizhöse, bis zu PHublication eines neuen umsassenden Gesetzes
umverüdkt beobachten zu müssen glauben, einsiweilen solgendes kund gemacht:

I.

Im Allgemeinen können und follen zwar die compekenten richterlichen Behörden wegen
aller Vergehen durch die Presse begangen, eben so gut und in allen den Fällen amtlich ein-
schreiten, wo solches bei Vergehungen, auf andere Weise verübt, Rechtens ist.

II.

Sobald es ssch jedoch von Wajestäcsbelcidigung und andern Staaksverbrechen im engem Sinne,
von Verletzung der — audwärligen Regenten und Regierungen gebührenden Achtung und von Be-
schimpfung öffenellcher Behörden des In-= oder Auslandes handelt, sind leoiglich dle Landesreglerungen
resp. hier und zu Eisenach, als Justizhösc, competent, ohne alle Rücksicht auf sonst slatt habenden Ge-
richtslland. (§.3 und 4 der Eriminalgerichtsordnung und Erläutcrungs-Publicandum-vom 17. Febr. d.
J. in No. 5. des Regicrungsblatts.)

III.

Das Einschreiten zur Untersuchung ersolgt in solchen Fällen nach der Landeöreglerungen Ennessen
durch Commissionen aus ihrer Mitte, durch das Criminalgericht, oder durch andere beaustragte Ge-
nichiobehörden ihrer Wahl.

IV.

Für Denunciationen und Klagen der Privatpersonen, wie überhaupt im Cioilwege, bleibt jedoch
der ordentliche Gerichtéstand des Beklagten auöschließlich kompctenk.

V.

Für den Bereich einer jeden Landesregierung ist ein eigener von Staakewegen besoldeter Fiscal
angestellt, zu amtlicher Thatigkeit hinstchtlich aller eine Untersuchung und Vestrafung begründeler Preß-
mißbraucht.

VI.
Die Groshenogl. Landeébirection hat, wenn sie als Oberpoliceybehrde (. 3#S. No. 9 und (0.

der Verordnung über Organisation des Staakudienücé vom 15. Detbr. 1815.) Gesceworigiciten in
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DOruckschristen wahrmimmt, sich dieser Fiscale zu bedienen und durch solche die geeigneten Ankräge an
die compctente Landesregierung slellen zu lassen.

VII.

Eben so gelangen alle Beschwerden auswärtiger Regierungen gegen Verfasser, Herauageber,
Verleger oder Drucker beleidigender Druckschristen vom Grosherzogl. Stoatsministerium durch die ban-
deödlreclion sosort an den Fiscal, und dic Landcsregierungen werden in diesem, wie in jenem Falle
C. VI.) auf des Fiscals einzureichende förmiiche und rechtsbegründete Anträge im Rechtswege unver-
weilt versügen und entscheiden.

VIII.

Dem Fiscal dientim Allgemeinen zur Instruction, daß er in jedem einzelnen Falle den Thatbe-
stand des Vergehens und insbesondere bei auswirtigen Beschwerden nachzuweisen und rechtlich zu de-
duciren habe, wie die völkerrechtlich und sonst begründeten Ansprüche fremder Staalsoberhäupter, Staa-
ten und Regicrungen auf äussere Achtung positiv oder negativ verle#t worden, eine Achtung,
welche ohne das freimüthige Urtheil des Schrifestellers auszuschließen, die noihwendige Bedingung des
Gedeihens aller §sfentlicher Freiheit ist.

IX.

Es ist aber auch des Fiscals Pllicht, von selbst mit rechtlichen Anträgen nach Besinden aus
Beschlag, Untersuchung und Befslrafung gegen Schriftsleller, Herausgeber, Verleger und Drucker her-
vorzukreten, sobald er eine dunch die Presse verübte Rcchtsverletzung findet, wegen deren von Amtswe-
gen eingeschritten werden konn. Eine Anklage wegen Majestatsbeleidigung darf jedoch der Fiscal niche
öher eknreichen, als bis er durch Grobherzogl. Eandesdireclion specielle Erlaubniß des Durchlauchtigltn
Regenten dazu ausgewirkt und erhalten hat.

X.

Die italische Eingabe muß den Beschuldigten mitgetheilt werden, unbeschadet im übrigen der
Anwendung untersuchungemisiger Formen.

XI.

Provisorischer Beschlag von Buchern und Zeitschriften kann nur dann, wenn die vorliegenden
Umslande ihn sattsam rechtlich begrunden, und in der Regel nur von der competenten Landesregitrung,
angeorduet werden

Wo ijedoch Ge jahr für den Staat und seine offentlichen Verhaltnisse zu andern Staaten auf den
Verzug hastet, trikt deéhalb auch Groshergogl. Landesdircction cin, (Verordnung vom 3. Mai 18No. 7. des Regierungsblateé) da ihr die Fürsorge für das Gemeinwohl in negativer und en-
tiver Hinsicht obliegt. (Verordnung über Organisation des Staatsdiensics vom 15. Dechr. 1815.

38.) Sie hak aber den genommenen Beschlag binnen 2.] Seunden der competenten Landesregie-
rung bekanm zu machen, welche dann sofort vas gerichtliche Versahren einleitct und einstweilen bald
möglichst uber den Forlbestand der provisorischen Beschlagnahme erkennt.

Xll.

Nur da, wo der Inbalk der ganzen Druckschrift gesebwidrig erscheint, darf dieselbe provisorisch
gauz in Beschlag genommen oder desmtev behattn werden. Int sie erennbar an sich selbst, so
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sind in der Regel nur die einzelnen Nummern, ober Stucke in Beschlag zu nehmen, welche die gesetz-
widrigen Stellen enihalten.

xii.

Sollte jedoch die ganze Tendenz eines Zeitblattes ssch also entschieden gefsährlich darlegen, daß
von jedem neuen Stäcke ssch weitere Gesebwidrigkeit, oder Gesährdung des Gemeimvohls durch S#6=
vung der öffentlschen und völkerrechtlichen Verhalenisse mir G#r#und belürchten lasse; so ill das ganze
Zeilblatt als ein sorklausendes Ganze anzusehen und von GroUberzogl. Landeédirection, resp. auf den
Grund der Verordnung vom 3. Mai 1817, provisorisch zu unterdrucken, damit grönere Gesahr für
den Staat abgewendet werde.

XIV.

In so weit Slraserkenntnisse der Londes-Regierung überhaupt nach den bandes-Gesehen appel=
label sind, in so weit rikt auch gegen Seraserkenmnisse in Presmißbrauchs-Angelegenhriken, Berusung
an das Grosherzogl. und Gesammt-Oberappellationsgericht zu Jena für bepde Partheycn, d. b. so-
wohl für den Beschuldigten, als für den Verlczten und resp. den Fiscal ein.

Welches alles, resp. auf höchsten Besebl und unter ausdrücklicher Genehmigung Sr. Königl.
Hohbeit des Grosherzogs, biermit zu Jedermanns Wissenschaft und Nachachtung öffentlich bekannt ge-
macht wird.

Weimar, den 6. April 1818.

Grosherzogl. Sächs. Landesregierung das.
von Möller.

G. Meisel.



Grosherzogl. S. Weimar — Eissenachisches

Regierungs-Bla
Nummer 8. Den 24. April 1818.

Ehren, Auszeichnung.
r. Wajestäl, der König von Sachsen, haben dem wiuchen Geheimen-Rath, Slaats: Psen—*“ des Grosberzogl. Sächs. S#tals Minislerii und OberF= Cammer:Prásiventen , auchG#

treu#z 6 rdbengagl. achsen-Welmarischen Ordens vom weiseen Fallen so wie des Kaiserl. Rafl-
schen annen: Wsd Herrn Christian Gottlob von Poit allhier, das GroskreuzdesKönig 1 Sach ll. Cio#il-Verdieust-Ordens unterm 3u. Mazö.J. Pbschant zu perleihen

het, dla sün auch von Sr. Königl. Hohcit, dem Or— ospergogr. die hohe Erlaubnis zu
gung solchen Königl. Ordens allergnädigst ertheilt worden ist.

Bekanntmachungen.
Nachdem in Folge des allgemeinen höchsten Steuerpatents vom 3. Januar v. J. (Ne, Re-
— dos für das Hennebergische Amt Jlmenau erforderliche und kurhhe hen e

euer-Patent für's taufende Jahr nachstehrndermoßen Inddigst sanrrionirt worden:

Wir Cart August,
von Gottes Gnoden Grosherzog zu Sachsen-Weimar-Eisenach, Landgraf in Thürinngen,„Markgraf zuMeißen, gefursieter Graf zit Henncherg, Herr zu Blankenhain, Neustadt und Tautenburg.

Fugen Unsern unmittelbaren und miitehlren Unterthanen der Hennebergischen Landceporlion, so der
Steuer intorporirt sind, hiermit zu wi

Nachdem die Nothdurst zaftndesse im auher dem durch das Patent über die Ilmenauer Krjegs·
kostencosse vom #1. Januar 1313 ausgeschriebenen drei einfachen Krirgssleucrn beei der Sttadt, und zwei

*8 den Dosschsten u Delleetung der Unserm Amte Ilmenau obl#egenden Ausgaben in dem Jahre3 für die Stadt Ilmenau Neun einfache, und für die Dorsschaften Acht einfache Sleuern, die
7 nach den neu erluisten Siener-Catastern in enrrichtensisr,nämlich:

der Stadt. I. Auf. dem Londe.
Iwei - Struern den 10. Febr. Zwei einiachi Eitcuiern den 10. Febr.
Zwei cinsache Steuern den ag. April. Awei einsache Steuern. den a8. Arri.Eine einfache Steuer den go. Juni. Eine einfache Steuerdengo.
#n einsache Steuern den 1. Septbr. Zwei einsache Steuern Ven 1. –

einsache Steuern den 2x. Octbr. Einezu Steuer den a7. Oblr.5 kusene Jahres, wie hiermit geschicht, ausgeschriebenehren, Wir andurch, en wolnn g aiseriner- jn nur diese Fei ausgeschrie-
bene * in den*Terminen und wenigstens mit Ublauf jeden Unartal#, sondern auch

die vorher noch zurückgebliebene Steuerresle richtig und zuverläfsig abtragen, damit q !l zressenUnterbliibungsfall, bor bei säumiger Absührung dieser Steuem und Reste, der nnlun
derer, daun IX ersolgender Iwangsmittel, als womit Wir jedoch einen jeden gern sont. zis
wollen, nicht bedürsen möge.
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Zu Urkund dessen ist dieses Steuerpatent von Uns eigenhändig vollzogen und mit Unserm Grosher=
rzogl. Insiegel bedruckt worden.

be geschehen und gegeben Weimar den 132. Jannar 1818.

(L. K.) Carl August.
Ernst August von Gerödorff.

 — vdt. Helbig.

so wird solches, auf hochsten Befehl, hiermit zu Jedermanns Kunde und Nachachtung offentlich bekannt
imar, am 14. April 1818.gemacht. We Ap 8 Grosherzogl. Sachs. Landesregierung.

von Muller.

U. Nachdem dem Dr. phil. mec. er chlrurg. Ernst de Valenti von Lobeda,welcher in
der mit ihm angestellten Prüfung ausgezeichnet gut bestanden hat, die gebetene Erlaubniß zur medicini-
schen und chirurgischen Praris in den Grosherzogl. Landen mit Ausschluß der Residenzstadt Weimar
und der Eisenacher Landestheile crtheilt, und thm Stadt-Sulza zu seinem Wohnort angewiesen, selbi-
ger auch verpflichtet worden ist, so wird dieses andurch betannt gemacht! ½m

Sign. Welmar, den 17. März 1818. Grosherzogl. Sachf. Paes-Direchon das.von Motz.

III. Bei der in der hiesigen Residenz#odt seither vorgekommenen Verschiedenheit in der Benennung
der Quartier-Miethtermine auf Monate, Duartale und Viertrljahre sind ostmals zwischen Ver-
miethern und Miethsleuten Irrungen über die Auslegung dieser Worte entstanden und zu gerichtlicher
Erörterung gediehen, indem der Ausdrutt Monat bald vom vollen Monate, bald nur von vier vollen
Wochen, der Ausdruck Quartal oder Pierteljahr hingegen bald von vollen drei. Monatem, bald
nur von der Zeit bis zu den Festen Weilnachten, Ostern, Johannis und Michaelis verstanden wurde,
welches letztere besonders dann geschäh, wenn der Einzug des Miekhmanns gleich nach diesen Festen und
noch vor dem ersten Tage des solgenden Monaks erfolgt war.

Diesen, oft auf eine Menge gleichzeitig die Miethwohnungen ändernde Familien den unangenehm-
sten Einfluß dußernden Irrungen zu begegnen und eine rechtliche Gewißheit hierunter herzustellen, wird
hiermit festgesetzt:

1. daß unter dem in den mündlichen oder schristlichen Miethvertragen vorkommenden Ausdrucke
Monat, oder monatlich, bei gerichtlichen Miethirrungen jederzeit ein voller Kalendermonat verstanden
und bei Endigung der Miethzeit der Auszug und die Zurückgabe des Quartiers am letzten Monatstagebewirkt, in dem Sall hingegen, wo nicht blos wochenweise eingemiethet und dennoch erst im Laufe eines
Monats das Quartier bezogen worden ist, unter dem Ausdruck Monat ein Zeitraum von dreißig Ta-
gen verstanden werden soll.

2. Sollen unter dem Ausdrucke Quartal oder Vierteljahr jederzeit drei, unter dem Ausdruck
halbes Jahr jederzeit sechs, und unter der Benennung Jahr stets zwölf volle Monate verstan-
den werden, so daß, selbst wo die Miethverträge vom Quartal Weihnachten, Ostern u. s. w. im Allge-
meinen sprechen, oder der Einzug schon in der Festwoche geschehen wäre, dennoch der Miethsmann erst
am letzten December, März, Junius oder September das Quartier an den Vermiether zurück zu ge-
ben und in dem Falle, wenn er ohne sein Verschulden erst in der Mitte eines solchen Quartals das
Quartier überkam, das erste Quartal nur theilweise zu bezahlen schuldig ist.

Uebrigens verskeht es sich aber von selbst, daß Niemanden hierdurch die Fretheit benommen ist,
in Mieehverträgen andere, hieivon abweichende Bestimmungen ausdr ücklich zu treffen, und daß nur,
wo diese fehlen, oder Zwelfel darüber entstchen, obige Beslummungen eintreten.

Jur Nachricht und Nachachtung. Weimar, am 10. April 1816.
· Grosherzogl. Sachs. Landesregierung das.

von Müuller.
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W. Da von ben Königlich Prengischen Behörten der Grundsah flreng brobachtet wird, die Ju-
sliz derVeurimenfalgerichne im Kôniglich EM—— Gebiete lediglich durch dortige Beomte verwalten
und dieGerichtsherrn anhalten zu lassen, nur in ischen Landen wohnhaste Gerschrödirectoren an-
1 Königl. Hoheit des Grshergens anddigste Wilencetnung, in den Gropher=
zrunghranLanden nunmebr denselben Grundsatz als Negel eintceten zu lalsen.

Gemßbeit dieses höchsten Besehls erhalten daber die betrossenen Paliinoniul= ierichisberaaol.
ten des Bereichs hiesiger bandeéregie rung diermit die Anweisung, zu Justiriarien itrer hiernack zur
ledigung kommenden —zeither durch im Kömgl. Preugischen Gebtete wohr uuse Rech'sgelehrte Er#n.
teten — Gerichtsstellen artn qceignete Dersanen, welche Gresberedl. sss Bcamte der. Ad-vocaten sind und innerhalb Landes wohnen, binnen Vier ben und kängstens bis zum 1. Juni
ses Jahres bei unterzeichneter bangregierung zucbellängung. und Verp- kchnnn deshalb zu präseneiren, wi-
drigensalls aber zu gewärligen, das 1 Wiederbeselung solcher Gerichtostellen dem Vtzirkdamte zuderen mienangishhen Verwaltung Mrag cheis werden wird. Weinar, den I7.1# 1818.

Groögerzogl. S. bandcoregicrung.
von Müäller.

iliei v ische app .ch t * n n 92 2 2 Ekwns#e or La Wnhmwhese in UntersuchungssällenG
sin Ineppettaben erklärt worinnen

„auf keine Stercg.Strase als auf sechêmonatliche Freiheitslrase, oder auf dreimonatliche mit
Lo#nicher Jächtigung bis zu 30 Hieben incl., oder auf orperliche Züchligung auein bis zudo Hieben inck., 20 auf eine Grlestase bis zu 100 Thlrn

erkannt "ö0n zwinte Zwr isel zu erregen scheint; so haben Se. Konigl. Hoheit der Groter diese
Gesebstelle si iir HochstDero gefamniten Lande burch ein hochstes Rescripi vom 17. April d. J. aulhen-
tisch dahin zu urt geruht:

„daß jede Gattung erkannter Strasen, ohne Ausnahme, welche nach Gescher* Easttne Ana-logie lür nicht empfindlicher als eine sechomonatliche Freibeikontase (d. b.A *efangnisi, *, Juchthaus, u vql) geacachtetwerden kann, mithin auchreine zind #4schte, doch ni
zmienired Ehrenstrasen, und ganz namentlich die Strase des Gogeleng 64½ Felddeuben thunct
Peonger un “ eine solche anzusehen ist, welche durch die fragliche Gesetsleile von der Oberappellationsgericht zu Jena hat —“* werden ahen, und ausgesch'ol-

sen bleibt
Welchesaufhochsten Besehl, und mit Vorbehalt der, nach Zisser XlI. des Publicationspatents

Ermessenzur rwf Kchsen Belehl, ud, rdnung, fur einzene besondere Falle, nach dem der
S#nerchferungen begründeten Ausnahme, hiermit zur öfsfentlichen Aunde und Nachachtung gebrachtwird.

*

Weimar, den a.. April 1818. »
GrosherzogbS.kartdesregsernnqdas.

von Muller.

Beförderungen.

2 Fl Hoheit der Grosherzog, haben nachbenannte Personen zu besärdern in Gnaden geru-
6

5o,zelen der wirkliche Geheimerath, Staatomsnister und Obermorschall, Groskreuz des Grosherzogl. S.
marischen Ordens vom weigen Falken und des Kafferl. Russischen St. Annen-Ordens, ingleichen

Eunuh des St. Mitbaelis" und des St. Stephan-Ordens, Herr Evling, Ercellenz, von

der Stelle eines Intendanten des ablesigen re Hostheaters, aus sein Aniu ben, en'lassen worden,
den Herrn Cammerherrn, Viythum von Cggersberg zum Intendan=1. ten desselben ernannt, laut Rescripto v. 2v. Münz;



Grosherzogl. S. Weimar — Eisenachisches

Regierungs-Blatt
Nummier 9. Den 2. Juni 1818.

Diplomatische Angelegenheit.

achdem der am hi ügen ntusfe Sichs. Hose Kber *—n „hwsene Königl. Fe#nzs-biihe „belim und 1 Herr raße n, General-Licuitenant und8 Königl. und MilirärErden 6hriltigen vu i von stinnn hochslen Hose zu cinem
ae rliix“ schafts-Posien urt worden war 15 6 gerubetcn Se. Königl. Hobeit, der Gros-
berzog, demselben, zu Üe # seinco Königl. Zurückberufungs Schreibens, die gewöhnche Ab-
7s Audienz #n16 UApril d. J., Mittogs holb 3 Uhr, auf Höchstabro Zmmmer, gnäbigst zu er-

Bekanntmeachungen.

A4. Nachbem nach Abgang des Küberigen „boggimenlel= Gerichtehaltert 1 Oberreißen, Gerichest-
voigt Heineck zu Naumburg dem Advocat e Gichtireher Christoph hl zuGroßneuhaußen die Verwaltung der Heing ten erichte ibertragen, derselbe auch hierzu durch eine

belonder ernannte Commission am 20. dieses Mona#s gehöng veiüchter und eingeführt worden ist;
so wird solches hiermit zur ün che n Kunde gedracht.Weimar den 28. April

Grosherzegl. Sichs. Landeeéregierung.
von Müller.

bschon seit langer Zeit bei dendenGoosheche.handschaftecassendie Einrichtung beslebn, daßdie n ##eal bezahlt und eingeliesert der von dem Controlcur in das soggenannte Ge-
genbuch cingetragen #- und daß ver Geniroleur auf die Quiktung, welche von dem - aus-
Hestellt worden, das Blatt des Gegenbuchs, wo die Post cingetragen ist, bemertt und mit seinem Na-men unterzeichnek; so bonn voch viele Personen, wolche zcither Geld an die Grobherzogl. Landschasts-

cassen bezahle, ibre gezahlten Posten nichtin 8 sunagn c0 weniger ihre empfangenen
Quikltungen von dem Gegenbuchführer mit Aastpen lassen, vielmehr sich mil der cinzig und allein

vom -*•2 eunerschrebenen Qufttung begnügt. nun aber die Ordnung der Cassergeschäste ersor-dert, de m die Giroshergogl. Ghcschaft Kage gzahste Poslen auch ind Gegenbuch tingtiragenwiten, 6alr — vom Cassirerausgeslelte Quittung, worauf das Blall de Gegenbuchs, wo die Post
eingetragen, bemerkt ist, vom Controleur mit unterschricben wird, daher aber von Sesten des un-
terzeichneten Groyherzogl. Landschafte-GCollegii die von den banyschasterafsen über empfangene Gelder
auögeslelten Quiklungen nur dann als richug und giltig ancrkannt werden können, wenn auf solchen

die obigen Soreernnse, winmlich vas Mlatt des Cassegegenbuchs und die Unterschrift des Controlcurc,
kehnih sind; sowird solches und dah der Grocherzogl. Landschaftscasse-Calculotor Schumonn6 Gegenbuch, or Gro ni Subrenlr, der Weimarischen Kreislandschafts= und

*5% ieErsuraschen-AreisianoschoScasse, bei der Jenaischen Kreiblandschaftacasse aber der Gros=berzogl. Steuchrcisionn= Secrekair Ehn un zu Jena, führt, hierdurch aur #ffentlichen Kenmniß
und zu iedermamns Nahnchng gebracht. Dalum Weimar, den 6. May 1818.

Groshergogl. Sächs. bnschalis Collegium das.Gh. Wchlan
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Ehren-Auszeichnuns.

Se. Kaiserl. Königl. Majestät, der Kasser Alexander von Rußland, Pabendem gehelmen Hof= und Justiz-Rath, wie auch Ober= Uppellations.-Rath, Professor der Rechte
und Ritter des Grosherzogl. Sachsen Weimar. Ordens vom weißen Falken, Herrn D. Christian
Wilhelm Schweitzer, zu Jena, den Kaiserl. Russisch. St. Wladlmir-Orden, vierter
Classe, huldreichst zu verleihen, und Se. Königl. Hohelt, der Grosherzog, demselben, auf sein Au-
suchen, die hohe Erlaubniß zu Tragung dieses Katserlichen Ordens unterm 24. April d. J. zu ertheilen
allergnädigst geruhet.

WVertheilung von Ehren-Medeillen.
Se. Königl. Hoheit der Grosherzog haben dem Hofrath und Professor Herrn Ferdinand Jage-

mann allhier in höchst gnädigster Anerkennung dessen ausgezeichneten Kunst-Talents, die golbene
Ehren-Medaille mit der Erlaubmß, solche an dem Bande des weißen Falken-Ritter-Ordens tra-

gen zu dürfen, zu verleihen gnädigst geruhet.

Beförderungen.
Des Grosherzogs, Königl. Hoheit, haben nachfolgende Personen zu befördorn allergnédigst ger-

het, als:
1) den zeitherigen Pfarr-Collaborator, zu Dornburg, Herrn Lebrecht Wunder, zum Pfarr-Sub-

stituten bei der Pfarrey Hainichen eine spo seucceilendi bestätigt, laut höchsten Reseeipes vom
20. Februar dieses Jahres;

2) nachdem der Rentsecrekair, Nentamtmann, auch Ordinar= und Tranksteuer-Einnehmer, Herr Da-
niel Gottlieb Schwabe, zu Schwansee, in Anerkenntniß seiner zur höchsten Zufriedenheit
geleisteten langjahrigen trei.enund nützlichen Dienste, von der von ihm bisher bekleideten Rentbeam-
ten-Stelle, auf sein Ansuchen, gnädigst entlassen worden, solche dem zeitherigen Interims-Admir
nistrator des Rentamts Tiefenort, Herrn Friedrich Gottlob Flintzer in der Eigenschaft eings
Rent-Amtmanns übertragen, laut höchsten Decrets vom 6 März;

3) nach gebetener und reep. genehmigter Entlassung des Frühmesser, Herrn Wernerus Knacker
zu Geisa, don Feiner bisherigen Stelle, diese dem geistlichen Stadtlehrer, Herrn Caspar Diesing,
zu Fulda, ertheilk, laut höchster Reseripte vom 27. Februar und 17. Märzz

4) den Candidaten der Theologie, Herrn Sebastian Jacob Heuer zum Pfarrer zu Gehaus
bestätigt, laut höchster Urkunde vom 17. April;

5) den zeitherigen ersten Assessor des hiesigen Criminal-Gerichts, Herrn Gottlob Christoph Frie-
drich Ehremried Schwabe, zum Criminal-Rath und Criminal-Richterbes zu Weida
neu errichtet wereenden Eriminal-Gerichts ernannt, laut höchsten Decrets vom 21. April;

6) den bisherigen zu eiten Assessor und ersten Actuarius des hiesigen Criminalgerschts, Herrn Ernst
Samuel Ca.! Htarthier, zum ersten Criminalgerichts-Assessor ernannt, laut höchsten
Decrets vom 21. uptil, so wie

7) den zeitherigen zweiten Actnarius und Sportel-Einnehmer des hiesigen Stadtgerichts, Herrn Carl
Adolph Wenzel, zum zweiten Criminalgerichts-Assessor und ersten Actuar des hiesigen
Criminalgerichts er#rannt, vermöge höchsten Decrets vom 21. April;

8) ist zusolge höchster Entschließung vom 24. April dem Herrn Canzleirath Vogel bieselbst, zur
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AMten; bei ber Erpedltion ber Grocherzogl. Geheimen-Staats-Canzlel, der Herr Beheime--Re-gistrator Taubert allhier unter Bribehallung sciner Ganzlisen-Arbeiten beigegeben worden;
, den Ssrn Regierun , Nerrligen. Hemn Christlan August Reisse beeselöst, zum zwes-ten Actuarius und I. Enebmer des hlesigen Sseigenichte f# laut hohen Mi-

nisterial- Nulis vom 6.

10) den„bieberihen errer, errn Johann Goaulgt Itcob Schein, zu Oltmannshausen, beslätigt zumMarrer zu Bobecklt.höchster Urkunde v 5.M
11 vonk uuberigen Psarmer, Herrn Johann —ie deopold Kohlschmidt, zu Endschutz, bchn

zum Pfarrer zu Knau mit den Filialen Bahren und Laßkan zusolge hochster ürkunde vom 22. Maÿmo. *8
123 den Dr. mod. Herrn Johann Helmich Autschlbach, zu Eisenach, von der Stelle eined dasigen

rmenarztes auf sein unterth nigstes Ansuchen mit Ehren entlassen und solche dem Dr. ngic.en F. L. Gerlach das. in Gnaden übertagen, laut hochsten vicscripts vom 29. Mayd

Bekanntmachungen.
I. Dem Rechtteandibaten.Friedrich Rudelph Ridel allhier ist die Erlaubniß 4 ———— be- ad-

vocatorischen Paaris bei —M — der hiesigen Grosherzogl. Lande unter alsadvocat, mittel B. Crelsvomgellrigen Tage, von Grorosherzogl.Lanbedregierung oes auch
demselben der Ausenthalt in biesige u–3 estimmt worben, welches hiermit zur öffen klichen

de gelangt.
eimar, den 6. Mai 1818.

Grosherzogl. Sächs. Landesregicrung daf.
von Möller.

N. Dem Chirurgus Johann Wilhelm Kladzi allhier, ist nach t iger Prütung die Erlaub-a6, zut irrg sve n -eeri¾7 und zu seiner Niederlaflung in hiesiger zuzieer ertheilt, derselbe auch
unteim 5 v. M. tet worden, und wird daher dieses bpelien K bekannt gemacht.Bign. Weimar den 12. Mal 1816.

Grosherzogl. S. Landes-Direchion
9Jite Section.

v. Moh.
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die !—m eines Casseslurzes mit Dank erkennen, wellerselbst badurch am genauesten erfährt, wie er
miit seiner Casse steht, indem bei größern Cassen und Rechnungsämtern es dem Administrator oft schwer
wund, ch felbst zu #bersehen.

8.Wenn, wie zu bemerkt worden, ein Cafsesten shtan vorgenommen wird, damie man sich uberzeuge,
e derzuznnn die ihm anvertraute Casse osichimäfig verwalke; so Hent daraus, daß die Anord-
nun dessetten geheim Wi werden muß. Nicht ahnden darf der Rechnungsführerdiese Anordnung und
ahueir (b nothwendig, daßder zur ergun des Cassesturzes beaustragt werdende Rcvifor2dadTom.
rsusst zugloch mit ban Besehl empfange, sich Wt in die Webaung oderin das Vrwtoitiong
Jimmer des ruri zu W und das Geschäft anzusangen. Sollter mieeem Gang, zumal

wem be esihr 4 einem andern Wenort, ist, zuweilen augenblickliche Hindernissein den Weg ktreten, somußderN r bei slrenger Ahndung seinen Austrag biehhur Ausführung geheim
u, und den Verzug swie beraee oscenn dem * sogleich mündlich anzeigen.

Ein Caslesturz darf nicht zu immerbeslimmten“Jeiten vorgenommen, sondem muß unc#wartet zu jede
Jabreszeit angcordnet werden, damit derNechmungssührer sich nicht dazu vorbereiten kann.

6.
Al derjenige Rechnungslührer, von belsenPünktlichkeit und Gewissenhafägkeit man sich durch einen

Cassesturz übergeugen will, zugleich Verwalter mehrerer Caslen, so soll mit Beobachtung dessen,was derGeschdfesga ng mit fich bringk, auch der Sturz und die Revisson lämmtlicher Cassen zugleich vergenommen
ar damit man ihn außer Siand setze, durch Vermischung derselben, cinen vielleicht möglichen Desect
zu de

Es soll auch nicht ver Monent . 3 über wrlche der revidirt werdende Rech-mungsföhrer chischa. en hat, selbst der mit dem Cassesturz beauftragte Revisor isl, dennoch
ersterer, wegen seiner genauern Bekannschaftzurbvorn einschlagenden Rechnungsbrange, solern thunlich,
mit zugezogen werden.

8.
Sobald dem Faviar das Commisserum zum einer Casse übergeben wird, hat sich derselbe so-

sort in die Wohnung oder das Erpediltonsimmer des ebe Aechngalahrer. zu begeben, sich durch
Vorzeigungdes Commissoriumo zu legitimiren und den Schlössel zu den Geldvorrätben, Lerl-cgen und Cas-
senbuchern sich einhändigen zu lossen. Zuvörderf sind Sc grncnniesien Juwülen, und nach
den Sorten zu verzeichnen, worauf sic dem Wechngoühre zurück — werden. Dassclo gilt von den
vorzulegenden und zu verzei nenden Gewährschaftsbelegen. Hiera übernimmt der Revisor die Diarien,Monuole, Heberegister, Wechseljournalc, burnsntjeßt solche und verwahrt die Thür oder das Schubsoch,
worinne selbige gelegt S8 adurch Beidructung seines Petschafts, insesern das Geschäst nicht ohne Unter=
brechung beendigt werden kan

5. .
em Anfange der Stürzung kritt eine besentels Eimrichtun bei den kurrenten Ge-schalien z12 weil von diesem Augenblick an, in keinem der verschichenen Bücher, irgend eine Verän-

derung vorgenommen werden dark. Alle während der Stürzung Singchende Gelber, so wie alle in dieserZeit vorkommendeAusgaben müssen besondero notir!, darchaus aber nichr eher in den gewöhnlichen
Beslerd und,und i eingetragen werden, als bis die ESthtng und Revisson der Casse

vo st.
8. 10.

Hat man à3 8. crfahren, wie viel der Rech 1 G d Gewahrschaftobelegen wirklich vor-

rathin hat, so tannt ed an Beleuchlung der Hauptfrage:
„ob auch wirklich nicht mehr und nicht weniger häátte vorri#t 2

agudabrl X züschn weniger hätte vorräthig seyn sollen
m -und Vnrnrsteuer- 50 mposl-Einnahmen

#ollen diefe Geschästein Betie bungauf F.1 bis 9. serner wie zeilher vurch vorzunehmende Reslunkersuchun-den, und bei Berückst Jue der Grundsäte der in den verschiedenen Krcisen bestehenden Steuewersassun=
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g##n, des Imposs= und Tranksteuer= Regulativs U. s. w. geschehen, und am Schluß eine aul die gelertigten
Ubgobenen-und Aeestener*s7 gestlore Haupegewährschalts-Abrechnung, die der Mechnungssührer mit zu
untcischreiben hat, ge werden.

ci den Special- Sinrrnn nin den bedeutendern Städten, wo ein oder o #ueGoer,
tribuemen Neuern, bleibt co jedochde- osherzogl. Londschafts-Collegio vorbehalten bestimm
ein anzmordnender Gassesturz auf die rlere zu lpeigenden Nestauszüge ic., oder Krnzuch auf das Eut
me Diariun des *7 endao en begründetwerden soBei 1

B. de dsc# ftt 6 # un den Kr eis- Gas
wird bingegen — ——zur ilenen der zee An beim .estinunt

Da uber säminkliche Ginnatemcposten eine genaue Controle zu fübren angeordnet, und ffentlich
bekannt hemacht worden ist, daß keine Quittung über, in die Glrgornel. kundschalts Houpt- oder
Kreiv-Cassen Wn Gelder in soy, welche der ertine nicht mit sei

Bemerkung e Bla .- im Gegenbuch, bezeichnet habe; so ann dieses Gegenbuch als sranchnoe
Basis zur Uch t der vusheiennn Sabe angesehen werden. Da serner dey dicsen Gase."
sen über vie *Mi Gnine und Ausgabe mit Ende jeden Monaté eine Rachung *— welche
vorgelo.umenen Emnahmen an Revenuen summarisch, mit Beziehungauf dedeosalls vom Controlcur darunter auszusteenden Aktestatsg — die Semeen aber irnd un
Deicse enthalt, lcblere auch bey der sogenannten Abnohme dleser Monaksrcchnungen, von detcgii autorisirt, und mit sraglicher Rocknung ve rglichen werden, und endlich letztere Rechnung seoromol
von Monentenin calculo revibirt und aktetlirt werden soll; so kann bei einem vorzunehmenden Casseslurz
unbedenklich der bei lebterer intt rechnung verbliebene Vorrath zum Grunde gelegk, die Einnahme des

laufenden Monaks nach der Contvolc augen en, und die gurrenn Ausgabe desselben Monats nach den
reviduien oderbeis utorisirlenBeleg dgigen werden. Die Bilanciring der Einnahme-und AusgalSummen ergiebt alsbannden zu crn endenVorrath, welcher banndie nach H.8. gesundenen Geldvorchhe
und Venhischafkeprste — B seun muß. Eine vielleicht erscheinende Differenz mnuß im Protocoll sosort
bemnc und der Rechnungssübrer über die Ursache deren Enisl. hung vernonmen werden.

eusoll die berciko bestebende Einrilkung, wonach dem Monenten jeder Rechnung jeglicheA#weisn l die betr. Caste zur oladen einer zufalligen, sich nicht aus dem Etat oder der vorigen
Rechmug nnse. oder erlduternden Einnahmepost, im Coneept vorgelegt wird, serner beo-
bachtet zosten, damit auch bei cinem Cossesturz diese Notizen mit den Monadesrechnungen verglichen
e I n e

abgeschlof enen MVonkrechmungen muß endlich auch jedesmal das Diarium des Cossie=riro e sae und desfalls geprüftw

zu dad ganzeStirzungsgeschist, und die vamit verbundenen Untersuchungen, hat der Revisor
Kt genaues etou zu führen, welches von ihm und dem Rechnungsführer gemeinschastlich uneschech werden mu

841Nach beendigter 7 bat der Revisor a# eiolol bei derjenigen Behörde, von welcher ihm
ab Geschást übertragen worden, miktelst Berichts einzureichen, und im Vedztern seine besondern Ansich-
% und Vorschläge über die zeitherige Verwaltung, und künstige Verbesserung vorzulegen.

Mit einem Losensn soll sermer ese Fuug meine, Neolsion der Cassenbücher, Gapiie:lienregister,Heberegister, Al=undZuschreibebücher #c. in Hinsicht aus deren zweckmáßi-he, deutliche 8 punktliche Winsh und Fortführung nokhwendigverbundenwerden.
14.

Schlußlich werden dem Narser nachsolzende unkie zur besondern Berücsschtigung, beim Geschäft
eines Gassensiurhes vorgeschrieben, nemli") ob ihm Ausgabebelege Sworden, n4atnZahim noch nicht erfolgt istt es kanndieß ölters woshemmen, da Nechnungsfübrer in der Regel nicht eher Geld ablendet, bis ihm

die Quiltung eingeschickt anen. Die Pottscheine heben bierbei einige Nachweisung.
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b) daß nicht unter den Gewährschaftsposten Abschlagsbelege vorgezeigt werden, wovon die Hauptli-
quidation entweder schon in Ausgabe gestellt, oder erstere aus demselben Grunde zu cassiren-
de Interims-Quittungen seyen.

cé) Ist zu erforschen, wie viel der Cassirer an Posten, die den Indiotduen an Besoldungen oder
Menstonen geküärzt worden, wie z. E. Allmosen, Kriegskosten-Beiträge 2c. baar in Casse haben müs-
s., und solches beym Gewährschaftszug zu berücksichtigen.

d) Findet sich bei Vergleichung der Ausgabebelege mit dem Diarium irgend ein Anstand, welcher
durch Vernehmung der Empsänger, oder eine sonstige schnelle Untersuchung nicht gehoben werden
kann; so ist die fragliche Post bei der Ausgabe wegzulassen, und zur Gewäáhrschaft zu bringen,
bei einem erheblichen Bedenken aber, und wenn der Quittüngsaussteller den Empfang läugnen soll-
te, abzustreichen, und zu einer besondern Ausführung zwischen dem Rechnungsführer und dem Ouit-
tungsaussteller zu verweisen, weil Grosherzogl. Landschaftscollegio nicht zugemuthet werden kann,
Ausgabeposten 40 anrechnen zu lassen, deren Bezahlung bestritten wird und die folglich der Rech-
nungsführer erst im Wege Rechtens gegen den Abläugner geltend machen muß. Derselbe Fall
ist es mit éhulichen Gewährschaftsbelegen.

e) Hat der Rechnungsführer außer den, ihm zur Verwaltung anvertrauten öffentlichem Cassen,
auch Piivatcassen zu administriren?!? oder

sind Gelder bei ihm deponirt worden?
so muß er bei eigener Hastung und Vertretung alles Nachtheils, welche aus der Unterlassung, oder
dem vorschriftswidrigen Aufschub entstehen könnte, dieß gleich bei'm Eintritt der Stürzung ange-
ben, damit eine Separation der verschiedenartigen Gelder vorgenommen werden kann. Endlich

Dmuß sich der Revisor unterrschten, ob der Ort, wo die Geldvorräthe aufbewahrt werden, gegen
Einbruch und Diebstahl möglichst gesichert istz

8) im Falle einer sich ergebenden nicht sattsamen Ordnung, eines Verdachts oder gar eines Cassen-
defect, hat der Revisor die Cassenvorräthe, entweder an dle Hauptcasse einzusenden, oder an sich
zu nehmen und dahin abzuliesern, oder aber die Vorräthe und die Cassenzimmer unter Siegel zu
legen, und seinen desfallsigen Bericht schleunigst zu erstatten.

Darum Weimar, den 13. April 1818. Grosherzogl. Sies# Uansschafts-Coollegsum.h. Weyland.
II. Es sst von Grosherzogl. Regierung beschlossen worden, die wegen der von den Untergerichts-

behörden alle drei Monate einzureichenden Inhaftaten = Tabelken bisherig bestandene Anordnung,
deren Iweck sich zum Theil durch Errichtung des Criminalgerichts erledigt hat, dem gemäß zur Er-
leichterung wieler Gerichtsstellen dahin zu erldutern und resp. abzuändern, daß nur von denjenigen Un-
terobrigkeiten, welche die Obergerichtsbarkeit noch selbst ausüben, diese Anweisung ferher befolgt wer-.
den soll. Es haben daher in den alten Landen, auffer dem Criminal-Gericht allhier blos noch die
Amter Allstedt, Ilmenau, Oldisleben, nebst denjenigen einbezirkten Patrimonialgerlchten, wesche die
Obergerichte noch selbst ausüben und daher ihre Gefangenen nicht jedesmal sofort an das Criminal=
gericht abliesern, fernerhin alle drei Monate die Inhaftaten-Tabellen einzusenden.

So viel hingegen die im Neustädtischen Kreise beftndlichen Gerichtsstellen anlangt, so haben vor-
enst noch und bis zur Eröffnung des neuen Criminalgerichts zu Weida die sämmrlich betroffene Patri-
mentalgerichte pierteljährige desfallsige Anzesgen pünktlichst an die resp, Be zir 3-Aemter zu Neu-
stadt und Weida einzusenden, welche diese Anzeige anher einzubefördern, vorher aber sogleich mit Ab-
lauf der dreimonatlichen Frist die etwa rückständig gebliebenen Anzeigen der Patrimonialgerlschte durch auf
dereh Kosten abzusendende Warteboten einzufordern haben.

Sobald das neue Criminalgericht zu Weida exöffnet seyn wird, so erledigt sich diese Obliegenheit
in Ansehung perjenigen Gerichtsstellen, wolche die Obergerichtsbarkeit nicht serner ausliben, und os ha-
ben dann blos das Ceiminalgcricht zu Weida und dicjenigen Unterobrigkeiten im Neuftädtischen Kreise,
welche, die Criminalgerschtsbarkelt auch fermechen selbst ausüben, die fraglichen Inhafkaten -Tabellen alle
drey Monate, nämlich den 1. April, 1. Julius, 1I. October und 1. Januar unfehlbar und ohne vorhe-
rige Eriunerungen unmittelbarandieGrosherzogl. Regierung allhier einzusenden, welches zur Nach-
richt und künftigen Nachachtung pHiermit ffenklich befannt Femocht wird. Weimar, den 2. Jun.A 1818.Grocherzogl. S. Landes-Regierung das.

von Müller.
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Bekanntmachungen.
Vei der kürzlich gehaltenen Roison mehrcrer Pottimonial“ Gerichtsflellen des Neusidbeer Kreiseshabln sich hie und da Mängel gezcigt, wellhe durch cine allgeweine Anordnung für sämmtliche Patri-

nenialZliieleen dee hiesigen geapennetheicht obz 6Wei allen Gexichtsliellen ohne Unkerschicb müssenRegijnn nach der nachslehenden Vorschuf##
A. gehalten werden. u sosche sind alle chr Luuset! Eingaben und alle Niederschreibungen des Ge-
richtd sogleich einzutragen. Die Nonn in den Acten und in der Negittrande müssen übereinstim-
men. Elereigu . zubemerlen zu welcher Nummer solche gehört. Wenn bei lünftigen
Visitationen solche hwenr in der Registrande seblen, soll cs als!W der Dienstpslicht geahn-erden, denn nur ch das rr aller Resolvenden ist es den Dirccior ded Gerichts wie dem

Wevidirenden mogti ich, —ansche Gelchisentnsh. zu gewinnen.
ann in derselben Ortschaft, wo das diri seinen Si# dat, eine ben auherbalb der

Lollirtseie Gorkemmente so dürsen vom Gorichtoh — wenn er gleich u in Orte des Gerichts-sibes nt — keine Kosten lür?Transport und vr elder angesetzt wer4%v2 passire# nur bei
Gesiahsenalersassen au#er dem Orte des Sitzes vom reihte wehwbast un nur nach dem ## b
der Entsernung vom Gerichtssih. Awar besleht deshalb schon cin Gesch, aber die — beru-sen ssch g cine ditsementgegene Gewohnheit; eban gegemolluge Erhtuenung des Geset

3. Cerichtsdircrkeren hangbare Acten in ihre Prvatwohung mitnehmen, ist nich trmei-den. 16 behalten auch die drendigten Acten dort, was nicht seyn darf. Alle Wh
uhaln boe Anweisung: jedes Acteenstüc sogleich beiBeemdig ung der Sache, jeden Protocollhand
nach n Schlutß zur Reposilur des Gerichts in das gerignete uun zubrugen. die Repositur mußin 4% Prpie Voral bewahrt werden, woolir die Gerichtsherrschast zu sorgecder Genkctsgee must lichcinvon der Gerichtsberrschaft K lissen kn. Dbotenkasten
* #soemabnurg 16 deponirten Eccp#r un Urkunden, so wie von Testamenten besinden. Zu dreifachen Verschu 8 füoen die Schlüssel = derGoichttber, (wenn die
erichterer,. und c) derNichter, erer e. Gerichksdircctor, Richter und ein Schösse. Nur in Ge-

genwartder d büssel: Tn# kckun das Deposstum gesffnet werden, g eine von ihnen immichmit kans Po iim ntnnn . vollen Glauben. Dieses Buch ist nach der VorschriftB
einzurichten. Das Tccgnsla. qufwe 10 er Inhalk des Buches sich gründet, entholle Jilser und Biatides Buched. Icde Post istam Tage des chn einzutragen. Die Schlussel-Inhaber hasten für das

Dpot nach dendesbalb Funthehe Geseten.
5. jeder cendneh Fallung einerHauptemtscheidung mussen die Koslen vorber zu *Tcten temenr werden. Inden 6 4 Elan wurdendieAnscefür Or -- vermißt; diese aber

siud mit auszurechnen. da sonstseich bie Diener nachlirvrdenen.
6. In den Hendels: und Consenéprokocollen fand sich am Nan8der Bestatigungsurkunden ost nur5% Wort: „Eingetragen.“ Es soll aber ’)7“ Sloe uer lolcher Urkunden, welcheeinzutragen

gind, das Vlatt des Consens= oder Handelrbuch angczogenFrashaulsn, wo die Urkunde eingetragen wur-
de vnd lueen a erst nach der Eintragung ausgchandigk werdeben auf gebrochene Bogen sind, als ge% 6%r die Vrrorng wegen des Schreibmaoses lau-send, 8 T#chn von den Gerichtsstellen zu belirasen. Weimar, den 18. Juni 1818.

Grosherzogl. S. * das.

*

 ’“ usNo. der -- unter-

Reqi »Hättst-«Zähjlkædesistohnlslksnder4KurzerInhaltderResolulion. 'sorist
isie L aboerdnee N-

Bellage 4.
l
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Deilage B.
1. (Blakt.) Depositum.

elnnee — –.usgabbe.Soar L# n Baorschaft. ss Jorumeme..—— wi. lot-ka *- — * 1—1 hl. Igr- pf. q ihl. nu#L
N. Da in dem unterm 10. Junl 1817 erlassenen und unterm 20. desselben Monats und Jahres pu-

blicirtenin 2. 12 de Regierungeblattes vom Jahr 1817elngersta „eutan ho- die Verbindlichkelt
mm Kriegsdienst un der in d Aten AbschnittvonderZurückskellung §. 10 anstatt er abgedruckten Zah-len 20 und 78 jedcomal die Jahl24härteW werden Fiat uang dieser F. richualso lauten muß

„Eben so besteht die Regel, " sbe v en urückgestellt worden ist, wenn der ae dieser Begünsli
gung wiglin bevor der Beg uligte d 4. Jahr urc gelegt hat, sodannindieselbe eund an denselken Pat treten mug, in * und an welichemn er liehen würde, wenn ihm vorhin
fragliche Begünstigung nicht zugestanden worden wäre.mige, welcherfrüher.—i krei gesprochen worden wär, wird, wenn der Gumd der Besreiung

Wralglt bevor er das 24. Jahr zurackgelegt * unmittelbar vor dit in Jolge besonderer Vergün-
sligung ZuurückgestelltenEUltersklasse eingeslelln, in welcher er stchen würde, wenn er vordem
###, esesache wordend diese Berichligung aus Eenissianimi böchsen eschl von unterzeichucter Landesdireetion andurchofenilichWuckanar gemacht, 8igu. Weimar, den 23.Juni1818.

Gr vonherzeo Se W Direction das.

##

—

Dem Dr. med. ed Fiut; duhwia Schallinggu Stadt *- Edie gebetene Erlaubniß zur
medicinischen und chirurgischen Praris in den Grocherz16S. Landen, mlt A 6 der Residenzstadt Wes-mar und der Eisenacher Landestheile, ertheilt, und ihm Start Bürgel zu süt0, Ex Aenwiesen, auch

ist Arlcloe gewöhnlichermaaßen Fsschter worden, und wird daher diesed andurch bekanmt gemackt.
Sigu. Weimar, den 23. Junl 181 Grosherzogl. S.SDirerhe daf.

IV. Dem Rechté- Gemeideten und bisherigen Accessisten beim Setretarlats-Departement auf Grosher=
zogl. Regierung, hier, AdolphPi#tber aus Berga, und dem Königl. S. Advocaten und bormaligsNeper#u NRakhsactuar Carl Friedr. Flemming, zu Weida, ist die Erlaubniß zu Bekreibung der à
vocatorischen Praris bei desn aunrchte der hiesit6Sehee Londe unker dem Preditale n
Amtsadvocaten mittelstderDeercte vom 8estrigenTagevonGrohh. kandebregierung dieselbst er-theilr, auch denselben der rufeatgat im 8 edoh %bhentann gedh welches hiermit offentlich
betannt gemacht wird. Weimar, am 9.J Grosherzog Stäb conKLandérchienngdas.

Da der Si# des bisherigen Großberzogl. Justizamkes Azmannedorf am 10. des vorigen Me-
nats Vieselbach verlegt worden ist ist heson en worden, dasselbe kunstigJusti ieselba

ö#nenmen zu lassen, welches hiermit öffenklich u- wird. —ns 116408.



Grosherzogl. S. Weimar — Eisenachisches

egierungs-Blatt
Nummer 12. Den 31. Juli 1818.

Besörderungen.
Des Grosbergogs, Könisliche Hohrit, haben

Vein Secretariat und der Canzlei Höchst Ihro Cammer allhiera. Sammer- Registrator, Herrn Ludwitz Brehme, zum emmer-de mmissions-Seere-64
b. rrnr zat sienten beyder Cammer=Archivarien, Herrn Julius August Stassel, zum Cammer=

Re i or.,
c. den Genentr N%%iten, Karl Ehrislian Wllbelm Augusl Scháffer zur lernern Probe zum Can-

mer-Regi
d. den prserSrun Friedrich Fröhlich, zum h Gansitten ernannk, mittelst höchslen

Decrels und resp. Minesterial-Decrete vom . Jun

2. Bei der Rrchmunge Koison benannten Colleg.den Cammer-Calculator, Hermm Johann lranber Rost, zum Cammer-Revisor,
P den r gerifr ert Gottlieb Schwabe, r Schwansec, so wie den Cammer=
visions=Copisten, Friedrich Wilbelm Harrmann hieselbst, beide zuCammer Calculatoren,„P0. den Accessillen, Gontlob #nt Geng Wôlffel, tur S — ermannt,
lallt yöchsten Decreis und reip. Ministerial-Decrete v. 30. Junjus

den Hof= und Jagd-Junker, He##n# Rudolpd Nuauf, sr von Háseler, zum Cam-
mer-6 ernannt, laut höchsten Decreks vom 3. Julien Kandidaten der Theologie, Herrn Christion mnd Krausfe, zu Oberoppurg, zum Pfarr#
u4nin bei der dasigen iare und dem Filiale Solckwitz cnum ape ##uccedendi bestätigt, zaut
böchster Urkunde vom 3. Juli

5) den Ina#n Amtmann zu Domburg, Hern Joha##n Friedrich Wilbelm Schenk, zum Justiz-=bemten in Hochst Ihro Resisbeu E— unter Beilegung des Characters als Rath, ernannt,
ut höchsten Decreks vom 10 Julius;

6)denCammerdiener bei HöchstIhro Herrn Sohnes, des Erbgrosherzogs, Königl. Hebeit und
Kben. Da#n Friedrich Ehrstoph Beinih, hies., zum Cámmerier ernannt, laus böchsten Decrets

7) den Doctor der Aczneikunde, Herrn August Wilhelm D#nsteot= zu Magdala, das Prchi-cat als Prosessor ertheilt, laut höchsten Decrets v. 18. Juliu

den Gebeimen: Hos= und Julliz-Natb, wie auch Ober- rr : Rath unn orbentlichenrl or der Rechte auf der Gesammt= Universikt Jena, Herrn D Christian Wilhelm Schweiger,

Ritter des Großherzogl. Sachsen Weimarisch. Ordens vom weißen Falken ung des Kaiserl. Rußsisch. St.
Wladimir·Ordens,vierterClasse,zumnGeheimen·Staats-Rathmit SilundStimme im Sieats=minislerium und dem Nange eines Präsidenten znnann, laut höchsten Decrets vom 19. Julius
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9) Den Vice-Prästbenten Höchst hro Landschafts-Colleglum, Herrn Philipp Christi an Wey-
land allhier, Nitter des Gresherzogl. Sachsen-Welmarisch. Ordens vom weißen Falken, zum Prä-
sedenten besagten Collegi## ernannt, laut höchsten Decrets vom 20. Julius;

10) Den Justizrath und Stadtrichter des Jenaischen Stadtgerichts, Herrn D. Johann Ernst Bern-
hard Emminghaus, unter Anerkenntniß seiner gründlichen Gelehrsamkeit und seiner langjährigentreuen und zur Sufrievenheit geleisteten Dienste, von der Stelle eines Stadtrichters zu Jeua, sei—
nn eigenen Wünschen gemäß, in allen Ehren und zwar mit Pension entlassen und letztere dem Juslizamt-
mann des Iunstiz-Amts zu Capellendorf, Herrn Johann Christian Wilhelm Fäselius mit dem Prä-
dlcate als Justi zrath übertragen, laut Entlassungs= und resp. Erneuungs-Decrats vom 21. Julius;

11) den Pfarrer, Herrn Johann Christian Friedrich Hasert zu Bischoffroda, zum Superin-=
tendenten und Oberpfarrer, zu Buttstädt, bestätigt, laut höchster Urkunde v. 21. Julius;

12) den Amts-Commissaire des Justiz-Amts Weimar, wie auch Hofadvokaten, Herrn Frledrich
Wilhelm Schneider hieselbst, zum Justiz-Amtmann des Justiz-Amts Dornburg ernannt,
laut höchsten Decrets vom 25 Julius, und endlich

13) den Pfarrsubstituten zu Tiefurth mit Kleincromsdorf, Herrn Friedrich August Ludwig
Stter zum Pfarrer daselbst in Gnaden bestätlget, laut höchster Urkunde vom 25. Julius diesesahres.

Bekanntmachungen.
J. Nachdem bem Dr. med. et chirurg. Chrislian Elias Dovid Günther, von hier, nach vorgängi-

ger Prusung die gebetene Erlaubniß zur medicinischen und chirurgischen Praris in den Grosherzogl. Lauden,
mit Ausschluß der Eisenacher Landestheile und der Residenzstadt Weimar ertheilt, derfelbe auch verr#uhtet,
und ihm Berka an der Ilm zu seinem Aufenthaltsort angewiesen worden ist, so wird dieses hiermit bekanmt
gemacht. Sign. Weimar, den 23. Juni 4818.

Grosherzogl. Sächs. Landes-Direckion das.
K. Huseland.

II. Durch die Bekannkmachung vom vo. Feb. r8r6 im Wochenblatt Nummer 73 des nämlichen Jahres
wurden die Stände, öffentliche Anstalten, Gemeinden oder Privatpersonen in den dem Grosherzogthum
S. Weimar-Eisenach neu zugewachsenen Landestheilen aufgefordert, salls sie Forderungen an die Königl.
französische Regierung haben sollten, deren Vergütung nach der Bestimmung des 10. Artikels des zwischen
den verbündeten hohen Mächten und dem französischen Goneernement vom g0. May 181 abgeschlosse-
nen Friedens-Tractats zugesichert worden sen, ihre ausreichend begrundeten deösallsigen Liquivationen bei
dem unterzeichneten Collegio einzureichen.

Es sind jedoch hierauf nur wenige dergleichen Liquidationen eingereicht worden, dagegen hat man in
Erfahrung gebracht, daß die Unterthanen der neuen Landeötheile bereits früher ihre Ansprüche an Frank-
reich bei ihren vorhinnigen Regierungen angezeigt haben, und daß folche von diesen liguidirt worden sind.
Da unun hinsichtlich dieser Forderungen in dem nachstehenden am 25. April 7818 zu Paris abgeschlossenen
Vertrage Vorsehung getroffen, und im 13. Artschel desselben ausdrücklich bestimmt worden ist, daß die
neuen Unterthanen von derjenigen Regierung ihre dessallsige Besriedigung zu gewärtigen haben sollen, bel
welcher sie ihre Liquidationen eingereicht haben: so wird sosches, auf höchsien Besehl Sr. Königl. Hoheit
des Groöherzogs, zur Nachricht und Nachachtung andurch bekannt gemacht.

Sign. Weimar den ro. July 1878, Grosherzogl. S. Landes-Direction das.
v. Mo6.
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Uebereinkuuft über die Tilgung und Ausgleichung der Forderungen an
die Krone Frankreich.

Die den Vertrag vomm 20. November 1815 unterzeichnete Höfe von Oestreich, Grosbritanniea, Preufen
und Rußland, baven angefehen, daß die nach dem 9. Artikal des gedachten Vertrags angeordnete Gültig-
Wachung der Privatansprüche an Frankreich, deren Berichtigung zur Vollzichung des 10. und der folgenden
Artikel der Uebereiniunft vom 30. Mai 1814 erfolgen soll, bei der Ungewißheit ihrer Dauer und ihres Re-
sultats die franz5. Nation in steter Unruhe erhalten durste. Sie theilen deshalb mit Sr. allerchristl. Maje-

at den Wunsch, daß zu Hebung dieser Besorgnisse uber alle dergleichen Ansorderungen cin Vergleich ab-
geschlossen, und eine Summe zu deren Tilgung beslimmt werde. Demnach haben die besagten Mächte
Bevollmachtigte ernannt, und da sie sich versprochen, daß Sr. Ercellenz der Herr Marschall Herzog von
Wellington zu Erlangung eines hündtigen Erfolgs von den Verhandlungen kräftig-mitwirken werde: so sind
die unterzeichneten Bevollwächtigten mit ihm, unter Zustimmung der interessirten Partheien über die Grund-
lage des abzuschließenden Ausgleichungsgeschäfts ubereingekommen, und auf den Grunk der ertheilten Voll-
machten folgende Artikel einstimmig feligestellt worden:

1. Artikel.

Frankreich verpflichtet sich zu Erwirkung einer völligen Tilung der angezeigten Contractsforderungen
der Individnen, Gemeinden und Privat-Vereine auherhalb seiner gegenwärtigen Gebietgrenzen, deren
Bezahlung zu Folge der Verträge vom 30. Mai 1814 und 20. Nov. 1815 gefordert wird, eine — vom 22.
März 1818 an Genuß gewäbrende Rente von 12/040,000 Franken, welche einem Capital von 240°800,000
Franten gleich zu achten ist, in das große Staatsschuldenbuch einzeichnen zu lassen.

2. Artikel.

Die dem franzssischen Staat zu Folge des 21. Artikels des Vertrags vom 30. May 1814 und des 0
7. und 22. Artikele der obengedachten Uebereinkunst vom 20. Nov. 1815 zurück zu zahlenden Summen —
sollen, als Vermehrung der Tilgungsmittel gedachter Schulden an Unterthanen derjenigen Staaten dienen,
welche mit ver Wicdererstattung dieser Summen belastet sind.

Dem zu Folge erklärt Frankreich keinen Anspruch mehr rücksichtlich dieser Zurückzahlungsverbindlichkeit
u haben.

n Oagegen erklären die gedachten Mächte, daß die Abzüge und Entschädigungsforderungen, zu deren Gel-
tendmachung sie der 7. Artikel der Uebereinkunft vom 20. Nov. 1815 berechtigt, gleichsalls mit in der im
1. Artikel gegenwärtigen Vertrags sestgestellten Absindungssumme bearifsen, oder von den betheiligten Mäch-
ten aufgegebeu, und alle Forderungen und Ansprüche in dieser Hinsicht vollkommen erloschen seyn sollen.

Es versteht sich jedoch von selbst, daß Frankreich in Uebereinstimmung mit den in dem 6. und 22. Ar-
tikel des nämlichen Vertrags enthaltenen Bedingungen sortfáhrt, den außerhalb seinem Gebict liegenden
Ländern die Renten — von den durch Einschreibung in das große Staatsschuldenbuch versicherten Schulden,
es mögen sich nun die Verschreibungen in den Händen der ursprünglichen Eigenthümer befinden, oder auf
andere Personen übertragen worden seyn — zu leisten.

Frei wird dagegen Frankreich vom 2. Dec. 1813 an von den Leibrenten gleichen Ursprungs, und diese
sallen den gegenwärtigen Besitzern der abgetrennten Landestheile zur Last.

Auperdem ist beschlossen worden, daß der freien Uebertragung der Nentenverschreibungen von Indiol-
duen, Gemeinhriten oder Vereinen, welche aufgehört haben unter französischer Herrschaft zu stehen, kein
Hinderniß in den Weg gelegt werde.

3. Artikel.

Die Abzüge, welche Frankreich an den Cautionsgeldern gewisser Rechnungsbeamten machen könnte,
und wegen welcher es sich durch den 10. und 2.. Artikel der Uebereinkunft vom 20. Nov. 1815 verwahrt hat,
will es gleichfalls zum Gegenstand gegenwärtigen Vergleichs machen, und sie dennoch als vollbommen be-
richtiget ansehen.

Hinsichtlich dessen, was zur Versicherung dieser Cautionen durch Beschlaglegung auf Grundstücke, oder
durch Eintragen in das große Buch geschehen ist, soll sofort auf Verlangen der gedachten Mächte die Rück-



abe der eingelegten Hypothekenscheine, oder die Zurücknahme ded augewirsten Beschlage versbge, und die
##trotocolle über die Beschlogkaushebung den betressenden Abgcorducten oder deren Beaustrag###n ausgeh#iu-

diget werden
4. Artikel.

die Summen, welche Fpetainh* neiaerihensg 6 Diener in einem von Nnreic ugeiomenMande wnr den Namen von Sicherdeicsleisrung, Unterpsand oder Anweisung in die bantsen Calsennledergelegt baben, und idnen Kral 22. Art. desinioe vom 30. 0% 61-/1 zurkt pchabtrtn werden
müssen, mit im gegenwärtigen Vertrage begriffensind; so werden in derenHinnsdienieelern Mächte
gonz krep, vie sranzösische Regierung aber zu deren Zurückzahlu ug verpslichtet.

5. Artikel.

Durch diein den vorhergehenden Arikeln nhesen Zusicherungen wird Frankrich srep, sowohl von
Bun des Capitals als der in dem 18. Axtikel des Vertwage vom 20. % 1% brungzenen Iucechsen, rnt½ Schulden aller Ark, welche durch die Verkräge vom 30. May 84 und vom 20. Nov. 1815

versichert, *ach der in demerwähnten Vertrage vorgeschriebenen Foaele it an worden 5r
Vent loll dies Unier- und Schulden als geinund crloschen zu crachten seyn, und deshalb niemals
gegen Frankreich ein Anspruch begründet werden können.

6. Artikel.

Als Folge der vorhergehenden Beschließungen sollru die durch den 3. Artikei der Uebereinkunft vom 20.
ov. 1815 niedergeseczten Gesommt: Commissionen das Geschäst der durch die nämliche Ucbereinkunft an-

geordncten Torderungs-Untersuchung einstellen.
7. Artikel.

in des ersten Artikels gegerwrüger Uebereinkunft aufzubringende Nente, soll unter
die wie solgt, verchei werden"„ - 17500 Fr.

I « s as —

- 2 - 1250000 —

2 32500
2 2 0 500000 —

„ " - 50000

2 - 2 5 —

2 - 2 850000 —

2 l 250000 —

" - - 35000 —

r5 I - 1000000 —
"„ 4 2 500000 —

" -* 25000 —
enburg 348150 —

de Frante1ans kut unker
llehende Land 150000.—2 * —

““ " 2 25000 —
2 2 — 6000

- - - 1750 —

“"„ „ 2 51 —
- 2 2 1650000 —

- 2 2 40900 —

2 - - 2600000 —

2 2 2 3250

„ 2 2 125000.



Königrelch Sachsen - 2 225000 —

Sachsen-Golba 2 " - 30000 —

Sachsen-Meinungen - 1000 —
Sachsen-Weimar 4 - 6 9250 —

Schwarzburg · - - 7500 —

weiz - - - 50000
Toskana - - s 225000 —

Wurtenberg I 20000
Hme Freenfönen, Curhe1tn undPraußen 8000 —

urbessen und Weimar 700 —
Großberzogthum Hessenu 10000 —
Boyern und preußen . ovbt ce T 40000 —
Sochsen und Preußen 110000 —

8. Artikel.

Olein dem 1. Artikel s#erbrochene Summe von 12010000 Franken Renken soll vom 27. Mäcz 1818en bezogen werden. Sie wird ungerkrennt in die Hände der Specialbevollmächtigten der Höle von Oellreich,
England, Praisen und Ruttand abgeliefen, und von diesen an die darauf Anspruch habenden in der nach-
beschriebenen Ark und zris.enverthein.1. Am erflen eines jeden Mon- ait soll der zwöllste Theil dessen, wos einer jedem Macht nach dem Ver-

W- zustehr, an deren r—— oder dessen Bevollmächtigten übergeben werden, und dieser— Weise darüber zu versüg. belreffenden B gpo. die von ihnenaee heten Liquidations= Commissionen sollenam Ende dMonats den Personen, deren Schuldforderungen zablb ar sind, die aberBesiterder ihnen

bnni M#eutebantheiln zu Anen abuschen, Verschdeikunhh über den Betrag der jedem zukommendenumme zu
insschtlich aller onderen zahlbaren Schuldsorderungen, ingleichen aller Summen, dienichtse

gbons" davon eine besondere Einschreibung gebildet wereen kann, *— es diebenressenden
egierungen, sie zu eincr einzigen Gesammt-EinschreibungVerchligen und deren Verkauf sodann zu Gun-sien g elnzelnen Theilbaber durch ihre Commissaricn r Gesch#stsführer zu i-o anordnen zu lassen.

ie Niederlegung der oben gedachten Rente von 12010000 Franken soll sosort am I. des Monats ge-
sche 5nien, welcher nachderemAuswechselungstage der wo zu gegenwärligem Vertrage von Sciten des

Hefslrei ischen, Engischen und Preußischen, mie Ausschluß des Russischen Commissairs, da Rußland zueutsernt ist, solgt.
9. Artikel.

Die Ausserkiguug der besagtenSchuchpmchrribungen.Wind ohne Rücklicht auf irgend — Anzeize
wegenhouhepoder irgend elnen ihbei.m n Schob von Frankreich stattzinsbbcbe und Eingaben, sie mönen bei- Sochooer. bei den Liguidakesbenden en ge-

n nach der Folge ihrer ingeschmng rn Gnsen der betheiligten Dritten, ihre volle und
Er Sr erlangen, wenn nämlich, (was die beim2nsuereichten betrifft) inner-dalb ManatssiustvomAuswechlelungstageder EW zu äiö Uebereinkunkt die Ver-zeichnisse derselben, on *Commissorich der betheiligten Mächte nit vr Leereger cken eingehenrigt worden.
Hlerdurch wird jedochdeneinzeinen Gerrbelligeen keineswegs die Besugniß enkgogen, ihre Schulodocumente
unmittelbar e en undgeltend zu en.on blauf der E#llsnunnne sireng zu beobachtenden drin keine Rücksicht mehr auf Einsprü-che oderbhennhgenommen werden soll, so bleibt doch jeden Kalls nachgelassen, bei den ernannten Com-
missarien oder den Regierungen unter welche sie gehören nackher noch Euusanzubringen, oder jede an-
dere Verwoyrungsurkunde niedergulegen.

Die zur gebörigen Zeit angezeigten Einsprüche wegen Aurlennuns der Vorderungen oder Beschlags-zmücknahme werden dem Gericht des Beklogten ausgeantwortet.
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Sollten sich aber bei Vollzlebung gegenwartigen Artlkels einige Schwierlgkeit elnstellen: so sollen solche
durch eine aus die in dem K. Artikel der zulegt gebachten Uebereinkunst vorgeschricbene An und Grundsgzezu bilrendenSan Gomenchen beigelege werden.

14. Artikel.
Die gegenwärtigeUebereinkumst soll durch die bohen conkrahirenden Mächte rakiffeirt, und die Bestrikts-

urkunden selbst inncrhalb Hocicr Monate oder wo müglich noch früher zu Paris ausgewechselt werden.

13. Artikel.

Endllch werden dicjenigen Staaten, welche sich nicht umter der Jadl der uuterzeichnetken Machte bekin-
den, deren Ausprüche aber — zu Folge“ der zwischen ihren Bevollmachtigten un S Ercellenz des Herrn
Morschalls Herzog von Wellingkon mit Zuzichung der murfinnnMachrhabe den Verkrag vom 20.
Nov. 1815 unterzeichneten Höse Kartgehabten Verabredung durch ichban Uebereinkunlt gewahn
worden Hee. — ersucht, ihre Beitrikls- Urkunden elcabomineinem Paum vou zwei Monaken csure-
chen zu lalsen

So s- zu Paris den 25. April 1818.
Unkerzeichnet: Alchelieu.

Baron von VWincent,

Karl Stuart.

Graf Golz.
Pozzo di Borgo.

III. Da durch das ohnlängst ersolgte Ableben des Raths und Jaschamemanns Carl t Schulze
hier, die Berwaltung der Adelich von Mandelslohischen Grichte zu Eckstedt und Markvippach scherlroigt hot, so ilt am 4. d. M. der Hosadvocat Wilbelm ust Hie GEngenlg. als
ncuer Jusitiar be- hielt-I Gesichter-Je aste, in don er 4% ann#machung vom 17. April dieseß Jabres,
der Hos Arvocak un d Amts- r“ Ludwig Wächter, zu Verka, am 30. v. r den Hospitagerichten zu e Ann, und der Hof- b Joonrn Theodor Ernst vorey, zu Großenrude-=
ieet am 2. t - * den Gerichten zu Grannsichborn, zu Junistkerken verpslichtet

und in R(führt mrie rce 5ro daß dem zweiten Stadtgericht -Actnar August R hier, die Verwal-
bung der RotslsttschmGerichteiuNödapkomsonschverstaltitIst, hiermit zin-TsstallichtnKunde ge-
dracht. Weimar, den 10. Zuli 1818.

Grosherzogl. Sächsische Landes-Regierung vofelbtt.
von Müller.

Berichtigtes PVerijeichniß

bei der Taufse des netckbobmeaHckzpscaklmetandek * ust Johann, Hoheit,der nicht verson lich cnruune gewescien Parhen gust 5
Ibro K. K. Maiehen der Koiser und die Kaiserin von Rutland,n Majeslät, die Karserin Mutte
Er. KAaiserl. Hobeit, der GErotlärst. Constancin,
Ihro Auher Hoheiken, der Groöfürst un % Grossfürslin Nitolaus,S. Kaiserl. Hohelt, der rosslal. MichEr. Majellät der König von innlc
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Ihro Könlgl. Hoheiten, der Prinz und die paiibelsi Wilbelm von Preußen,A##ro Maj., der Konig uund die Konigin von BaiIhro“ Ma , der König und die Königin von Wültnbegg,
Ibro Maj., der König und die-Königin der Niederkande,
Sr. Kalserl. Heobeit, der Erzberzog Palatin von Ungarn,
Inro Königl. Hoheiten, der Vns und die Peinzessin von Oranien,
Ihro Hoheie, die verwitewete Fürslinvon Oranien,

Königl. Hoheiten, der in u dieGrosherzogin von Hessen,
r. Durchlaucht, der cherteg von Did* Durchlauchten,derHerzog und erzogin von Sachsen Gotha,

- Königl. Oorbe , der Erd rot herzog von cenbuis Schwerin.
Er. r derHerzog Bernhardvon S. Weimar,Ihro Durchlaucht, die verwinmwete Markgras#n vom Baden.
Ihro Zurchlen dle t ogin von Braunschwelg, ·
Ihro Durchlaucht, die in von Anhalt= Zerbst.
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Juslizamt Vacha in der Sihenschastals Amts-Actuarius und Sportel-Einnehmer versett, Imiteess böchsten Reseri Septem
13. Herrn JacSohIanen von r t zum denmmerberen und begations-Rath ernannt,
14. dem Ghetnen #alh und Ober- E merherrn, Herrn Ehristian Eriedrich Carl Freiherrn Wolss

kdeel von Reichenberg, Großkreuz r ilin NRufüschenSt.Annen:und Comihur des Groß-
herzogl. Sa mi Ordens vom weißen Kaene das Grenprableat=erlien ver-

"!— laut aielien Deercts v. 3. September, und endlichem Fürdll Hßischen Occonomie= und Perok Inspeluct Heim Johann Pbilipp Chrillian Munz
4n # it, —S i icat al HOeconomie-RKath in Gnaden ertheilt, laut höchslen Decreis vom
18. September vieses Jahr

t2“ 9— K tassfung.
es 8, l aben

den —en R t en r. Gesammt-Ober= Ap SAotians-Gerichte= zu
Jena, wie auch ordentlichen Prosessor der RechteaufderdasigenUniversstdt, Herrn Or. Johann Ghri#

stian*ieasse, Ihres 0 auf sein en zuu lalt höchsten Enliassng"-Lesens vom 31.
Julius dieses Jahres.

Bekesnntueschu
Nachstebende aei, Brrolseh,t 2dieW#Conglepstplsbetresfend, witdd t.hienn zur offentlichen Kunde gebrach eimar, den Stem 4%% tun#in dal.

Carl August,
von Gottes Gnaden Grosherzog zu Sachsen ic.

habem zu zweckmäßiger Vereinsochung und Abkürung des Canglepstpls und zu Herstellung
l ibi leichsörmigkeit bei Unsern gesammten Landescollegien, kolgendes onzuordnen und

en beschlossen“* Die bleherige. esesenn
nach welcher die Person des Negenten 4Fk6m.bhe bolnz. soll lediglich bel den aus Un-
serm Stakanzarieen ergehenden Verst gunean ossgiih Beborden, die Wir Hochstselbstvoll-
lichen, oder Krast speciellen Austrags an Statt volichen E —ix- von Un-sern nachgesetzten Grosherzogl. Landes= lus P nicht weiter 8

Eden so sollen nur die sur Eingabe an Uns banuernkar nas en*# ler Staats-Ministerisum bekstimmten Berschte, Bot-stellten uIsts-betetaAakede,Conte11,SchluH
und Aufschnist directe Beziehung aus, Unsere e Person einholtenUnsere Sandes-Colkegien Frsa, jedes in seinem Bereich, durchgangig obne beson-

dere versämiche Anrede — Schlahsormel, unter dem ihnen zu Bezcichnung ihrer verschiedenen Bo-
tumn verliehenen Amtenvöherzogliche Reyier .Ven er, Ober-Consistorium 2c.", daher auch der bei den bandebregierun=
7 * hst untebschin in den Wseniyun en zwischen und „Canzley,“ ingleichen
die bel einigen andern Collegien milunker geörduchliche getr

„verordnete irüfseen undd hiermit abgeschaffet*WJ7 Es sollen j#doch al. Unsern Landescollegien an win ihnen ernannte Depueirte und
Commissarien, an die r mdräthe,54äon ½epartementeches# Gonlistortatemier.) „D#llczunterbeherden und
Ssvrrshee — den Sassekieny berreffende — Versügungen die3

Gr A en Sr. Königl. Hoheit des Grosderjogs ## (. Ssen- Weimor
ilenach!“
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vorgesett erhalten und semerhin Reseripie bena#m bleiben, zur ongemessenen Ausgeichnung von
den an andere St een d an Privakpersonen ergehenden Inorenungen und Nesolutioncn.

ebe Bedrdewirddabei, mit Bemetucg aller vealnlichen Anrebe und Titulatur und jeder er-Hariichen ineannt, blos nach idrem — m Comext ausgesühm uud von dem Be-
schluß bel kresfen den Eollegiums klar und bündiguübrige unmitrelbare Oberbehrden urn r— nonen, Ingleichen dle Dpntatlonen
und Vechtnisßonen der gandescollcgien versügen an die ihnen t oder durch Tustrafden vorliegenden Fall unlergebenen Behörden und Personen lediglich durh Verordnungen; in n
hung der randrätbe bewendct es bei der im S. 4 der kn lih konchtern angegebenen Form.

5. Berichte an die Landescollegien und alle Einangaden der Partheyen und Privatpersonen,
sowohl on kandesb -Collegien, als Unterbehörden, sollen et #icder soustigen Titulakur dlos den Amis=namen der Behörde, on die sie gerichtet sind, mit der —
lowohl un rEr— als Aufschrist erhan Landescollegien wird der #n u#ennen ilel

„hochpreißliche oder hochverehrliche“
(Regierung) (Cammer2c.)

bei Cammisssonen und Deputationen blichß“

bei den Justizunterbehörden, Rentämtern und r

beigeseht, welcher am Schlusse wiederholt und ettß rdenn in derselben Abstufung mit ##ep.
erthan

» gehotsqm «

„gehorsam“unterzeichnet wir gebon
 — nnn und andere unmiktelbare Behörden und Commissionen communiciren un-ter w obme 2 e Titulatur und besondere Fo#m, im möglichst kurzen Briesstol des

6 whiiiche,Lebens
asselbe gilt von den Unterbchorden unter sich. Den Landesregierungen und der bandesdireteionim ih verbaitn zu den WMiltoirchelo und Milskairgercchten bleibt die Form der Veran

den verschiebenen Wegebau Wsrare aingleichen den Crinminalgerichten imham 4 4% kocalgerichten die Form Aufford oder „„ Veran ude ns“ F6
welche Form für k an die Sielle ase g. 44 enngen Es leangI. 7. Jeder Aussertigung soll in der Ausschrist die Nummer der Registrande der eneeli dnn
Beho bde uund, wo d solcher m h etcRegistmndmgeiuhnmtdemouchdthachslcbedetbemssess
denReiilkandebcsgcskmwUeberdies soll jede an Pan Horbebüne gerichtete Eingabe, außer der schon Lngst vorgeschriebe-
nen kurzen Inballs-Ungrige auf der ersten Seite, links unter der Anredesormel, t ost sie
durch eine an sie ergannene Kemügung derselben Oberbehörde. veranlaßt worden die Begiehung
auf die Nummer und den Wuchstoben r se ascongeneugen Vafügung enthalten. z. B.u 1413Jena d 13. August 18

„das An Itia bichte in derorler Fhnirrun
Befi Aussertigungen an Unterbehördem und- ½ dienn 6 lri Beborb «InsszalalwAnzqe ntbskdkmptqmendtskhdkhm kan- chgcaxgnådä un ban
unten linis geseht und, wenn die Ausferlitung burch eineForederselben Net der Unterbe-
hörde veranlaßt noe eben*—derenNerundBe e dabei angemerktwerdk. B. Ugemeincn 70 allen schrifelichen„o ungen und Eingabe 2Po "D
le und Klar n im Ausdruckalsdas Wesentlichsle betrachtet, Kalssh abe dug 5„5 e uu id ie
nesetbten die schuldige orrs h — gegen Gleiche die angemessene Achtung, — gegen Un-



Grosherzogl. S. Weimar —Eisenachisches

egierungs-Blakk
Nummer 14. Den 6. Octbr. 1818.

Karl Augu st,
von Gottes Gnaden Grosherzog zu Sachsen-Welmar--Eisenach, Landgraf in Thurin-
ge Marggraf zu Melssen, gesürsterer Graf zu Henneberg, Herr zu Blankenham,

Neustadt und Tautenburg, 2c. 2c.

Die vielfachen Nachthelle, welche für die peluliche Rechrspflege enrstehen, wenn sie in
Verbindung nuc der bürgerlichen von einem und demselben Unterrichter verwastet w##rd,
sind % kesonbere auch in Unserm Neuttädtischen Kreise empfunden worden und konneen von
Unlerer landesva#erlichen Fürsorge nicht unbeachter blelben. Jener wichtige Jweig der
Stoarsgewale — dore in zwei Aemrer und in elne große Au#fl verschledenarriger, in
manchem Orte je nach einzelrg Häusern oder aoger perlodisch wechselnder Pacrimonialperichte
zersplictert und schon dadurch in seiner Wirksamkeit gelähmr, erlag donn vollends unfer ver-
derblichen Competenzltlreicigkeicen, der unvermelolichen Folge hänfstger Juriêdicrionscensllcte.

agegen bewährten sich die schon seit mehrern Jahren in Unfern Fürskenrhumern
Weimar und Eisenach ausgestelleen besondern Crinilnalgerichee, durch ihre unnncerbrorhenc,
lreiere und in einem grastern geographischen Bezirk mit Einheir, Ueberblick und Nachdruck
sich bewegende Berufothäriglelt, ole Insticute von entschiedenem Nuüen lür offertliche
Sicherheir und Wohlsarth. « «

VondickenErnsäqsmgeageleiketbewilemsthlkakhunvZustimmungllnserckges
trettuikqsidliåndhbrschlosskshstirllnstheustckvkischcnKreis, vom fuuszehnten Oc-
c(ober dieses Jahres an, ein eignes Criminalgerich 4Weida eröffnen zu lassen und
für solches vie für Unsere Fürskenehümer Weimar und Eisenach schon im Z- i812ersassent Cri·inlnalgerichtsordnung/ jedoch mit einigen Abauderungen, wie theils Berucksichtigung der im
MNeusadter Kreise noch bestehenden Koniglich Sachsischen Gesetze, thells specielle ven Uns
genchmigte Ancräge Unserer geereuen bondstände sie herbelführren, geletlich cinzusühren.

Nachdem nun die nochsiehende, von Unserer hlesigen Landroregierung entworfene
. Ger gordnung für das Criminalgericht Fzu Weida

durchgängig Unsere Genehmigung erhalcen; so erehellen Wir ihr hierdurch Unsere landes-
fürktliche Sanction und wollen, daß dieser Gerichesordnung #owohl von dem Criminalgericht,
als auch von allen Gerichtsbeho#rden und Unterthanen des NeustäbterKreise, insoweie die-
felbe sie betrift, hinsichtlich aller von Zeit der Eroffnung des Criminalgerlchts zu Weida an
erwachsenden Untersuchungen, unabweichend nachgegangen werde; dagegen alle am kunkzehn-
ten October d. J. bereies anhängige Unrersuchungen, auch wenn sie zum Bereich dee Crimi-
nalgerichts zu Weida gehörten, von den zeirherigen Untersuchungorichrern durchgeführe wer.
den sollen, dafern nichs Unsere kandesregierung in besondern Fällen die Abgabe der einzelnen
Untersuchung an das Criminalgericht aubdrücklich anordnen wird.
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rkundlich haben Wir dieses Patent, welches durch das Regierungsblatt und sonst ge-— bekanne gemache werden soll, eigenhändig vollzogen und Unser Grosher-

L ich Insiegel vordrucken lassen.Geschehen und gegeben Weimar, den 4. September 1813.

(L. S.) Car! August, Grosb. z. S.
C. W. Frhr. von Fricsch. bai. Helig.

Gerichtsordnunng für das Criminalgericht zu Weidg.
WVon dem Bereich erinke-segesct Jju Weida.

5. 1. Generelle Beslimmung.

Das CriminalgerichtzuWeidasolsichEsmitEntdeckungunduntersuchungaller in seinem Bezirk 37 4#r Ptechong und Vergehungen belchfeigen, insosern "
nicht in raahse (&amp;. und 3 auödrückiichh Po’u nommen sind.

raphische Bereich vahsetten. W 1(4. über den e# stadtischen Kreis, nament-1ch also "2 die Aemter Neustadt und Weida, undüber dieSprengel der denselben ein-
bezirkten Patrimonialgerlchte, mit rrrd , nnt derer zu Knauund zu Oppurg.

8. 2. Tngnnbmen, a) hinsichtlich der Local-Unkerbehörden.
Es werden den Justiz #,Stadt=zun Datrimoonial ichtn, *“ überlassen,und bchithungsweisedensenenS und Patrimonial-Gerichten, welchen en der Erbgoerichtebar-

keit nicht zu 7 0o7 e obere Gerichtdbnrkeskztsstqnd, von den Jasthemern, wam snn sie bisher verwal-
teten. utbd F.14% u

2. #%n unte und Hol en, auch Jagbfrevel (resp. unter Concurrenz des Forsl-Departe-
ments-Chefs, ooln In weit diese versassun Goula.statt E insosern nicht andere wichtie

ere Vergehungen oder lsende Else chWtkerseultchketlbetdkrEr
Zwianse dazu-um« noch d rih des zu dem Belang cincögroßenie

Unter ulichler woden nicht auch Enlwendungen von Feld= und Ackergerdthschaften, und
unker Holzdcuben zwar auch alle an Fiobbot mrrile, nicht aber die Entwendungen von an-derm gesälleem Holze irgend einer Art versianüberhauptallerdeerjenigen nicht ge /hn noch im Complott oder zum driktenmale
Gh D S#chähle und anderer ore wider das Egzen¾0!u. von deren Gegeniland
"grich an verldfs.g gewißist, dasernicht über FünfT te Conventionsgeld“ Die Jorclgnelchee haben dhenialer "ach geschlossener Wmi wenn sie nach de-
Mk ksjsaslenlgeit sellst ziierlennennielslbesiiqlsind,aisdieln-i-e«rei1»riiiigiiberichrerh

: undversassungjemäben nicht vor die Obergerichte gehörigrn Real-In jurien.er L#ihl e und EChebruch ésah „, so writ nicht wichtigere Verbrechen,
als: Abtreibung, Aindcsmord, dolose Velhesaltahun der Schwangerschalk,Incest, Notbäucht,
Bigamie oder Kuppci dabei vorkommen;
aller nicht mit Zuchehauöstrase bedrohtenUebert
ordnungen;

die Untersuchung wegen böslichen Ba noueroutirens
rmma- gericht konn nur dann ouf die Umcarsuchung der biher genannken Virdrechen undVergehungen eingehen „ wenn sie mit andern in seinen Bercich gestellten concurrir

P—

hen gemeiner polizeilicher An-



g. 3. b) hinsichtlich anderer Behorben. *#
4 sind von dem Bereich des Criminalgerichis noch ausgenommen:

bloße Dimassocheen, Zoll- Ehaufs weleits-, Tranksteuer-, Zoll, aussee ege : und lastergelbsmpost -Desraudatsonen. s Pflastergelba-- auch
i. Verbrechen der Militrs.

k. Staats-Verbrechen im ageren Sine- ingleichen druckschriftliche Verletungender
ehe Esnrtärt iger Regenten und Regierungen auf äußere Achtung und druck-schri che Beschimpfungen öln tlicher Behörden des In= oder Auslandes.

Bei nldsn des Militärs biciben lediglich die smiirre. bei den unter L. ausgesührten
erbrechen und oesgchunen Kchigicch die Landeöregicrungen compeent. Jedoch soll das Criminalge=— jeden Mililr= vder Staatsverbrecher hecigneten Falles fosort arrctiren und alsdann sogleich refp.

ihn an vie Milterbehürde abliesern, oder bei der Londe#rcgicrung Anzeige machen.
5. 4. Unbeschränktes3 isungörecht der kondes

K#andcsregierung bleibt überdies (rei, ohne alle F§ückscht auf diebemerkten Au#nahmen iede
ans e Gründen ihr dazu gecignet scheinende Untersuchung an das Crüminalgrrichl zu verweisen.

Die Unterbebörden haben, so oltihnendie Compctens ves Criminalgerichts zweiselhaft scheint, schleu-
nigst bei der Regicrun angufragen.Im Zweisel isl (br dieCompetenzdesEriminalgerich,bs zu prdfumiren.

Die ubrigen Landescollegien Leien einzelne geeignete Fälle, zu *— Kenniniß sie gelangen, nur
durch Communication mit der Regierung an das Criminalgericht bringe

#5. 5. Concurrenz der Localgerichts- vn4 e
Die Localgerichts-Behörden, sowohl die unmitlelbar Grosherzeglichen, als die palrimonialen, sol-

urn serner, wie bisher, in allen und jeden Untersuchungssachen die Denunesationen unverzüglich n
n, ihre eigenen otruchmungunund Gerüchtevon geschehenen Verbrechen eifrigst versolgen, dosese summarische Verhor halten, nach Besinden mit der Inthirung vorschreiten, 9 unausschiebliche K

calbesi tigun gen, wie überhaueant alles, wo dringende Gesahr auf dem Verzug haftet, bei strenger Ver-
antwortlichkest im - vornehmen, und hierauf dieSah- an dat Eriminalgerichi schleu-nig abgeben, sobaldsich folche zu dessen Bercich eignet. Wo Steckbriese nothig sind, werde
ebensalls von der voralleboeen Lheech crlassen, jedoch - ans direcie Uuslieserung des Flüchtlings
an das Eriminalgericht Sgerragen, aucheinstweilen die Actenan dasselbe eingesendet.weni r esonders die Aufhebung durch gila verungluckter Personen und Selbstmor-
der, e die Anwenhainne der Reltungsmittel sernerhin den hlsenhtsb härden. überlassen, welche
iedoch Saa an das Eriminalgericht schleunige Anzeige zu erltattenhsläßt alsdann, wenn keine gerichtliche Section möihcg ist, bhae Lchnam nach Besinden an
das iln Theater n Jena abliesern, oder begraben wird aber eine gchniche Section *
erschtet, so muß solche in der Regel unter Derection des Eriminalgerichts gescheden, so wie alle
dern Sorllonon er oeliu die durch Verbrechen veranlaßt sind oder scheinen. Jedensalls Dar m
Eringnalgerih den Vorsall der Regierung mittelst Berichts anzuzeigen.J fize Regel muß überhaupt jede voré Eriminalgeriche geeignete Sache binnen 24 Stunden da-
bin rgsen. und v n Lotalbehorden, alles, was binnen dieses estrau zu Masn der
Sache, vorzüglich zu Berichtigung des Thatbeslondes geschehen kann, vorgenommen werden.

K 6. Einschränkung derselben.

Diese Gonpaem der bocalgerichts-Behörden bei in Anfange der 1ntersichungen sindet jebochin der Stadt Weida und den unmittelbaren daischen Amtsbörsern nicht flate, in-dem hier dosWchn sich bei allen und jeden Encce!„anscha, nurmie -#ecnahnn derk? und 3
exi irten, geich vomerslen Aufang. der Untersuchung an, ausschliehlich wirksam zeigen kann und foll.Auch d ars dic den Local-Vehörden im vorstehenden §. tingerdumte und zur Pllicht gemachte Con-
currenz im gelingse nnichtbindern, 1daß das Criminolgericht innerbalb seines ganzen Bezirks bei Cri=
minatvorsällen, wenn cs zeitig genug Wissenschast davon erhält, nach Besinden gleich anfänglich ein-

S25
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greisen und vorschreiten könne, welchenfalls die Verbindlichkeit und das Concurrenzrecht der Localge=
vichtsbehörde sosort erlöscht.

b. 7. Prparatorische Anzeigen an das Eri inolgericht.
Isl eine Eivilbebörde zweiselhaft, eb in einem gegebenen Falle, mit der Arrctiiung des Beschul-

digten, oder überhaupt mit der Untersuchung vorzuschreen sepz so muß sie die vorwalienden Umstän-
de sofort dem GEiminatgerich- zur —..u „ gen Cben so souen auch alle Verbrechen, von de-
ren Urheber man noch keine Spur hat nur das Criminalgrricht zurUntersuchung competent ist,demselben von den W sosort. angahenmn, und dobei der Thatbestand soviel möglich herausge-
set werde

5. 8. Nachtrágliche Anzeigen.
n% o#t, nach schon abgegebener Untersuchung, der ko calbebörde. irhend ein dazu behusiger Um-

ch bekan#nt zirdt mup sie solchen alsbald protocolliren und bei elgener Verannwokenchken demErminashertht anzeigen
*mP57 #rte Oel#i Vn der e beA#·D ie

Die, Localbehörden Gelen sernerhin ni die Wahrung aller Gerichtzustänbigkeiten,
.B. der vandes= und Juriodictionsgrenzen undder hierüber bestehenden Verträge 2c., weil nur von ih
nen die voklständige Ammt der deöhalb obwaltenden Verhältnisse artet werden kanu Obrigkeiten die Auslieserung eincs Verbrechero gesucht onnr engeboten;
sso müssen die EmMm 15%% Anbingen an das Crim nalgericht abgeben, welches darüber an die
Londesregicrung zu berichten hat. ie so haben die Localgcrichte die auc##riigen Rcquisstionen umVernehmung Inländischer Zeugen n aan Umersuchungssachenandas Criminalgerscht abzuge-

ben, zenn gr% zu dessen Competenz — wie im Zweisel immer Kinepmen ist — ihrem Gegenstande
nach

Da rUaeitt die gerichtliche Berlkeigerung der Vermögensbestandtheile der Verbrecher, ausge-
nommen oe i ihrer Person abgelieserten Effecten, dem Localgericht überlassen.

Begränzung des Lrimtnatger o
DasEriminalgericht hat durchaus nur zu Näte sch nie zu erkennen. So osteineSachezum Erkenneniß irgend einer Art reif ist, muß sie ericht an die Landesregierung ie
werden, welches *77 bei allen einerctenden Wangem tüeht an7 oder Bedenken geschehen Lal.
Namentlich darf das Criminalgericht keine Untersuchung ohnc vorherige Berichtberstatlung auf sichb
ruhen lassen, noch einen Inculpaten absolviren.

II. Titel.

Von dem Personal des Criminalgerichtsé.
8. 11. Personal.

Das Criminalgeiicht foll bestehen:
r aus eintm Criminalrathe,
b) aus einem Ersimingtgers ntakledor, der zugleich ersser Actuar, und
h einem zweiten Ac ½% „ der in der Regel zugleich Sportul= Elnymer ist,
2. veinem dritten "4r zweite und dr iln eruor sollen zugleich ais Schössen mit verpflichtet und als Copi-

slen 7%r werden.
Der Criminalvath, der Eriwinaigerichen Asselsor und die Actüare werden auf gutachtlichen Be-

richt der 220 vonben nd esfürsten *) esottdcttxgssttoderBs die inimer ttttr auf drei Jahre, nach
arshichrn ali#t des Eriminolgerichts von der walot gbs bestätigt w1) aus cinem Cxriminal gerichtsdiener und resp. Ge sange am n, o

* ernue Criminal wächtern, die zugleich Beterdicnste chun.
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Der Crinisnaldiener und die Wachter konnen und sollen im Fall des Mißverhaltens ohne Weite

res durch die vandeeregicrung abgelett und bessere Subjecte nach Gutbefinden angenommen werden.

im. Titel.

Gon der Geschäfkseinrichtkung.
K Allgemeine Bestimmungen.

Alle Geschäfte bei dem Eriminalgericht werden im Allgemeinen von dem Eriminalrath dirigirt
und veruuntwomét.

Ueber alle einkommende Shen und über jeden einzelnen Ack, den daß Crims tgenchteturi
win cine sorgsältige Registrand 0 gefübrt, und alle drei rV mucs cine kabellarischen sichtrage und Jallchute lämmulicher anhängiger Untersuchungen an vie Kegierung 145 Es
ndn werden. Ein Schema dazu # Jisser I1 Frssie Griminatgertchtonn eangelügt. «sitlettMoscqlünsstfiühkkdsessemIFi ammtlicher Arrestaten,

mit r- Angabe des On's, der Heis und der Urfache ihrer W1 eingesendet werden, nachdemangelügten Schema5r%isser
4 Criminalgericht eilirt alle Personen, sowohl seines ordentlichen Bcairts, als auch aus den

davon ausgenommenen Gerichtssprengeln (#. 1.) ohne Unterschied des bürgerlichen Gerichtsstandes —
unmittelbar, Honeralioren jedoch schristlich, ohne einer Rcquisition oder rincs Saumisorit zu be-dürsen. Nur Personen, die zu einer ausmirligen Gesandschaft gehören,sind hiervon ausgenommen

s

Milnaskpetfoncns svsstdctnUnd-prim-tmmdlchodckscokqtltchsn benachnchltgtm und daferne sol-
ches nicht moglich, die Unterlassung zu entschuldigen. Arretirungen, Haussuchungen, Sectionen und
andere — Anorbuungen * nur vom Erüninalratbe versügt werden; es sey denn, daß er ab-
wesend und Gefahr * rn uge se.De j . als Gehülse. und College desEriminalraths . betrachten, der

si ch mil ihm über born * unchmenden bedeute.den Act zu besprechen hak, und für den der Assessor
im Nolbsall vicarirt. Im Iweisel krlnaiht Pror die. M##g des ersiern, bech 5 t dem Assessor
srei, die seinige in Wichtieen JNällen bei der Regierung anguzeigen und 4 revll i 1 bas Prowocoll führen, jedoch wenn die Geschaf te sivun auch inquiriren.
Zum Pritosofhm ç6 daher außer ihm noch die beiden Actnarev“wenis

Die Berichte und a eerrtlAs erbigungen werden von dem d und Assessor sgnirt, im
Mundo aber uvter der dee ung:normiglio Sächsisches Criminalgericht"

nur vom Criminalrathe unterzermnet. In die Conelpirung derselben nenrsich beide.ie Sstere Reoisson der Gesantenen und ihrer ponpischen zustandes, so wiedie — über
die i zugekheilt werdenden Ar# 14und cie RKevision der L#guidationen, des Sportelbuchs und der
Calse, sind spccielle Pflichten des A##e#.Die Vertheilung der übrigen Goiert. hängt vom Enmelssen des Criminalraths ab.

5. 13. Von der besetzten Gerichtsbonk und den Schössen.
vollstäudigen Besebung der Gerichisbank werden überall, wo das Generale über

2nn Vrfaben in 1ssrisb von .40. April 178# F. 1 dicselbe vorschreit- ein Inquirent,
in Protocollführer und Zwei Schése n. esoder#t# — genügen ein Inquirent und einPrwnn zur Ginle ciner —rmsemsVser#nDen Sechössen liegt od, genau darauf zu sehen, daß aue 2andieAngeschuldigten oder an andere

worsenen deren Veruehmungnerihlett Fraßen voulpmmen drü gemachk, keine versängliche Fra-
gen, Drobungen und gewattsanne Es##rüttungen beigelugt unddieAussagen und Ankworten, s%

alle 2bet Nände und Beschaflenhe#en treu und vollsländig ehresind auch deutlich vorgclesen
werd

— müssen die Protocolle mit unterschreiben, und jede ciwage Unregelmaßigkeit oder Unvollslan-

*
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bigkest, lebtere Feplesche erslere aber nach Abkrelung des Vernommenen, dem ——- bescheiden
deas machen, und wenn keine Abhilfe 9echicht der Landebregierung ann das Wininalend. eine die Gegenwart von Schdssen veschzerne“ ru, gauterhaer 8 ¾l ida und dercn Flim vonhunelinege hac, so können zur Kollenersparnist, stattdergewöhn=
lichen nchehogcbUIi, Gerichkspersonen desjenigen Orts, in dessen Bezirk die Ergeochon vor

sich gebet, zugezogen werden.ei peimlichen Halsgerichten und Todesurtheilsvolllkreckungen sind vier Schös-
sen zu gebrauchen.

##1. Von—— Registrakuren und n#benban olung .
enunt — uber andere unaufgesoderte nbringenund uber zufallige Fi können von jedem einzelnen ad Acis deinhchtetenOssicianten, auch·vom ECriminalrathe selbst, (der eigen eren verpflichtei werden soll) giltig aufgenommen und eben

so Nebenhann h die mit der Untersuchung in keiner wesentlichen Verbinadung slehen,z.B.ucieuch; Aussicht bei Vorlegung der Acten und bei Unterredungen des Desensors mit dem Urciat
oder bei Exccution körperlicher Strasen 2c. von einem einzelnen Ofsicianten besorgt werden

6. 15. Von den Schlus= oder Hgapbernebm ungen.
Das Girawnelgen . muß jede wichtige summorische 1ntnlichung., 4#h. welche n GEstenatiou min desl ZuchthausstrasezurFolgehaben kann, in der Regel geinrHzuptne= nehmun
Angeschuldiglen Ficirnn. r #oner alle Thatumstande end echtlkae der frühern #ncnungeressnng zu Hellcn und zu wiedertaolen sind, und woelche andie Stelle derSpecialinquisstion trilt, wenn

nicht leetere bei 7 Capieeloverbrechen von der Land ee eigen anbesohlen wird.
Sollt ch ein Umsland, den der Inculpat früher v ni erichtsbank eingestanden hat,

bei der Hauptvernehmung zufällig vergeseen werden, so soll s so wenig, als wenn die Hauptver-
nehmung ganz unterblieben ware, gnckdn nitat gefolgert, 2 blos nach Umständen und Ermessen,
auf cine resp. zweite undvollstähdige Hauplvernchmung interloquirt werden.

§. 16. Von den Zeugen-Vernehmungen.
Alle Jeugenvernehmungen gescheben in der Regel bei dem Eriminalgeriericht.
Bei Nebenumständen aber und wo keine Confrontation nolbig scheint, können zur Jeit= und Ko-

slenersparniß,besonters. wenn die Zeugen in entsernien Olen wohnen, die vocal= Betörden zur Ab-hörung ausnefodert werden, und es sind alsdann die Umstande und Fragen, worauf es ankommt, vom
Criminalgericht bergschrin berauszusetzen un mitzutheilen, 1 à% edoch hierdurch die weitern onge-
messenen Fragen der Localbehörden eschlosjen seyrWennesjedoch in wichtigen F "6 genaue em olten. der Localstät ankomme, oder viele
auswartige Zeiigen an einem Orte zu vernehmen sind, so muh das Eriminalgericht sich selbst an den
Ort begeben, wo die Jeugen am zweckmäßigsten vernommen werden können.

6. 17. Von den Eiden der Zeugen und Sachversländigen.
Die Zeugen und Sachverständigen werden, nach vorgeschriebenen — gegenwäriiger Eriminalge=

nchteordng banen Jiffer I. angesügten Tibee vercidigt und im —1 wird, statt inlshaltung.
ideosormel nur auf viese Vorschrift ommen. Dagegen müssen zu andern Eideleeistun

gen, namentlich der ——belonderu abgefaßt und Motocoll geschrieben werden.
8. iegenheiten der Defsensor

m Behuf einer förmlichen #enbedimng sleht bem Angeschuldigten de: Wabl des De-
fens aus den im Eriminolgerichtsbezirk, wohnhasten Nochteaheeen sreh, und nur, wenn chen An-
— dem Criminalgeeicht die Wahl überläßt, uren dieses den Vertheidiger von Amtswesonders wichtigen Fällen kann die Land W— denjenigen Advocaten, drn 546.eam
tiann bazu halt, vorzugoweise zum Defcnsor au4ntDesensoren haben sich in ihren Schristen * unnützen Weitlaustigkeit, Wiederholungen
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und Abschweisungen aus dem Rechtsgebict zu enthalten. Ohne vorliegende Nothwendigkeit rechtlicher
Anträge bedarf es keines besondern Ueberreich ungöschreibeno. »

eDetasionmullgcncmbinnenmkhtkkzuvomEtisninalgekichtbestimmenka
vollendetundübetkeichtwkkdkmwidrig-alonedetAawaltznchlatttmgdeswancdktchstasionoi
culwondcsauqchollmwerdensoll-DieseFristsolt,iesmchWichtigkeit-sahBemicketungoekumkki
suchung, nicht über zwei bis drei Wocken sich erstrecken, und nur aus erheblichen Grümen ver-
längert werden. Die Gebühren und Verláge des Vertheidiger sind bei deren Verlkul
bei Einreichung der Vertheidigung zu liquidiren, der Betrag ist im nächsten Erkenntnig sesizusici
len, und hierbei nicht die Bogenzahl, sondern der innere Werth zum Maasstab zu nehmen.

§. 19. Vublicitäkt der Erkenntnisse.
o oft gegen einen Inculpaten desinitiv erkannt worden, verurtheilend oder loksprechend, muß

das Criminalgericht der vocalbehörde desselben hiervon eine kurze schriftliche Notiz ercheilen,
damit lebtere auf solche Persenen aus#ertdiam bleie, oder resp. von ihrer Unschuld unterichtet nmerde.
Todesurtheile und Erkenntnuisse auf lebenwicrige und mindest zebnjäbrige Zucht-
hausstrase sollen durch das offirielle Wochenblatt zur össentlichen Kunde gekracht werden.

5. W. Von WN tig E p ### des Cri - tq -«.-

Wenn das Eriminalgericht, um den Zweck einer wichtigen Untersuchung vollständiger oder schneller
u erreichen, sich an Ort und Stelle eines auswärts begangenen Verbrechens begeben, oder sonst eine
Tpedition außerhalb des Weichbilds seines Wohnorts vornehmen mutß (welches zu beurtheilen, vom

gemeinschastlichen Ermessen des Eriminalrakhs und Aslesters abhängt) so dürsen nic beide zugleich, son-
dern immer nur Einer von ihnen, nebst einem Actnar, sich auswärké begeben. Wenn ein Protocoll-
führer des Eriminalgerichts zu einer. audwartigen Expedition nicht mitgenommen werden kann, so ist
dozu ein zum Protocollführen in Criminolsachen geeigneter Actuar einer andern Juliizbehörde zu requi-

ren.

5. 21. Von den Verhältnissen des Criminalgerichts,
a) zu andern Unterbehörden.

Dem ECriminalgericht wird bey seinen Benchmungen mit den Local-Gerichtsbchörden bie Form von
Veranlassungen und Ansinnen gellaltet, ohne weitere Titulam. Die Localbehörden haben diese
Veramassungen wie Verordnungen zu betrachten, und sich in den zu erstaltenden Anzeigen der Kürze
balber ebensalls aller Titulatur zu entholten.

5. 22. b) zu Oberbehörden.
Das Criminolgcricht berichtei in allen zur Untersuchung der Verbrechen gehörigen Puncken lediglich

an die Landrerehicrung und sleht in so k##rn unter keincr andern Behörde. Wenn jedoch won Geld=
verlägen, Baureyoraturen, Invcntarien, Nalural-Abgaben und andern Finanzpuncten, die Frage ist,
ann auch unmklelbar an die Cammoer berichtet werden.

Nur die Bepierg in Criminaljustiz= und die Cammer in Finanzsachen rescribiren an das Eri-minalgericht, Andere Oberbehörden bedienen sich gegen solches der Form „des Veranlassens“ wenn sse
unmitletbar etwac zur Noriz desselben zu hringen haben; jedoch ist von ihnen jede Verlügung au das
Eriminalgericht, die eine Anordnung bezwedk, erst durch Communication bei der Resierung einzuleilcn.

5. 23. Aufsicht über dasselbe.
Die Regierung sell abwechselnd, immer auf cin Jahr lang eincs ihrer Mitglieder zur (peciel-

len Aussicht bber da Criminalgericht bcaustragen und solches öslers unvermuthet visstiren lassen.
IVv. Titel.

Von der Local-Einrichtung.
CriminalgerichtS: Local

Fur tad Eriminalgericht ist * des Schlosses zu Weida dnidßig eingericht ·
den nölhigen sesten Gesängnissen versehen worden. % zwecimißig eingerichtet, und mi
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h. W. Verwahrung Gefangenen.
Für volle Sicherheit der Gesngnissshe mun auf alle Weise gesorat werden. Niemand dars einen

—— den irchen oder ihm schriiüche Kunde #ingen, ohne EM Erlaubniß des Griminalr##.
Wenn langene einen Rcchtsanwast oder Geistucht n wint I Isthmsnmalahusynuksflnstetnialls das Beiseyn eines ErmminatgerichernOfficianten nolhwend

K. 26. Beschstigung derGefantenen.
Es muß so viel möglich für eine 3zweckmäßice nünliche und gesabrlofe Beschsstigung der Gesange-

öen gelorgt werden. Der Erwerb soll halb in die Sporkelcasse flirßzen und halb den Gesongenenn den Fall, daßsiecinst zurBesreiung kommrn bushrtrane werden.
E ist vieserhalb " jeden Gesangenen ein eigene Arbeitsbuch zu hallen.

Beköstigung.
Jeder Gesangene soll, so lange er nicht zur Strase sstzt, aousreichend Brod und, Kovent= auch

taglich Einmal gekochte Epoleen be aen welchet letztere jedoch von dem Crimina Igericht nach Er-misie auf zwei Tage in jeder Woche einge4%rianwerden kann. Strasgesangene unhcren in der Ne-
mir Wanl v und 2? bis 71½ P Brod täglsch.
 Zub#iugen von bessern Sveisen und Geiränken an die Angeschuldigten oder Strafgefange-

nen * Niemanden verstattel werden, wenn nicht besondere Umllände eine Ausnahme rechtserligen.

. 28. Gesundheitspfllege.
sdsich ein Gefangener krank besindet, muh der Physikus ober verpflichtete Cbirurg sogleich

zu 8 W und dessen ordnung besolgt werden. Jür die Reinlichkeit der Gesahngnisse muß 14g=
lich aufs volllsändigste gesorgt werden

9 Frohnewachen.Die bisherigen Frohnewachen bei'den Gesangenen sallen in der Regel weg, da sfe bei guteingerichteien Gelängnissen entbehrlichH und sehr oft schädlich, für die Unterthanen aber drückend

Von den Besetungen.
Die siren Besoldungen kes Crimiar Personal sind und werden durch besondere

Vestenngen regulirt. acgdesnkdertreEnolumentenabererhaltenrim
s lset allen Caurus-nun außerhalb ber Flur g oobnorts, zwei Thaler Diaten

für den chnken azt auarten ib. ein Driktheild ehineh hre
II. der #Fdlor und erste1a. ein Viertheil aller Fren Sboteln,b. ein Ddertuern der Depositeng bre

c. Ditenindenadl.B—bibpreniben, un zwar als Dirigent zwei Thaler fürden
4½%%%7zufehuntichQuartierund Trinkgeld, — als Protokollführer EinenalerII. ver bcs0ö #ch

a. ein Viertheil u intgansenen Sporteln,
b. der Hältte der Copic. einDrirkheil der ere gebühren,

4. Diäten in den ##dI. —8 zun * Einem Thater für den ganzen Ta
als Praccipua die Auctionsgebühren, und wenn die Koslen bezabli werren, die Ge-tühren lür Anscrtigung 8 uekeneperlcrll.n für die Vidimasionen und Conshgnanoncn.

(DieFortsehung solge.)
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2. auswariige Requisslionslesle,
3. Gebühren der Eriminalzerichtoschsssen,
4. Wegearlder der # und zueebQ
5. Rajekosten und Diaten der Criminalyrrichtpeisonen,
6. UAcungekoslen und #ereteohn während der Eriaimehal,
7. baare Aublagen bei Desenssoncn,
8. Arzencien und sonstige Kurmittel,
d ll und chirurgische Gebuhren,

· Vinslo
11. 2e, crcl. der Gänge der Eriminalgerichts-, Amis-, Raths= und Gerichtsbiener.
Jede andere sich eitwa noch außerdem u9 machende Verlagspest, muß von der Landesregierung

autori T wenn sie angesodert we.deutempelpapierverlage von Crochenogl. Cammer nicht vergütet werden können, so sollen
die de Stempelbogen rl dann zu den Acken cassirt werden, wenn die Johlung erfolgt.

5. 33. Vorzugsrechte der verschsedenen Kosten unter sich.

Meicht bas Vermögen der - nur 4Siuemgebben Loe zuz so haben die Subha=Nletione: und Auctionskosten, sod 1½ 2 nach diesen die !*5êv ingrt.chen die Gerichscetenergebühe von mern ibrigen s 8 m- den Vor uch gehen
Lihinatgenchteronien den bei den Voraliehhnnn Seaenen die Eigemthun= und Wt0 der Beschäbigten aber allen und ieden Untersüchungötolen vor.

Heerdegelder.#
Diejenigen Orte, kn welchen Heerdegelder herkömmlich, müssen sse auf die bisherige Weise andas Enkennnchgreioh abtragen.

. 33. Sporteltarec.

In allen üsuchungesachen. soll genau nach der Königl. Sächsischen Tarordnung vom
12l#e# Semter. 812 liqutidir# werden.oft iusn vsuchung geschlessen ist, muß jedcsmal vor der Verichterslaktung eine, nach dem

unter Fekber V. ang fügten e ringenchtete rouständige Koslenliguidation jedem Acten-band vorgehesiet werten, in welche jedoch, wenn cs schon so gut als gewiß ist, daß die Kosten nicht
bezahlt werden können, bloß die Uellegstoged aursnlehanel smo.

§. 36. Besondere Bellimmungen wegen der Patrimonialgerichte.

In allen Fällen, wo die Kosten nicht vom Tncutpaten, bchahll werden können, (eislet Grosbergogl.Cammer den Patrimonialgerichten für die bei ihnen chsenen Sportein undVerrläge (K.2und 5),
keine Euéschädigung, dagegen soll auch den Wbranenenisnkk orshe für die ndsuckumn und
Bekölligung der insolvonten Inculpalen, wenn die lmtersuchungen einrmal an bas Griminalgericht abge-geben sind, einiger sprcieiler Beilrag nicht abgesoder###

Üe Straf= und Strafverwandlun t u Flen, die in den Bereich der Criminal=
gerichi6 gehören, sallen derigitt, „Groherogl. Commer zu, und die Parrimonialgerichte dürsen darauffernerhin ing Ausp ruch ma Dagcg#n solien diesen, in riP*e von ihnen diuchgesühmen Untersu-
ungen traf= und uenn eepee veröleisen, auch wenn sie von der andceregierung,

oder dem Pubiennt ausgesprochen worden, es sey denn, daß die Strate, wie z. V. bei
Derraudationen häussg der Foll in. schon durch das Gesel dem Denuncianten, oder einer besiimmten
öslentlichen Casse zugewiesen wäre, 4



Beilage I.

Eides-Formeln.
)Für Zeugen.

Ich
schwore hiermit zu Gott dem Allmachtitjen und Allwissenden biesen wahren, leiblichen Eid, daß alles,
was ich in der Untersuchung wider N. N. (oder wegen 2c.) ausgesagt habe, wie es niedergeschrieben
und mir heure von Wort zu Worr vorgelesen worden, die rechte reine und unversalschte Wahrheit ist,

und daß ich weder aus Frcundschaft, noch aus Fer —n-e no.h aus sonst einer Ursache wissentlich et-
was gegen die Wohrheit angegeben. oder verschwicgen :wahr mir Gott helse und sein heiliges Ver, durch Jesum Christum unsern Erlé=

ser und Seligmacher. Amen!

b) für Sochverständige.
Ich

schwore hiermit zu Golt dem Allmachtigen und Allwissenden diesen wahren, leiblichen Eid, daß ich
bei der Prusung, welche ich auf Verlangen des Gerichts vornehmen, und worauf ich ein Gutachten
bauen und angeben soll, alle Vorsicht und Sorgsalt onwenden, alle Umstände so, wie ich sie sinden werde,
vollsländig angeben und keinen verschweigen will, auf welchen bei Beurtheilung der Sache irgend etwas
ankommen könnte.

will mein Gutachten der Wahrheit gemäh und nach den mir beiwohnenden sachverstándigen
Grundsäten cröffnen. Ich will nichts, was mi' denselben nach meincr Ueberzeugung nicht gewiß über-
einslimmt, als gewiß behausten, sondern jederzeit gewissenhaft angeben, wenn, worüber und aus welchen

Grunden ich im Zweisel bin. Ich will zreder 4 Freundschaft, noch aus Feindschaft, noch aus sonst
einer Ursache E scierliche Angelöbniß verlo wahr mir Gott helfe unr 6 heiliges Work, durch Jesum Ehristum unfern Erss-

und Seligmacher. Amen
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Beilage Il. Unmeersichungs Tabellen.

Lagensend Ler-Umrerfo:Wer it verhftk pfenallmm. Mer in on enen n
n n Vrrbycchu 6 und seit wann! der Gefangenen. El’' #3

(Nebenseste.)

Vvort#schritte derfelben
im Monat

desgleichen im Monat

besgleschen im Monat

Eutscheidone. Kostenbezahlung.



Beilage III. Arrestaten-Verzeichniß.

No.
Anfang des

Arrcsls. Ort und Ge alemdes Verbre Anculpaten.
Tag der

Entlassung.
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Beilage IV.

Num.
Liquidations-Schema.

des Sportelbuchs ad Num.
An das Grosherzogl. Criminalgericht zu Weida zahlt

der Untersuchungskabellen,

Spor-
teln.

Cepia-
lien.
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Vermittelung eines Vergleichs zu versuchen, und erst nach fruchtlosem Verlauf dieser okerwöchentli-
chen Frist soll die Behandlung der Sache der ordentlichen Gerichtsbehörde zustehen.

3. dem Hofmarschallamt und dem Stallait soll die Handhabüung der Disciplin über die ihnen unter-
gebenen Diener, und zwar ausschließlich und nach dem weitesten Begriffsumfang, verbleiben und
darunter auch die Untersuchung und Bestrafung von Zänkereien und geringen Injurien verstanden
werden.

Welches, und daß alle entgegenstehende frühere Verfügungen ausdrücklich aufgehoben worden, hier-
burch auf höchsten Befehl öffentlich bekanm gemacht wird.

Weim ar am 2F. August 1878.
Groêherzogl. Süchs. Landesregierung baf.

von Müller.

 IUIII. Sr. Königl. Hohelt, det Grosherzog, haben die Auflösung des bisherigen Justizamts Capel-
lendorf mit dem 1. October dieses Jahres, und die Vertheilung der Umts-Ortschaften an andere
nah gelegene Grosherzogl Justiz-Behörden in der Art gnédigst beschlossen und resp. genehmigt, daß

die Ortschaften Stobra, Stiebriß, Hermstedt, Schöten, nebst der Wüstung Dieter-
stedt, dem Justizamt Dornburg,

Nauendorf, Herreßen und Heusdorf, dem Justizanne Nieder-Rodla,
Göttern, Ottstrdt, die Wüstung Gaucha, die Oel= und die Wiesenmühle bei Magdala

nebst Zubehör, dem Justizamte Blanken hayn,
die Wüste Wiegelau ohnweit Bucha, dem Justizamte Jena,
Coppanz, Gros= und Klein-Schwabhausen, dem Stadtgericht Jena,

. Frankendorf, Hohlstedt, Capellendorf und Hammerstedt, dem Stadtgericht
eimar,

ein verleibt und die Patrimonial-Gerichtsorte Stadt Magdala, Ober= und Nieder-Synderstedt
mit Söllnitz, dem Justizamte Bla genhea einbezirkt worden sind.Zugleich ist, zu Vereinfachung des Feschäfteganges, die dem Amte Capellendorf in gewissen Fällen
zeither zugestandene concurrirende Juriébiction zu Magdala aufgehoben und sonach dem dasigen
Stadtrath die gesammte Erbgerichsbarkeit ausschließlich überlassen worden, nur mit Ausnahme der
Forst= und Jagd-Vergehen, deren Cognition und Bestrafung den Waldbuß-Gerichten des Amts
Blankenhayn übertragen wird; wogegen der Stadtrath zu Magdaka die ihm über zwey Hauser zu
Kleinlohmoa zugestandene Gerichtsbarkeit an das Amt Blankenhayn abkfritt. Welches hiermit zur
öffentlichen Kunde gebracht wird.

Weimar, den 5. October 1848.
Grosherzogl. Sächs. Landes-Regierung das.

vpn Muller.



Grosherzogl. S. Weimar — Eisenachisches

Regierungs-Blakk
Nummer 16. Den 20. November 1818.

Diplomatische Angelegenheiten.

uist Meies eudwig der &amp;VII., Känig vor Frankreich und Navarra, haben denHr.Vie is Ton W ½Ouss. Össicierdes Königl. französischen Ordens der Ehren=:begion dc., zum
beuoc m. inMiuserSe Köni Mouhe, er Joseph, E“— Bayern, Höchst-Ibro Kämmerer, Friedrich

asen von . urburg, Ritter des Eivn-Verdienst-Orrens der Bayerischen Krone, zum Gesewoten undbenolinhigten Minister am n Er. Ksnigl. Hoheit des Grosherzoge zu ernennen geruher, worauf
die Hepertichen Ausohrten, Audienzen und Ucberreschungen der Aleerbeh en Königl. Credirive von Seitender Herren Gesandken und zwar die des ersteren am 18. Ottober u e ded erieren am 6. November

diee dnJodres,Mittagspalb 3 Uhr, auf dem hiestgen uitnadr #usidelt Schlosse, statt gefun-
Ehren= Auszeichnungen.

Sr. Kéönigl. Majestét, der König von Bavern, haben dem Grosherzogl. Sächs. wirklichen Ge

Rath, Staats=nand OuenFuiseen, Herm Albert Cojetan Slenf-n E % LE
St des A gnn rilchen Ordensvom Heiligen Michoel,Er.Kaiserl. Könkut ahl A#uranbrn I. Koiser und S##. cherrscher un Ausen, König
von Pohlen 2c., dem Gtrotherzogl. Sächs. Cammer-Herrn, He##n Friedrich Frephenn Viothum von
Engenerg. un Gailert zolnnSt.aunen-Or’#en #ter Elasse, huldreichst zu verleiden ge-
ruhel, worauf beyden von Sr. nigl. eit, dem Grosherzoge, auf Anfuchen, die hohe E
Tragung genannter Orden guddigst ertheilt worden ist. detzege, auf Ansuchen, boht Erlaubnis zu

Besörderungen.
6 Groherzogs, Königl. Hobeit, haben

1) perm Otosnkkzoql hecssål usickd Form Ihcäßxchttt GesammtOhnmkhhoutqmchkkzuN»
s,denks1«knaca»emt th, wie au n und ordentl. ProsePaul Ebrisiopb Gottlob Andreä, zum zweiten, Poosessor der Rechte, derm 2%%

p, den fünften gcademischen 8 und ordenti. Professor der Rechte, Herrn Doct. Christion Gortlieb
Konovak, zum drikten

-b, den als ordentl. Prosessor Ver“ Fon chte nach I#n berusenen zeitberigen Königl. Pr#uß. Ober andes=
Gerid. Grald zu Naumburg, a Dect. August Sieg wind Kori, zum vicrien academl.schen d.ath ernannt, ochster un vom ·9.

2) dem Jull zamtmann il ullizamte eP * Aibelan, Herru Johann „Sim uden Gbernschci e Austtaberthe, böchsten Decrcts vom 1, Oc#r- Zumpe,

3) den D rd Herrn Molter, u Enltu- zu Amtsphyfcus “ s-gen ernannt, laut chllen Neserms vom 6. October obys cs Aures G. iiun-
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) dem Ordiner= Honorar= Prosessor der Theologie auf de eroe und Herzogl. S. Gesammt=
é Jena, Derrn Doct. Ludwig Friedrich Otto Baumgarten'GCrusius, den Characser als
enrath sowie Sih und Stimme im academischen Senat tenin der theologischen Facultat ver-

8 laut böchsten Decreks und refp. — vom 13. Octobe
5) bei Höchst-Ihro Obereonsistor %% 6a, den Oberconsistorialassessorc.v.understenDntonua,Herrn Johann Gottsrieb Zunkel, und

b, den Oberconsistorialassessor c. v. Sieehne ken Diokonus und Inspector des Seminorium
#en bondlchulehre Herrn CarlConsisto trne am, laut bbcher Decrete vom 6. November:0r eth Ordinar= t Professor der Theologie, Diakonus und Comalensreolger zu Jena,

dern Dr. Friedrich August Korkhe, den Characier als Consist orialrath in Gnadtn verliehen,t hochslen Wecreis voni 9. November;
rn— Ritterguthsbessteer, Herrn Heinrich Rudolph Boutin, zu iepeu den Characker als

ComrenenRattatde, zusolge hüchgen Decreis vom 13. Octo
8) be der o#,den erslen #n 56, Concerlist, Herrn Johann Chrislion Eberwein, zum Cammermusigus,

b.„ Von Capell Accessist, Herrm Morih Unrein, zum Holmusicus,aun
—E die zwei Waldhornislen, EIILEIIIE Wieser, zu Capell-ccessisten ernennnr in Folge höchsten N.rleripks vom 23.Pachen)'5 endlich9) 8der f-Küche:

a, den Beyloch, Herm Carl Goltschalg und
b, den Kodh Herr m— Friedrich Her tel d. d. a
ioezu Nundt öche in Gnaden ernamt, Lur 4.n nrsal- Dar vom 33. Ockober die'
-

Bekanntmachungen,

 8Sutsorcheetimie W n Advocaten D. Earl Friedrichruner zu Jena # d urch besonders rnanme Grosberzogliche
Commissionen am7. 31. The#s 8Jahresmeng rrhsichter und eingeführt worden. Eswid dies hiermit zur ainbn Kunde gebracht.

Weimar den B. October1818.

Grosherzogl. S. Landes=Aen daselbst.von Gerslenbe

Da in dem Königrelche butter Sitilien besage des unter A. nachstehenden Königl. Decretsdom 0 Aug, dieses Johres, das Abzugsgeld ausgehoben worden ist und nur noch retorstefanwieisn
tatt finde, den Fremden aber nicht eher, als nach erfolgter Erkldrung oder Erwiederung von Seite
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bigst geruhet. daß von heute on gegen das Königreich beider Sieilien ein Abschoß von dem aus hies-

uf h esel . Königl. Hoheit des Grosherzogs wird daher solches hiermit « .-
manns Wissenschaft und Nachachtung öffentlich bekannt ech= her solches hiermit zu Jeder

Weimar, am 14, October 1818.

Grodherzogl. Sa vhß. Landesregierung.
von Gerslenbergk.

A.
Neapel, den 12. August 1818.

Ferdinandl.
tc. ic. ic.

Nach Ansscht des Artikels 17. des Codes civile, welcher provisorisch in Kraft ist und lautet wie
solgt:

„Der Fremde wird im Konigreiche dieselben Rechte genießen, zu welchen der Eingebohrne zuge-
„lassen wird oder werden wird, krast der Tractaten mit der Nation, zu welcher jener Fremde ge-

bört.“% ort.

Nach Ansicht des Ark. 726. desselben Coder, welcher lautet wie folgt:
„Em Fremder kann nur in der Art die Güter, welche sein Venvandter, er sey Fremder oder Ein-
„geborner, im Königreiche bessot, erben, wie der Eingeborne die Güter, welche sein Verwamdter
 im Londe jenes Fremden besszt, erben konn, zufolge des Art. 11. unter dem Titel vom Genutß
„und der Entziebung der bürgerlichen Rechte“

end, daß die Dispositionen der Art. 11. und 720. abhängen von dem Abzugsrecht, welches
in vielen Staaten Europa'e beibchalten ill;

Erwigend, doß dieses Recht, welches in jenen Johrbunderten entslonden ist, wo die Fremden als
Feinde betrachtet wurden, nicht nur demEigenkhun #rechte widerspricht, sondern auch den Gebréuchen
und den Heartichiikten der Givilisation des modernen Europa, und doß man blos als Repressalie es bei-
behalten tann:b Auf die Proposition Unsers Raths und Staas= Scerciärs Ministers der Gnade und Justiz

haben wir beschlossen zu decretiren und decretwen wie solgt:

Artikel I.

Das Abzuasrecht wird in unkerm Königreiche beider Sittlien nicht ausgehbt gegen die Untertha-
nen jener Mächte, welche Ihrer Seits #e nicht gegen unsere Unterthanen ausüben.

Artikel II.

Die Fremden knnen nur von dem Tag. an die Esfekten genießen, welche ihnen nach dem Art. 1.
zusallen, an welchem ihre Regierung durch eine ossicielle Erklrung dargerhan haben wird, unzern Un-
terthanen dieselben Rechte einzurdumen.
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Artikel II.

Die Fremden, gegen welche das Abzugerecht nche ausgeübt wird, können die ihnen in unserRelche zugesallenen rbschasten frey in Besiv nehmen. 6 7 6

Artikel W.

Unser aenh, Stoaakssecretafr Minister der Gnade und Jusliz, ist mit der Voslzsehung bieses De-erets beaustu

L. 8. gez. Ferdinand.
Der Staats·-Secretair Der Staats-Secretair Minister Canzlar

Minister n Gyat und Iustic#Marchese Tom# ge# Marchese Tommati.
Gleichsörmig befunden

der Staats-Secretair Minister Canzlar.
chese Tommei.

Für gleichsörmige Abschrift
der Staats-Seeretafr Minister der

auswdrtigen Geschiste
gez. Marchese de Circcllo.

Füär gleichsörmige Abschrift
der außerordentliche Bothschaster Sr. Moj. des

Königs des Königreichs beider Sicilien.
Wien, den ar. Sept. 71318.

L. 8. Princlpe Huflo.

III. Da die zur Erledigung gekommene Verwaltung bes dem Stare#schen Wittergute zu Leuten=
chal zustehendenSa uun ö uennirh dem Hof= Advokat Ferdinand Lübeck ollhier übertragenund derselbe dazu om16. b. ·MARTHngGkoshtkzvgllchttLandesRegierung gchöng.

derplichienzaordenist;½: di ddimi zur öffenklichen Kunde gebracht.
ar den 27. Octobet

Grosherzogl. S. Landes-Regierung.
von Muller.

IV. Nachdem Se. Königl. Hoheit, ber Grosherpog, mit dem Königl. Preuff. Gouvernement zu Berlin
umterm 3. Sepkember d. J. eine Cartel-Convention haben abschlseßen lassen, solgenden Inhalts:

Art. 1.

e Iin Zukunft, und zwar vom Tage der Publication *Jr — Convention an gerechnet, vonben aubeen der beiden hohen contcahirenden Theile unmitkelbar oder mistelbar in des Andern Lande, cher zu
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bessen Truppen, wenn diese auch aucerbalb ihres Vaterlandes scch befinden solllen, desertirende Milltalr-
Personen, sollen gegenseitig auägeliesert werden.

Art. 7.
Als Deserkeurs werden, ohne Unterschied des Grabes oder der Waffe, olle biejenigen angesehen, wel-

0 zu irgene einer Abcbeilung des stehenden Milstairs, oder der bewaffneten Landeômacht, nach den gesetz-
lichen Bestimmungen eines Jeden der denden Scaaten gedören, und derselben mit Eid und Pllicht ver-
wandt sind, mit Inbegriff der bey der Ariillerie oder sonsligem Fuhrwesen angestellten Knechte.

Art. 3.
Sollte der Fall vorkommen, daß ein Deserteur der hohen conkrahirenden Tbeile früber schon von el-

ner andern Machk delertirt wäre, so wird dennoch, selbst wenn mit der lebtern ebensalls Ausliescrungs=
Verträge beständen, die Auslieserung cis an denienigen der boben conkrahirenden Staaten ersolgen,
dessen Dienste er zuleht verlassen bat. Wenn serner ein Soldat von den Truppen eines der paciscirenden
Souverains zu denen eines Dritten und von diesem wiederum in die Lande des andern paciscirenden Sou-
verains, oder sons zu dessen Truvpen deserkirt, so kommt es darauf an, ob lelterer Sonverain mu jenem
DOritten ein Cariel hat. I#t dieses der Fall, so wird der Deserkeur dahin abgelsesert, woher er zuleht ent-
wichen ist, im entgegengesetzten Falle aber wird er dem paciscirenden Souverain, dessen Diensle er zuerst
verlossen hat, aurgrliesert.

Ark. 4.

N#ur solgende Fälle werden als Gründe, die Auslieserung eines Deserleurs zu verweigern, onerkonnt:
2) Wenn der Deserteur aus den Staaten des jenseitigen Sonverains, so wie sse durch die neuesien Ver-

träge begränzt sind, gebürtig ill, oder auf irgend eine rechtliche Weise daselbst das Unterthans-Recht
crlangt hatte, und also vermizelst der Deserlion nur in seine Heimath zurückkehr

b) Wenn ein Deserteur in dem Stoate, in welchen er entwichen ist, eln Verbrechen begangen bat, dessen
Bestrafung vor seiner Auslieserung die Landesgrseze ersordern. Wenn nach überstandener Strase der
Deserteur ausgeliesert wird, sollen die densclben betressenden Untersuchungs-Acten ennveder im Ori-

ninal oder auszugsweise und in beglaubten Abschristen übergeben werden, damit ermessen werden.
ann, ob ein dergleichen Deserteur noch zum Milikairdiensl geeignet sep oder nicht.

Schulden oder andere von einem Deserteur eingegangene Verbindüchkeiten geben dagegen dem Staate-
in welchem er sich aushält, keln Recht, dessen Ausölieserung.zuversagen.

Art.

Die Verbindlichkeit zur Auslieserung erstreckt sich auch auf die Pferde, Sottel und Reltzeug, Arma-
tur und Montirungsstücke, welche von den Deserteurs etwa mitgenommen worden sind, und irikt auch dann
ein, wenn der Defertcur selbst nach den Bestimmungen des vorhergehenden Artikels nicht ausgeliesert wird.

Art. 6.
Um durch die möglichsle Regelmäßigkeir die Auslieserung zu beschleunigen, werden beide hohe controhiren-

de Theile wegen bestimmter an ihren Gränzen gelegenen leuse#tigen Auslieserungs-Orte übereinkommen,
en welchen eine gegenseitige bekannt zu machende Behörde mit der Empfengnahme der De
sortigen Bezahlung aller in den nachsolgenden Artikeln 10. und 12. flipulirten Kosten beaustragt seyn wird.

Art. 7.

Die Auslieserung geschieht in der Regel sreiwillig und ohne erst eine Nequisstion abzuwarten. Se-
bal daher eine Milikair= oder Civil-Bahörde einen jenseitigen Desertem enkdeckk, wirb verselbe, nebs



den etwa bei sich habenden Effecten, VPserden, Waffen ic. sosort unter Beisügung eincs aufzunehmenden

rotokolls, an die jenseilige Behördeim nächsten —* Orte gegen Bescheinigung übergeben.
Art.

Sollte aber ein Deserteur der Aufmerksamkei der- s- dejenigen Staaks, in welchen cr überge-

zreten ist, entgangen sepn, so wird dessen Auslfelerung —i'“ aufdie B elee N ion er #oigen,
selbst * wenn er Geleg Gunhei"Kg unden. bätte, in de dachten Staales angeslelltzu wen Nur, wennüber die Richtigkeit surmi., 4 der Weactege angegebener Tharsachen,nn n. Uuslieferung dl bedingen, solche Zweisel obwalznen, daß zuvor eine nähereTufklirung
derfelben zwischen der requirirenden und der requirirten Behörde nöthig wird, ist der Auslieserung Anstand

Art. 9.

Die inLorstchendem Artikel enpähnten Requisstionen rlichen Königlich Preupischer Seils an die Gros:
derzoglich Sächsische kandes, Direction zu Weimar ode nach, und Grosherzoglich Sächslscher Seitan die nächsle Provinziol: Kegierung oder an das Ge berul,ai.ndo der preußischen Provinz, wohind
Delerkeur tsichbegeben hat. Von den Militair-Behörden werden diejemhen Delertcurs, welche erwa zu-
7enst enn sepn sollten, von den Civil-Behörden. aber diejenigen, bei welchen dies der Fall niche , ausgelieser

Art. 10.

An Unterhaltu ngskoslen werden der Fisrsin#e Regicrung für jeden Deserteur, vom Tage seinVerhastungan, bis zum Tageder Aueliescrungenschliehlich, für den Tag drey Groschen preußisch Faren
ür ein Pserd aber käglich sechs Hun beh zu ie Heu und drep Plund Stroh, Berliner Gewichts,

den Gter zu 110 Pfund, gur gctla Die Pereihnung der Furterkosten geschiehlnachden Markiprei=sendesOrts oder der nächsten Ea, wo die sn geschehen ist, und die Bezahlung ersolgt, ohne
die Archmie Schwierigkeit, gleich bei der Auslieserung.

Art. 11.

Außer diesen Kosten und der im nachfolgenden Art. 12. bemerkten Velohnung kanndia Mehreres
umter irge #d einem Vorwande, wenn auch gleich der .x—. Monn unter den Truppen des Sou-
Pennh ber ihn auszuliesern hot, angeworden seyn sollte, etwa wegen des Handgeldes, Hsseter roh-ung, Bewachung und Fortschoffung, oder wie es sonst # baben mochte, nicht gesordert werden.

Art. 17.

Dem Unterthon, kaerch einen Dserten einliesere, soll cine Gratisication von sin achalemn preußischCourat für einen Man ne Pfserd, und von Thalern für einen Wann mit n Pferde gereicht,
ind von dem auslieser woen n vorgeschossen und sofort bei der Auslieserung Gen erllattct werden.
In Rücksicht anderer ausgeiretenen Aieenee; die nicht nach Ark. 2. in die Elasse der eigentlichen
Deserteurs gehören, sällt dieses Cartel-Geld w 55z4. 13.

Ueber den Empfang der An. 10. und 12. hedachten Kosten=und Graiisscations= (Ellsattung bat die
ausliesernde Behhrde zu quittiren. Des etwa nicht sosort auszumittelnden Veltags der zu erstatiendenUnkoslen halber il ader die Auslieserung Delerleurs, wenn derselben sonst kein Ses entgegen-
steht, nicht auszuhalten.

At. 14.

Allen Behörden, besonders den Grim Bebbrden, wird es streng zur Pllicht gemacht werden, auf die
sle Deserteursk ein wachsames Unge zu haben, und * einen jeden, cus dessen Aussagen, Klei-dung, 2 oder andern Inzeigen sich ergiebt, dan er ein selcher Desertcur (7. sogleich, ohne erst eine
Kepüißton bcttall abzuwarten, unter Kellc zu — od#r nach Umstanden zu verhafken.
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Artikel 15.
Alle, nach der Verfassung der beiderseitigen Staaten, Reserve oder Landwehr-und überhaupt Mili-

tdr=pflichtigeUnterthanen, welche sich von JZeit der Publication dieser Convention an in die Lande des
andern Souverains, oder zu dessen Truppen begeben, sind auf vorgängige Reclamation, der Auslieferung
ebensalls unterworsen, und es soll mit dieser Auslieferung im Uebrigen sowohl in Hinsicht der dabei
zu beobachtenden Form, als auch wegen der zu erstattenden Verpflegungskosten, eben so Hebalten werden,
wie es wegen Auslieferung militrischer Deserteurs in dieser Convention bestimmt ist. ei allen solchen
uslieferungen aber, welche von der Obrigkeit auf jenseitige Requisinon bewirkt werden, wird ein Car-
tel-Geld nicht entrichtet.

Artikel 16.
Diejenigen Individuen, welche nach den Gesetzen eines jeden der paciscirenden Staaten im mili-

tärpflichtigen Alter sind, uud bei Ueberschreitung der gegenseitigen Gränzen, ohne eine hinreichende Le-
gitimation vorzelgen zu können, den Verdacht auf sich zieben, baß sie sich der Militärpslicht gegen ihren
Staat entziehen wollen, sollen sofort zurück gewiesen und dergleichen Personen weder Aufenthalt noch
Juflucht in dem jenseitigen Staate gestattet werden.

Artikel 17.

Den beiderseitigen Behörden und Unterthanen wird streng untersagt werden, Deserteurs oder sol-
che Militär-Pflichtige, die ihre desfallsige Befreiung nicht hinlänglich nachweisen können, zu Kriegödien-
sten anzunehmen, deren Aufenthalt zu verheimlichen oder dieselben, um sie etwanigen Reclamationen zu
entziehen, in entferntere Gegenden zu befördern. Auch soll es nicht gestattet werden, daß von irgend
einer fremden Macht dergleichen Individuen innerhalb der Staaten der hohen Souverains angeworben
werden.

Artikel 18.
Wer sich derwissentlichen Verhehlung eines Deserteurs oder Militär-Pflichtigen und der Beförde-

rung der Flucht desselben schuldig macht, wird mit einer nachdrücklichen Geld-oder Gefängniß-Strafe be-
legt.

Artikel 19.
Gleichmäßig wird es den Unterthanen beider hohen contrahirenden Theile untersagt werden, von ei-

nem jenseitigen Deserteur, Pferde, Sattel und Reitzeug, Armatur= und Montirungs-Stücke zu kaufen
oder ##st an sich zu bringen. Der Uebertreter dieses Verbots wird nicht allein zur Herausgabe der-
gleiyen an sich gebrachter Sachen, ohne den mindesten Ersatz, oder zu Erstattung des Werthes ange-
halten, sondern noch überdem mit willkührlicher Geld= und Gefängniß-Strafe belegt werden, wenn be-wiesen wird, daß er wissentlich von einem Deserteur etwas gebauft oder an sich gebrache hat.

Artikel 20.

Indem auf diese Ark eine regelmäßige Auslieferung der gegenseitigen Deserteurs und Militä-Pflich-
tigen eingeleitet ist, wird jede eigenmachtige Verfolgung eines Deserteurs aut jenseitigem. Gediete, als
eine Verletzung desselben, streng untersagt und sorgsältig vermieden werden. Wer sich dieses Vergehens
schuldig macht, wird, wenn er dabei betroffen wird, sogleich verhaftet und zur gesetzlichen Bestrafung
an seine Regierung abgeliefert werden.

Artikel 21.
Als eine Gebieksverletzung ist jedoch nicht anzusehen, wenn von einem Commando, welches einen

eber mehrere Deserteurs bis an die Gränze versolgt, ein Commandirter in das jenseitige Gebiet ge-
sandt wird, um der nächsten Orts-Obrigkeit die Desortion zu melden. Diese Obrigkeit muß vielmehr,
wenn der Deserteur sich in ihrem Berciche sindet, denselben sofort verhaften, und wird in diesem Fal-
le, wie Überhaupt jedesmal, wenn ein Deserteur von der Obrigkeit verhuftet wird, kein Cartel-Geld ge-
zahlt. Der Commandirte darf sich aber keineswegs an dem Deserteur vergreifen, widrigenfalls erAvt. 20. zu behandeln ist. 9 S greifen, genf nach
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Artikel 27.

Jede gewaltlame oder heimliche Anwerbung im jenseillgen Territorium, Verkührung gneuiherSowoten zur Desertion, oder anderer Unterthanen zum Ausiruscn mit Verletzung ibrer Mititeipfti.
ist sreng unkersagt. Wer e s solchen VBeginnens wegen in dem Staake, wo er sich dessen (budne
gema — wird, istdergesetlichenW##elun Soseen eerwonsen.aber dieser #elsrclen durch die Fluchte t, oder von seinem Vaterlande aus auf
—u-7# —8 jenseitige Unterihanen zu wirken sucht, wi. auf dessqltjsge RequcsstconmsemensAste-i
lande zur Untersuchung und nachdrücklichen Strase gezogen werden

Artikel 23.
iejenigen, welche vor Bekanntmachung dieser Convention von den Truppen des einen der hohen

kontrahirenden Theile vesertirt lind, und entweder bei den Trupp#en des andern Souverains Mulitar-
Dienste genommen haben,oder sich, obne dergleichen wiederum ergriffen zu haben, in dessen ganden aus-
halten, sind der Reclamation und Auslieserung nicht unterworse

likel 21.

Den dei beider Tbeile wiche 44½ Zeit der Publication wirklich in dem Militk- Dienste
des andern Souyerains sich besinden, solldie Wabl freilteben, 4wee in ihren Geburrsort zurückzu-kehren, oder in dem Dienste, in welchemsie 6%brliaken,zu blei Doch müssen sie sich längstens
binnen einem Jahre nach Publicalion gegenwarti er Convention aebesimaut Fänn1nnd es se
denjenigen, welche in ihre Heimath zurückkehren wollen, der Abschied unweigerlich ertheilt werden.Bei sreiwilligen Capltulationen ireien diese Bellimmungen erst nach Ablaus der Gepiius#ntn ein.

Artikel 25.

Gege nwartige Convention *r?55i66n den bederselttzen u- zu aleicher Zeit zur genauesten
Befolgung r*Ws werden, undist gültig und geschlossen aul sech 5 Jahre mit slillschweigender Ver-längerung bis zu erfolgender zunbrabun, welche sodann jederzeit Jedem der hohen contrahirrnden

Theile Ein Jahr voraus freisteht

So wird solche auf höchsten Besehl hiermit zur öffentlichen Kunde und Nachachtung bekannt ge-
machs.

Weimar, den 1. Novembrr 1819g.
Grosherzogl. Süchß. Landesreglerung dabetzes von Mül. L
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